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1. Einleitung

1.1 Chronik der Verordnungs-
gebung

Am 22. Juli 1976 erlie3 der Bundestag
mit Zustimmung des Bundesrates das
erste Gesetz zur Einsparung von Energie
in Gebauden (EnEG), das die Grundlage
fUr die von der Bundesregierung erlasse-
nen Rechtsverordnungen Uber einen
energiesparenden Warmeschutz von
Gebauden (Warmeschutzverordnung)
und Uber energiesparende Anforderun-
gen an heizungstechnische Anlagen
sowie Brauchwasseranlagen (Heizanla-
gen-Verordnung) bildet. Das festgelegte
Anforderungsniveau muss sicherstellen,
dass die notwendigen Investitionen im
Regelfall je nach Energiepreis und Be-
dingungen des Kapitalmarktes innerhalb
der Gebaudenutzungsdauer erwirtschaf-
tet werden (Wirtschaftlichkeitsgebot). Da
diese Festlegungen die energetische Er-
tlchtigung des Gebaudebestands wei-
testgehend ausklammerte, ist das EnEG
im September 2005 umfanglich erweitert
worden. So sind zur Umsetzung der
europaischen Richtlinie 2002/91/EG
Uber die ,Gesamtenergieeffizienz von
Gebauden* neben Regelungen zur Kili-
matisierung und elektrischen Beleuch-
tung von zu errichtenden Gebauden die
Erstellung von Energieausweisen fur
bestehende Gebaude erlassen worden.

In der ersten Warmeschutzverordnung,
die am 1. November 1977 in Kraft trat,
wurden Anforderungen an die Warme-
durchgangskoeffizienten der warme-
Ubertragenden Umfassungsflachen von
Gebauden festgelegt. Fur ein durch-
schnittliches Einfamilien-Doppelhaus mit
einem Hullflachen/Volumen-Verhaltnis
(A/V) von 0,7 m™ war ein mittlerer Warme-
durchgangskoeffizient k,, von héchs-
tens 0,9 W/(m?- K) sicherzustellen. Im
Laufe der Novellierungen wurden die
AnforderungsgréBen von den eingangs
betrachteten Transmissionswarmever-
lusten erweitert um die passiven Solar-
gewinne, um die internen Warmege-
winne und um die LUftungswarmever-
luste und somit eine Raumwarmebilanz
zur Grundlage der Anforderungen.

Mit der Energieeinsparverordnung 2001
(EnEV) wurden die alte Warmeschutzver-
ordnung und die Heizanlagenverordnung
zusammengefuhrt, so dass neben den
architektonischen Aspekten und baulichen
Komponenten auch die anlagentechni-

schen Einflisse und energieversorgungs-
technische Gegebenheiten mit bewertet
werden konnen. Die Anforderungen sol-
len den Heizenergiebedarf flr die Behei-
zung der Gebaude und die Warmwasser-
bereitung reduzieren und den dazu not-
wendigen Primarenergiebedarf begren-
zen (Bild 1). Daneben kdnnen alternative
Energiequellen erstmalig mit inrem Ener-
giebeitrag angerechnet werden. In einer
Nebenanforderung werden die Transmis-
sionswarmeverluste begrenzt, um den
Standard des baulichen Warmeschutzes
nicht unter den der Wéarmeschutzver-
ordnung von 1995 absinken zu lassen.
Diese Begrenzung macht einen Vergleich
zum zuvor zitierten Anforderungsniveau
der siebziger Jahre deutlich: FUr ein
Doppelhaus (s.0.) darf nun der mittlere
spezifische Transmissionswarmeverlust,
der in etwa dem mittleren Warmedurch-
gangskoeffizienten k,, entspricht, den
Wert von 0,51 W/(m?- K) nicht Uber-
schreiten.

In den letzten Jahren trat aufgrund des
nachhaltigen CO,-Anstiegs der Erdatmos-
phére und der damit in Verbindung ste-
henden Klimaerwarmung der politische
Zwang zu weiteren Energieeinsparungen
im Gebéaudesektor in den Vordergrund.
Das Wirtschaftlichkeitsgebot energiespa-
render MaBnahmen und der damit ver-
bundene ,Bestandsschutz” bei Gebau-
den traten mit dem alten Energieeinspar-
gesetz in den Hintergrund. Die Verpflich-
tung zur Ausstellung von Energieaus-
weisen sollte im Immobilienmarkt als
Anreiz zur energetischen Ertlichtigung
der Bestandsgebaude gesehen werden.

Die Vorschriften zur Energieeinsparung
bei Neubauten und zur Erstellung von
Energieausweisen sind mit der 2007 in
Kraft getretenen Energieeinsparverord-
nung gegenuber der Verordnung von
2001 nicht verscharft worden. Die
Nachweisverfahren flir Wohngebaude
blieben nahezu unverandert, lediglich
bei Vorhandensein einer Raumluftkdhlung
musste diese Uber pauschale Anséatze
mit bewertet werden. Im Bereich der
Nichtwohngebaude entstand allerdings
ein gegenuber der Vergangenheit erheb-
lich erweiterter Nachweis- und Bearbei-
tungsumfang. Hierzu ist eine neue Norm
DIN V 18599 [R25] geschaffen worden,
mit der die Berechnung beheizter,
gekuhlter und mit elektrischer Beleuch-
tung beaufschlagter Gebaude jeglicher
Nutzung ermoglicht wird.

Mit EinfUhrung der EnEV 2009 wurden
die Anforderungen an den Jahrespriméar-
energiebedarf bzw. die Gesamtenergie-
effizienz um durchschnittlich 30 % ver-
scharft. Zudem wurde die Anwendung
des Referenzgebaudeverfahrens flr
Wohngebaude nach Einfihrung im Nicht-
Wohngebaudebereich im Rahmen der
EnEV 2007 obligatorisch. Seit dem

1. Oktober 2009 wird somit fur die Ein-
stufung des Objektes ein Gebaude her-
angezogen, das diesem in Geometrie,
Nutzflache und Ausrichtung gleicht.
Dadurch erhalt jedes Gebaude einen
individuellen Hochstwert fUr den zuléssi-
gen Jahresprimarenergiebedarf. Ein wei-
teres Hauptaugenmerk wurde auf die
energetische Ertlichtigung des Wohnge-
baudebestands wie beispielsweise die
Pflicht zur NachrUstung von Geb&uden
und Anlagen oder der AuBerbetrieb-
nahme von elektrischen Speicherheiz-
systemen gelegt. Bei Nichtbeachtung
der MaBgaben, im Falle von BuBgeldtat-
besténden, von der Bundesregierung
starker sanktioniert. Parallel zur Novellie-
rung der EnEV 2009 ist dartber hinaus
ein weiteres wichtiges Gesetz, das
Erneuerbare-Energien-Warmegesetz
(EEWarmeQ) in Kraft getreten, welches
den Einsatz von regenerativen Energie-
tragern verbindlich vorschreibt. Zielset-
zung war es den Anteil an erneuerbaren
Energien am Endenergieverbrauch bis
zum Jahr 2020 auf 14 % zu erhéhen.
Dies betrifft Raum-, Kuhl- und Prozess-
warme sowie die Warmwasserversorgung.

Bereits im Marz 2012 lag ein erster Ent-
wurf zur Novellierung der EnEV unter
der Federflhrung des Bauministeriums
sowie des Wirtschaftsministeriums vor.
Mit dem darauf folgenden eineinhalb-
jahrigen Verhandlungsmarathon unter
Beteiligung des Bundesumweltministe-
riums sowie einer Vielzahl von Interes-
senverbanden gingen funf Entwurfs-
anderungen einher.

1.2 Zielsetzung der
Novelle 2014

Samtliche Mitgliedsstaaten der EU sind
verpflichtet die Europaische Richtlinie
Uber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebauden (EPBD) 2010/31/EU vom

19. Mai 2010 [R28] in allen Punkten in
nationales Recht umzusetzen. Darin ent-
halten sind ambitionierte Ziele, namlich
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die Verbesserung der Energieeffizienz
um 20 % und die Einsparung von CO,-
Emissionen um ebenfalls 20 % bis zum
Jahr 2020. Erklartes Ziel ist die Schaf-
fung von Mindeststandards fur die Ener-
gieeffizienz von neuen oder renovierten
Gebauden. Sie zielt ab auf die Umset-
zung eines Niedrigstenergiegebaude-
standards im Neubaubereich bis zum
Jahr 2021 und der Umsetzung eines
Sanierungsfahrplans fur Gebaude im
Bestand, verbunden mit einer angestre-
beten Minderung des Priméarenergiebe-
darfs um 80 %. Wesentliche Elemente
der EPBD sind die Anrechenbarkeit der
erneuerbaren Energien in den nationalen
Berechnungsmethoden sowie eine pla-
kative Darstellung von Energieverbrau-
chen in Form von Energieausweisen.

Nach wie vor basiert die Novelle der EnEV
dabei auf den Rahmenbedingungen zur
Wirtschaftlichkeit energiesparender

MaBnahmen des § 5 des im Juli 2013
novellierten 4. Energieeinsparungsge-
setzes (ENEG) [R23]. Im Wesentlichen
sieht der Wirtschaftlichkeitsbegriff dabei
eine Refinanzierung der Aufwendungen
bei der Erstellung des Gebaudes durch
die eingesparte Energie vor. Fest veran-
kert ist auch hier die Grundpflicht zur
Errichtung von Neubauten nach einem
bisher noch nicht quantifizierten Nied-
rigstenergiegebaudestandard. Eine end-
gultige Festlegung dazu ist spatestens
bis zum 01.01.2017 fur Behordenge-
paude und bis zum 01.01.2019 fur alle
Ubrigen Gebaude in der Energieeinspar-
verordnung zu implementieren.

Fur neu zu errichtende Gebaude mus-
sen analog zur Novelle der Energieein-
sparverordnung 2009 die Anforderungen
aus dem EEWarmeG erfllt werden. Damit
werden die Bauherren verpflichtet, den
Warmeenergiebedarf neuer Gebaude

1. Einleitung

anteilig mit erneuerbaren Energien zu
decken. Die Nutzungspflicht kann dabei
wahlweise durch den Einsatz von Solar-
thermie, Biomasse, Geothermie oder Um-
weltwarme, aber auch ersatzweise durch
die Nutzung von Abwarme, Kraft-Warme-
Kopplung, Nah- und Fernwarmenetzen
oder EnergieeinsparmaBnahmen erfullt
werden. Kombinationen von erneuer-
baren Energien untereinander sowie mit
ErsatzmaBnahmen sind beliebig zuldssig.

Hinsichtlich einer erwarteten Novelle des
EEWarmeG im Nachgang zur EnEV 2014
hat der Verordnungsgeber zum Inkraft-
treten am 1. Mai 2014 noch keinen Zeit-
plan festgelegt.

Die EnEV 2014 verliert ihre Gltigkeit am
1. Januar 2016, wenn die 2. Stufe der
Anderungen greifen. Nahere Details
dazu sind im Kapitel 9 - Anforderungen
EnEV 2014 zusammengestellt.
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Bild 1: Von der Raumwédrme zum CO,-Verbrauch




1. Einleitung

1.3 Hinweise zur Nutzung der
Broschiire

Es kann nicht erwartet werden, dass ein
EnEV-Nachweisfuhrender sdmtliche
Regelwerke rund um die EnEV kennt
oder gar verinnerlicht hat. Diese Bro-
schire versucht mit Hilfe der Grundlagen
zur Energiebilanz, mit Beispielrechnungen
und mit der auszugweisen Darstellung
der wichtigsten Regeln dem Leser die
Thematik nahe zu bringen. Aus der Er-
fahrung der letzten Jahre sollte zur Nach-
weisfUhrung unbedingt ein PC-Nachweis-
programm verwendet werden. Damit
lassen sich EnEV-Nachweise schnell und
zuverlassig durchfhren ohne ein Normen-
studium erforderlich zu machen. Nichts
desto Trotz lassen sich immer wieder
interpretationsbedurftige oder unvoll-
stéandige Regelungsinhalte finden, die
eine ingenieurmaBige Betrachtungsweise
herausfordern. Daher wird in diesem
Papier immer wieder auf das von der
Ziegelindustrie entwickelte PC-Nach-
weisprogramm verwiesen, welches den
Anwender zielgerichtet zum gewtnsch-
ten Ergebnis fuhrt.

Sowohl diese Broschiire als auch das
PC-Programm sind nach bestem Wissen
und den Regeln der Technik erstellt. Fur
den Ausschluss von Fehlern kann von
der Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im
Bundesverband der Deutschen Ziegel-
industrie keine Gewahr tbernommen
werden. Weiterhin wird darauf hinge-
wiesen, dass die neuen Regelwerke
einer standigen Anpassung unterliegen,
die mdglichst zeitnah in die Hilfsmittel
eingearbeitet wird. Daher wird eine regel-
maBige Aktualisierung dieser Arbeits-
mittel durch die Herausgeber erfolgen.

Far Wohngebaude mit Neu- und Altbau-
standard kann der Nachweis immer nach
dem Monatsbilanzverfahren gefihrt wer-
den. Das aus der Vergangenheit bekannte
vereinfachte Heizperiodenbilanzverfah-
ren darf in der EnEV 2014 nicht mehr
angewandt werden. Als Grund lasst sich
anflihren, dass der verbesserte Warme-
schutz zukiinftiger Gebaude mit dieser
Bilanzierungsmethodik einer starren
Heizperiodenlange keine sachgerechte
Bewertung des Energiebedarfs zuldsst.
Daher ist die Anwendung des Monats-
bilanzverfahrens innerhalb des ange-
sprochenen Ziegel-PC-Rechenpro-
gramms alleinig moglich.

1.4 Hinweise zu den
AnforderungsgréBen

Durch die Inbezugnahme des priméar-
energetischen Ansatzes unter Berlck-
sichtigung der Anlagentechnik wird der
Eindruck verstarkt, dass eine verbrauchs-
orientierte Nachweisfuhrung vorliegt und
die Ergebnisse recht nah an den tat-
sachlich zu erwartenden Verbrauchs-
daten liegen.

Vor diesen zumindest fur den Regelfall
unberechtigten Erwartungen soll an die-
ser Stelle ausdricklich gewarnt werden.
Samtliche Berechnungen zum Energie-
bedarf werden mit so genannten nor-
mierten Randbedingungen durchgefihrt
und ergeben einen rechnerischen End-
energie- und Primarenergiebedarf. Dies
gilt sowohl fur zu errichtende Wohnge-
baude als auch flr Bestandswohnge-
baude, fur die zur Erstellung eines Ener-
gieausweises deren Energiebedarf rech-
nerisch ermittelt wird.

Erst im Gebaudebetrieb unter Berick-
sichtigung des tatséchlichen Innen- und
des AuBenklimas, des Nutzerverhaltens
und der Betriebsweise der Anlagentech-
nik stellt sich der dann messbare tat-
s&chliche Energieverbrauch ein. Zwischen
diesen beiden Kennwerten kann eine
erhebliche Differenz liegen, deren Betrag
sich aus den verschiedenen in Kapitel 2
naher erlauterten Bilanzeffekten ergibt.

So besteht im Rahmen der Erstellung
von Energieausweisen fur Bestandsge-
baude durchaus die Méglichkeit, diese
auf Basis eines Energieverbrauchs anzu-
fertigen. Aber auch bei Anwendung die-
ser Prozedur ist zumindest eine rechne-
rische Korrektur der Klimadaten des be-
trachteten Verbrauchszeitraums vorzu-
nehmen.

I 1.5 Verordnungstext

Der Verordnungstext zur 2. Anderung der
Energieeinsparverordnung istim Bundes-
gesetzblatt Jahrgang 2014 Teil | Nr. 67
am 21. November 2013 [R1] verdffent-
licht. Eine nichtamtliche Lesefassung
des gesamten Verordnungstextes kann
im Internet unter www.ziegel.de einge-
sehen und ausgedruckt werden. Alle in

dieser Novelle berticksichtigten Inhalte
zu Wohngebauden sind in dieser Bro-
schire sowie im Ziegel-EnEV-Nachweis-
programm bertcksichtigt.

Die zur EnEV-Nachweisfuhrung notwen-
digen Normen werden in der Literatur-
Ubersicht aufgeflihrt und sind im Bro-
schirentext an entsprechender Stelle
zitiert. Zu den wichtigsten Normen
gehort DIN 4108 ,Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebauden” mit
insgesamt 8 Normteilen dieser Reihe
[R2-R10]. Daneben sind europaisch
harmonisierte Rechenwerke in Bezug
genommen, die vor allem Rechenregeln
und Bewertungsverfahren bauphysikali-
scher Effekte beinhalten. Die Bewertung
der Anlagentechnik erfolgt mittels DIN V
4701-10 ,Energetische Bewertung heiz-
und raumlufttechnischer Anlagen” [R11].
Da einige Normpapiere nebeneinander
entstanden sind und der Prozess der
Harmonisierung noch lange Zeit nicht
abgeschlossen ist, lassen sich teilweise
widersprUchliche Regelungen nicht ver-
meiden. Auch auf diese Schwachpunkte
wird in der vorliegenden Broschure an
geeigneter Stelle hingewiesen.

1.6 Flankierende Normen
und Regeln

FUr Bestandswohngebaude stehen wei-
terhin die Regeln zur Datenaufnahme
und Datenverwendung im Wohngebaude-
bestand des Bundesministeriums fur
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zur
Verfligung. Diese werden erganzt um
Regeln zu Verbrauchskennwerten von
Wohngebauden. Diese so genannten all-
gemein anerkannten Regeln der Technik
unterliegen einer standigen Uberarbei-
tung und mussen daher vom Anwender
auf Aktualitat laufend Uberprift werden.

Um dem Leser eine Ubersicht der rele-
vanten Regelwerke zu erlauben, sind
alle Normen und die unmittelbar zur Ver-
ordnung gehdrenden Texte in der Litera-
turtibersicht mit dem Buchstaben R
gekennzeichnet.

Als besonders hilfreich erweist sich die
Beachtung der sogenannten Ausle-
gungsfragen zur EnEV, die durch das
Deutsche Institut fir Bautechnik, Berlin
in loser Folge kommentiert und im Inter-
net veroffentlicht werden.
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2. Energiebilanz eines Wohngebaudes

2.1 Energiebilanz und
Heizwarmebedarf

Heizenergie ist im hiesigen Klima not-
wendig, um ein gewlnschtes Tempera-
turniveau im Raum sicher zu stellen

und die daraus resultierenden Warme-
verluste auszugleichen. Hierbei wird eine
moglichst hohe Behaglichkeit ange-
strebt, die durch ein ausgewogenes Ver-
héaltnis zwischen Raumlufttemperatur
und Oberflachentemperatur der raum-
umschlieBenden Flachen erreicht wird.
MaBnahmen zur Energieeinsparung
durch Reduzierung des Behaglichkeits-
niveaus, z. B. durch Absenkung der
Raumlufttemperatur und Drosselung der
Frischluftrate, haben sich in den letzten
Jahren als nicht akzeptierte bzw. falsch
verstandene Energieeinsparbemuthun-
gen herausgestellt; sie haben insbeson-
dere im Altbau zu einer erheblichen Zahl
von Bauschaden geftihrt [L2]. Der erfor-
derliche Heizwarmebedarf, also die
Energie, die ein Heizkdrper einem Raum
zur Verfugung stellen muss, lasst sich
aus der Energiebilanz des Raumes oder
Ubergreifend aus der eines gesamten
Gebaudes ermitteln. Die dazu notwendi-
gen Rechenverfahren sind seit langem
bekannt, mit europaisch harmonisierten
Normen hinterlegt [R13] und ausrei-
chend validiert.

Darliber hinaus muss nach der Verord-
nung auch der Trinkwarmwasserbedarf
und der fUr Anlagenantriebe erforder-
liche elektrischen Strombedarf innerhalb
des Gebaudes bilanziert werden, da hier
nicht unerhebliche Energieverbrauche
entstehen.

Wird in einem Wohngeb&ude die Raum-
luft gekuhlt, ist auch der hierzu notwen-
dige End- und Primé&renergiebedarf zu
bertcksichtigen. Dieser zusatzliche
Energiebedarf wirkt sich verscharfend
auf die Anforderungen aus, da die aus
dem Referenzgebaude ermittelten
zulassigen Werte eine RaumkUhlung
nicht vorsehen und der zusatzliche
Kuhlanteil daher kompensiert werden
muss.

Bei einer beheizten Wohnflache von
120 m? ergibt sich flr ein nach der
Verordnung 2009 geplantes Einfamili-
enhaus ein jahrlicher Heizwarmebe-
darf von ca. 6.000 kWh, der ungefahr
7.500 KWh Primérenergie oder 7501
Heizol entspricht.

Der Trinkwarmwasserbedarf eines
durchschnittlichen 3 bis 4-Personen-
haushalts liegt im Jahr bei etwa
1.500 kWh entsprechend 3.500 -
4.500 KWh Primérenergie. Wird wie
vom EEWarmeG und von der EnEV
2014 vorgesehen eine thermische
Solaranlage eingesetzt, halbiert sich
in der Regel der Primarenergiebedarf.

Der dritte Energieanteil, der Haus-
haltsstrom liegt fur die gleiche Haus-
haltsgréBe bei etwa 5.000 kWh
elektrischem Strom bzw. 13.000 kWh
Priméarenergie unter BerUcksichti-
gung der Umwandlungsverluste.
Etwa 500 kWh Endenergie entfallen
allein auf Antriebe und Steuerungen
der Heizanlage.

Hinweis:

Bei allen Bilanzierungen im Rahmen
der EnEV muss beachtet werden,
dass normierte Randbedingungen
flr den Nutzer, das Klima, etc.
zugrunde gelegt sind und dass die
Prognosen einen Energiebedarf
ermitteln, der mit dem tatsachlichen
Energieverbrauch im Einzelfall
nicht Ubereinstimmt !

2.1.1 Warmeverluste

Im hiesigen Klima muss einer verlust-
minimierten Bauweise der Vorzug vor
einer solargewinnmaximierten gegeben
werden, d.h. die Dammeigenschaften
der Gebaudehlille stehen in ihrer
Wichtigkeit an erster Stelle. Zudem wird
durch erhohte Innenoberflachentempe-
raturen die thermische Behaglichkeit
innerhalb der Raume deutlich erhoht.

Die wichtigste KenngréBe zur Beurtei-
lung der opaken, d.h. nicht transparen-
ten Bauteile ist deren Warmedurch-

gangskoeffizient, der U-Wert [W/(m?- K)].

Dieser ersetzt den aus der Vergangen-

heit bekannten k-Wert und wird nach
europaischen Rechenregeln bestimmit.
Der U-Wert gibt an, wie viel Warme-
leistung [W] pro ein Grad Temperaturdif-
ferenz [K] durch eine Bauteilflache von 1
Quadratmeter [m?] zwischen der Innen-
und AuBenluft abfliet. Summiert man
samtliche mit deren U-Werten multipli-
zierte Bauteilflachen A und bertcksich-
tigt die durchschnittlichen Temperatur-
differenzen wahrend der Heizperiode
mittels der Temperatur-Korrekturfakto-
ren F, erhélt man die temperaturspezi-
fischen Transmissionswarmeverluste Hy
eines Gebaudes wie folgt:

Hr=2U;- A - Fi+ Hyg [W/K] (1)

Der Term Hyg beschreibt die Trans-
missionswarmeverluste Uber Warme-
brtcken, die nach DIN V 4108-6 geson-
dert ausgewiesen werden mussen.

Hinweis:

Die Warmeverluste durch die Gebau-
dehulle machen in 1 und 2-Familien-
h&usern etwa ein Drittel der gesamten
Verluste aus — bei gréBeren und kom-
pakten Gebauden mitunter deutlich
weniger. Eine kostensparende und
zugleich energieverbrauchsreduzie-
rende MaBnahme ist eine kompakte
Gebaudeform. Das beheizbare Volu-
men sollte die kleinstmadgliche war-
meUbertragende Umfassungsflache
und damit ein gunstiges, kleines
A/Vg-Verhaltnis aufweisen. Die
Reduktion des A/V,-Wertes um

0,1 m™ bewirkt fir durchschnittliche
Gebaude eine Verringerung des
Heizwarmebedarfs von etwa 5-

6 kWh/(m?- a) ohne dass zusatzliche
Damm-MaBnahmen ergriffen werden.

Die temperaturspezifischen Luftungs-
warmeverluste eines Gebaudes ergeben
sich aus dem bellfteten Netto-Volumen
V, der Luftwechselzahl n, die besagt,
wie haufig das gesamte Luftvolumen in
einer Stunde ausgewechselt wird und
der spezifischen Warmespeicherkapa-
zitét der Luft von 0,34 Wh/(m®- K):

Hy=0,34-n-V W/K] (@)
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Hinweis:

Die EnEV Nachweisfuhrung erfolgt
standardmaBig mit dem Wert

n=0,7 h"undn=0,6 hfir
Gebaude deren Gebaudehulle
besonders luftdicht ist und bei denen
dies durch eine Dichtheitsprifung
nachgewiesen wird. In Bestands-
wohngebauden mit offensichtlichen
Undichtheiten der Gebaudehtille z. B.
an Fenstern oder im Dach ist die Luft-
wechselzahl n = 1,0 h™' zu verwenden.

In Gebauden mit Fensterltftung liegen
beispielsweise gemessene Luftwechsel-
zahlen in Abhangigkeit der Luftdichtheit
der Gebaudehulle und vor allem des
Nutzerverhaltens zwischen n = 0,3 und
0,9 h" [L3], bei hohen Belegungsdich-
ten der Wohnungen aber auch bei
Werten bis zu 1,5 h™ [L4]. Neuere Unter-
suchungen [L24] bestatigen diese
Schwankungsbreite in ahnlicher Form
auch fur Gebaude mit Wohnungsluf-
tungsanlagen. Wird eine mechanische
LUftungsanlage eingesetzt, wird das
tatsachlich ausgetauschte Luftvolumen
und die ggf. rickgewonnene Warme
berdcksichtigt.

Aus den temperaturspezifischen
Warmeverlusten Ht und Hy, lassen sich
die Warmeverluste einer Periode nach
folgender Formel ermitteln:

mit:

(6,-6,) = Temperaturdifferenz in der
Periode

t = Anzahl der Tage

2.1.2 Warmegewinne

Die Warmegewinne, die zur Reduzie-
rung der Heizwérme genutzt werden,
ergeben sich aus den internen Warme-
lasten, die sich aus Personen- und
Maschinenabwarme, Beleuchtung, etc.
zusammensetzen und den solaren
Wéarmegewinnen, insbesondere durch
den direkten Strahlungsdurchgang Uber
die Fenster aber auch bedingt durch
Solarabsorption auf AuBenoberflachen,
Wintergarten, etc.

Messungen in Wohngeb&uden zeigen
Wertebereiche der internen Gewinne Q;
zwischen 15 und 35 kWh pro m? Nutz-
flache Ay in der Heizperiode. In den
Rechenverfahren der DIN V 4108-6
mussen konstante Mittelwerte ange-
setzt werden. Die Bilanzformel lautet:

mit:
ai =5W/m? bei Wohngeb&uden
t = Anzahl der Tage

Die Solargewinne Qg durch die Fenster-
flachen kdnnen grundséatzlich fur 4 Haupt-
himmelsrichtungen, 4 Zwischenrichtun-

gen und fur 4 unterschiedliche Flachen-

neigungen und die Horizontale ermittelt

werden. Die Bilanzformel lautet:

Die Solarstrahlung lg ist von der Himmels-
richtung und der Neigung der bestrahl-
ten Flache abhangig. Fur vertikale
Flachen betragt sie zwischen 100 (Nord)
und 270 (Std) kWh/(m?- a) in der Heiz-
periode. Der Abminderungs-Faktor Fg
bezeichnet den verglasten Flachenanteil
des Fensters. Der sogenannte Fg-Wert
ist der Minderungsfaktor fUr eine perma-
nente Verschattung z. B. durch Gebau-
deteile oder andere Geb&ude und der
F.-Wert beschreibt die Abminderung
der solaren Einstrahlung durch beweg-
liche Sonnenschutzeinrichtungen.

Der Faktor 0,9 (F,-Wert) reduziert den
von den Glasherstellern anzugebenden
Gesamtenergiedurchlassgrad g der
Verglasung, da dieser ausschlieBlich fur
senkrechte Sonneneinstrahlung gilt. Die
zuvor genannten Abminderungsfaktoren
F sind grundsétzlich bei all den Bau-
teilen anzuwenden, durch die Solar-
strahlung hindurchgeht oder absorbiert
wird, so auch fUr transparente Warme-
dammung, Solaranbauten, etc. Die
Fensterflache A,, wird aus den lichten
RohbauéffnungsmalBen ermittelt.

In &hnlicher Weise lassen sich auch
Gewinne durch Absorption auf opaken
AuBenoberflachen berechnen. Neben
der solaren Zustrahlung muss bei einer
Absorptionsbilanz auch die Abstrahlung
an den kalten Himmel bertcksichtigt
werden. Dies erfolgt mittels eines
Abzugs (s. Formel 21). Normalerweise
sind derartige Effekte im &uBeren Warme-
Ubergangswiderstand Rg, schon ent-
halten. Die Solarabsorption auf AuBen-
wanden fuhrt bei dunklen Anstrichen
oder Verklinkerungen bei Stdorientie-
rungen zur Reduktion der rechnerischen
U-Werte von bis zu 25 % [L5]. Werden
diese Effekte fur alle Orientierungen ent-
sprechend bertcksichtigt, ergeben sich
zusatzliche nutzflachenbezogene Heiz-
warmeeinsparungen von etwa 5 % flr
dunkle Oberflachen und etwa 2 % flr
helle Putzoberflachen (siehe Bild 2.1).

Heizwdrmeginsparung [%]
12

0 0,2 04 0,6 0,8
Solarabsorptionsfaktor der AuBenwand [-]

Bild 2.1: Heizwdrmeeinsparung durch
Solarabsorption auf AuBenoberflachen.

Diese absolute GroBe ist im Gbrigen
weitestgehend unabhangig vom U-Wert
und vom konstruktiven Aufbau der
AuBenbauteile. Das Solarstrahlungs-
angebot und die Farbe bestimmen
deren Hohe. Bei Anfall groBer Energie-
gewinne kann dies zu Uberhitzungen

in den betroffenen Raumen fUhren. In
solchen Féllen wird zur Einhaltung
ertraglicher Temperaturen Ublicherweise
erhoht gellftet, d.h. Warme ,abgellftet”.
Dies kann dazu fuhren, dass die LUf-
tungswarmeverluste um bis zu ca. 20 %
vergroBert werden. Die Uberhitzungen
und die damit verbundenen erhohten
Wérmeverluste lassen sich durch mas-
sive, speicherfahige Bauteile reduzieren.
Insbesondere massive Innenbauteile
beeinflussen das sommerliche Tempera-
turverhalten positiv.
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Unbeheizte Glasvorbauten ermdglichen
bei intelligenter Nutzung eine zusatzliche
Heizwarmeeinsparung. Diese ergibt sich
durch die Temperaturerhdhung in dieser
Zone und die damit verbundene Absen-
kung der Transmissionswarmeverluste
der angrenzenden Bauteile des beheiz-
ten Wohnbereichs. Neben diesem Effekt
lassen sich auch Luftungswéarmeverluste
reduzieren, wenn beispielsweise die
Zuluft angrenzender Wohnrdume tber
den Glasvorbau gefiihrt wird. Da die
Einsparpotentiale von Glasvorbauten
stark von ihrer Nutzung und Geometrie
abhangen, sind allgemeingulitige Zahlen-
angaben hierzu nicht maéglich. Im Monats-
bilanzverfahren der DIN V 4108-6
konnen die Energiebilanzen von Glas-
anbauten berechnet werden.

Es darf nicht Ubersehen werden, dass
Glasvorbauten im Sommer zu starken
Uberhitzungen neigen, die deren Nutz-
barkeit deutlich einschranken kénnen.
Daher sind groBe Liftungsdffnungen
und zumindest in den Schragverglasun-
gen wirksame Verschattungseinrichtun-
gen erforderlich. Die Investitionskosten
von Glasanbauten weisen der Regel
keine Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf
eine mdgliche Energieeinsparung auf.

Bild 2.2: Schematische Darstellung
der Verlust- und Gewinnquellen einer
Gebdudeenergiebilanz.

Hinweis:

Werden die beheizten, an den Glas-
vorbau angrenzenden Bereiche
nicht durch eine wirksame raumliche
Trennung abgeschottet, zahlt der
Glasvorbau mit seiner HUllflache
zum beheizten Gebaudevolumen
und muss entsprechend im EnEV-
Nachweis bertcksichtigt werden.

Eine weiterfuhrende Ausnutzung der Solar-
gewinne wird mit sogenannten Hybrid-
systemen maoglich. Mit dieser Technik
lassen sich bisher thermisch ungenutzte
Gebaudeteile, wie z. B. Decken, Innen-
und AuBenwande als zusatzliche Speicher
nutzen. Solarkollektoren, Verglasungs-
systeme oder transparente Dammkon-
struktionen (TWD) vor opaken Gebaude-
hullflachen kénnen so eine erhdhte
Solarenergienutzung fur das Gebaude
ermoglichen, wenn diese Uber aktive Be-
und Entladung meist mittels luftdurch-
stromter Bauteile gekoppelt werden. Die
Gebaudemassen tragen jedoch nur zur
kurzzeitigen Speicherung fur eine Peri-
ode von 3 bis 5 Tagen bei. GroBen-
ordnungsmaBig lassen sich 20 bis 30 %
der auf die Kollektoroberflachen ein-
fallenden Strahlung zur Heizwarme-
einsparung nutzen. Das entspricht bei
senkrechten, stidorientierten Kollektoren
einer Energieeinsparung zwischen 70
und 110 kWh/(m?- a) bezogen auf die
Kollektorflache [L7, L8].
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2. Energiebilanz eines Wohngebaudes

2.1.3 Heizwarmebedarf

Der Heizwarmebedarf Qy,, also die
Wérme, die ein Heizkdrper dem Raum
zur Verflgung stellt, ergibt sich aus den
Verlusten und Gewinnen wie folgt:

Qn=Q-n-(@Q+Qs) [KWh] (6)

mit

Q, =Warmeverluste (3)

n = Ausnutzungsgrad der Gewinne
(siehe 3.3.7)

Q; = Interne Gewinne (4)

Qg = Solare Gewinne (5)

Die Ermittlung des Energiebedarfs nach
DIN'V 18599 geschieht gegenuber DIN V
4108-6 in leicht abgeanderter Form: der
in DIN V 4108-6 definierte Heizwarme-
bedarf des Gebaudes wird im Verfahren
der DIN V 18599 bereits mit den nutz-
baren Warmeeintragen der Warmever-
teilung und der Speicherkomponenten
der Anlagentechnik verrechnet und als
sog. Nutzwarmebedarf bezeichnet. Aus
diesem Grund konnen diese beiden
Bestandteile der Energiebilanz auch
nicht unmittelbar miteinander verglichen
werden. Im Anschluss beider Berech-
nungsansatze werden die Verluste der
Anlagentechnik bilanziert, die dann zum
Heizenergiebedarf fUhren.

I 2.2 Heizenergiebedarf

Der notwendige Brutto-Heizenergiebe-
darf Q — setzt sich aus dem Heizwarme-
bedarf Q,, und bei gekoppelter Erzeu-
gung auch aus dem Trinkwarmwasserbe-
darf Qrw, den Verlusten der Heizanlage
Qpn abzlglich eventueller Anteile rege-
nerativer Energie Q, zusammen. Hierbei
ist zu bertcksichtigen, dass in den Ver-
lusten der Heizanlage auch der Strom
der Hilfsenergie fUr Pumpen, Brenner,
etc. enthalten ist. Der so ermittelte Heiz-
energiebedarf beinhaltet daher unter
Umstanden zwei oder mehr Energietrager
und ist fur Vergleiche mit gemessenen
Verbrauchen entsprechend aufzuteilen.
Nach DIN V 4108-6 ergibt er sich zu:

Q=Qp+ Qry+ Qan - Q kKWH] (7)
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I 2.3 Primérenergiebedarf

Die Hauptanforderung der EnEV wird an
den Primarenergiebedarf Qp gestellt.
Dieser umfasst den Heizenergiebedarf
sowie alle Vorketten der zur Energie-
erzeugung erforderlichen fossilen Brenn-
stoffe. Neben der Heizwérme werden
der Trinkwasserwarmebedarf und die
zum Betrieb der Anlagentechnik erfor-
derliche Hilfsenergie, in der Regel elek-
trischer Strom, bilanziert. Die primar-
energetische Bewertung erfolgt Uber
normierte Primarenergiefaktoren f,

der einzelnen Primé&renergien nach
DINV 4701-10 [R11] gemaB Tabelle 2.1
und nach folgender Beziehung:

mit
Q; = Endenergie nach Energietrager
fo = Primarenergiefaktor geméal

Tabelle 2.1

Der vorhandene auf die Nutzflache
bezogene Primarenergiebedarf q,"
eines Wohngebaudes lasst sich nach
DINV 4108-6 und DIN V 4701-10
vereinfachend wie folgt berechnen:

mit

e, = Primérenergetische Aufwands-
zahl der Gesamtanlage

gy = Nutzflachenbezogener
Heizwarmebedarf nach
DINV 4108-6

12,5 = Nutzflachenbezogener Trink-
warmwasserbedarf nach
DINV 4701-10 in kWh/(m?- a)

Hinweis:

Die Aufwandszahl e, beinhaltet
sémtliche Anlagenverluste fur Trink-
wassererwarmung, Heizungs- und
LUftungstechnik inklusive der elek-
trischen Hilfsenergie. Die Teilauf-
wandszahlen sind in DIN V 4701-10
hinterlegt und werden mit dem
entsprechenden Primarenergie-
faktor gewichtet.

In Bild 2.3 ist exemplarisch die Energie-
bilanz eines Hauses mit inren Bestand-
teilen qualitativ dargestellt. Die linke
Seite stellt die Energieverluste, die rechte
Seite die Energieeintrage (Gewinne) in
das Gebaude dar. Aus dieser Betrach-
tung wird deutlich, dass durch die
Reduzierung der Transmissionswarme-
verluste allein nicht das volle Potential
der sinnvollen Heizenergieeinsparmai-
nahmen ausgeschopft wird.

I 2.4 Klima- und Nutzereinfliisse

Die Ergebnisse, die aus den zuvor
definierten Energiebilanzen abgeleitet
werden, sind maBgeblich durch die
zugrunde gelegten Randbedingungen
beeinflusst. Die Klimadaten und der
rechnerische Ansatz der Nutzungsbe-
dingungen stellen den Schwerpunkt dar.

Den EnEV-Nachweisen liegt das ,syn-
thetische” Klima eines mittleren deut-
schen Standorts zugrunde. Sowohl die
AuBenlufttemperaturen als auch die
Solarstrahlung kénnen standort- und
jahresbedingt erheblich von diesen
Mittelwerten abweichen. Die in den
Anhangen der DIN V 4108-6 [R7] nieder-
gelegten Wetterdaten der 15 verschie-
denen Klimazonen weisen Unterschiede
in den Heizgradtagszahlen von -12 %
bis +35 % aus. Auch die Solarstrahlung
schwankt um den Mittelwert zwischen -
13 % und +10 %. Dabei sind extreme
Jahre nicht berUcksichtigt. Weiterhin
muss unbedingt beachtet werden, dass
die Dauer der Heizperiode vom Heiz-
warmebedarf eines Gebaudes, d.h. von
seinem Dammstandard abhangt. Je
besser ein Haus gedammt ist, desto

Energietrager” Primérenergiefaktoren f,
Brennstoffe Heizdl EL 1,1
Erdgas H 1,1
Flissiggas 1,1
Steinkohle 1,1
Braunkohle 1,2
Holz 0,2
Nah-/Fernwarme aus Kraft-  fossiler Brennstoff 0,7
Warme-Kopplung (KWK)™ erneuerbarer Brennstoff 0,0
Nah-/Fernwéarme fossiler Brennstoff 1,3
aus Heizwerken erneuerbarer Brennstoff 0,1
Strom allgemeiner Strommix 2,4
Verdrangungsstrommix 2,8
Umweltenergie Solarenergie, Umgebungswarme 0,0
Biomasse fest und flussig, geman EEWarmeG 0,5

* BezugsgroBe Endenergie: unterer Heizwert H;

** Angaben sind typisch flur durchschnittliche Nah-/Fernwarme mit einem Anteil der KWK von 70 %
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Anlage 11 %

Keller 4 %
Dach 3 %

Fenster 6 %

Wand 6 %

Wérmebrticken 2 %

Liiftung 14 %

Warmwasser 4 %

Brennstoff 32 %

Regenerativ
4%
Intern 7 %

Solar 7 %

Bild 2.3: Beispielhafte Endenergiebilanz eines Niedrigenergiehauses.

kUrzer wird die Heizzeit, desto weniger
arbeitet die Heizanlage, aber um so
geringer wird deren Nutzungsgrad!

Der Wohnungsnutzer beeinflusst durch
das gewahlte Temperaturniveau und
durch sein Luftungsverhalten maBgeblich
die Energiebilanz und damit den Heiz-
energieverbrauch. Eine Vielzahl wissen-
schaftlich verfolgter, d.h. gemessener
und ausgewerteter Niedrigenergiehaus-
vorhaben der letzten Jahre zeigt, dass
der Nutzer entscheidend in die Energie-
bilanz eingreift [L9].

Es zeigt sich z. B., dass Uber viele Objekte
gemittelt, der Mittelwert der Innentem-
peratur bei etwa 20° C liegt. Die Abwei-
chung von der Mitteltemperatur zwischen
den ausgewerteten Vorhaben betragt
allerdings ca. 5 Kelvin. Die Temperaturen
zu Beginn und Ende der Heizperiode lie-
gen ca. 1 Kelvin Uber den Werten in der
Mitte der Heizperiode. Betrachtet man
typische Temperaturverldufe getrennt
nach Ein- und Mehrfamilienhausern,
kann man feststellen, dass in Einfamilien-
hausern ein um ca. 2 Kelvin niedrigeres
Temperaturniveau vorliegt. In der Haupt-
heizzeit betragt die mittlere Raumluft-
temperatur der Einfamilienhauser ca.
19°C, die der Mehrfamilienhauser ca.
21° C. Ein Temperaturunterschied von

1 Kelvin Raumtemperatur bewirkt einen
Mehr-/Minderverbrauch von durch-
schnittlich 5 %.

Das Luftungsverhalten der Bewohner
hangt neben der erforderlichen Luft-
erneuerung von vielen weiteren Parame-
tern wie Kontakt mit der AuBenwelt,
AuBenlarm und vielem mehr ab. Es kann
durch die Fensterdffnungszeiten, die sich
Uber Magnetkontakte erfassen lassen
beschrieben und quantifiziert werden.
Diese taglichen Fensterdffnungszeiten
als Produkt aus Zeit und Summe aller
Fenster einer Wohneinheit zeigen ein
Spektrum mit einem Mittelwert von ca. 2
Stunden pro Tag wahrend der Heizperi-
ode. Dabei verhalten sich die Bewohner
in fenstergellfteten Hausern sehr ahn-
lich zu denen, die eine Wohnungsluf-
tungsanlage einsetzen. Ein lUftungssys-
tembedingter signifikanter Unterschied
ist nicht zu erkennen. Die Fenster wer-
den in den kalten Wintermonaten etwa
1,5 Stunden pro Tag in ausschlieBlich
fenstergellifteten und weniger als

1 Stunde in mit Liftungsanlagen aus-
gestatteten Hausern gedffnet. In den
Ubergangsjahreszeiten werden die
Fenster grundsétzlich sehr viel haufiger
gedffnet, ndmlich zwischen 3 und 5
Stunden pro Tag. Man erkennt, dass
bei allen Gebaudearten und LUftungs-
systemen groBe Schwankungsbereiche
auftreten. Der Mittelwert hat bei allen
Systemen tendenziell den gleichen Ver-
lauf. Es bleibt allerdings festzuhalten,
dass in allen Gebaudetypen mit oder
ohne LUftungssystem zu jeder Jahres-
zeit ein Fensteroffnen stattfindet.
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Die Auswertung der umfangreichen
Messvorhaben [L10] zeigt, dass sowohl
in fenstergellfteten als auch in mecha-
nisch belUfteten Wohnungen der Luftaus-
tausch durch Fensteroffnen eine domi-
nante GroBe beim Heizenergieverbrauch
darstellt. Er bewirkt im Mittel Gber die
Heizperiode einen Luftwechsel von 0,2
bis 0,4h-". Der Infiltrationsluftwechsel
durch Undichtheiten der Gebaudehtille
ist diesem Luftwechsel untergeordnet.
Mit zunehmend besserer Bauqualitat
wird er kunftig 0,1 h-" nicht mehr Uber-
steigen. Die Wohnungsluftungsanlagen
erhdhen den Luftwechsel um ca. 0,3

bis 0,4h".

Der tagliche Trinkwarmwasserbedarf
von Wohnungen mit 3-4 Personen liegt
bei einer mittleren Speichertemperatur
von 50° C zwischen 70 und 150 Litern.
Es sind allerdings auch hiervon stark
abweichende Verbrauchswerte bekannt,
so dass in diesem Energieverbrauchs-
sektor die Nutzereinflisse bestimmend
sind.

Die héchsten Energieverluste im Heiz-
anlagensektor entstehen im Bereich der
Verteilverluste. Liegen die Heizungs-
und Warmwasserverteilleitungen vorwie-
gend in unbeheizten Gebaudezonen
und herrschen hohe Systemtemperatur-
paarungen und eventuell lange Zirkula-
tionszeiten vor, werden erhebliche Ener-
giemengen ungenutzt verschwendet.
Obwohl die Heizkessel heutzutage
durchwegs auBentemperaturgesteuert
sind, hat auch der Nutzer noch Einfluss
auf eine z. B. friihzeitige Heizungsab-
schaltung in warmen Perioden oder
aber auf eine nur zu bestimmten Zeiten
eingeschaltete Zirkulationspumpe fUr die
Warmwasserversorgung. Die Nutzungs-
grade der Zentralheizungen lassen

sich durch benutzergesteuerte Eingriffe
erheblich beeinflussen, wenngleich
abgesicherte Zahlenangaben in diesem
Bereich kaum verfUgbar sind.




3. Monatsbilanz-Verfahren nach DIN V 4108-6

I 3.1 Verfahrensweg

Mit dem Monatsbilanzverfahren der
DIN V 4108-6 lassen sich umfangliche
bauliche MaBnahmen detailliert bewerten.

Der wesentliche Unterschied zum ver-
einfachten Verfahren besteht darin, dass
monatliche Gesamtbilanzen gebildet
werden. Dabei wird im jeweiligen Monat
aus dem Gewinn/Verlust-Verhaltnis der
Ausnutzungsgrad n, der Gewinne gebil-
det und daraus der monatliche Heizwar-
mebedarf ermittelt. AbschlieBend wer-
den die positiven monatlichen Heiz-
warmebedarfswerte addiert und flhren
so zum Jahresheizwarmebedarf Q.

Gegentber dem vereinfachten Verfahren
lassen sich folgende MaBnahmen zu-
satzlich bilanzieren:

1. Differenzierte Bewertung von
Bauteilen an unbeheizte Bereiche
und an Erdreich

2. Bertcksichtigung von Zusatz-
verlusten aus Flachenheizungen

3. Berlcksichtigung maschineller
LUftung mit und ohne Warme-
rickgewinnung

4. Bericksichtigung individueller
interner Gewinne

5. Bertcksichtigung individueller
Verschattungen

6. Bertcksichtigung unbeheizter
Glasvorbauten

7. Bertcksichtigung solarer Warme-
gewinne von opaken Bauteilen

8. Berlcksichtigung Transparenter
Warmedammung

9. Berlcksichtigung des exakten
Speichervermdgen eines
Gebéaudes

10. BerUcksichtigung individueller
Heizungstemperatur-
absenkungen

DIN V 18599 bilanziert die Energieflisse
in &hnlicher Form wie DIN V 4108-6
monatsweise. Dabei werden allerdings
die anlagentechnischen Verluste sowie
die Effizienz der Warmeerzeuger eben-
falls monatlich ermittelt und so bereits
bis zum Primarenergiebedarf bilanziert.
Diese Art der Bilanzierung ermdglicht
eine detalilliertere Betrachtung der Anla-
genkomponenten, erfordert daflir aber

einen wesentlich hdheren Bearbeitungs-
aufwand und eine genauere Kenntnis
der einzelnen anlagentechnischen
Kennwerte.

Hinweis

Maschinell gekthite Wohngebaude
dirfen nur noch mit Hilfe des Bilanz-
verfahrens gemafi DIN V 18599
bilanziert werden.

Die Rechenalgorithmen der zuvor
aufgelisteten Bilanzanteile sind in Einzel-
fallen sehr kompliziert und werden daher
in dieser Broschure nur auszugsweise
aufgeflihrt. Das PC-Nachweisprogramm
der Ziegelindustrie beinhaltet alle zuvor
genannten Sonderfalle und lasst eine
einfache Berechnung der Effekte zu. Im
Rahmen des EnEV-Nachweises kdnnen

eine Reihe von vereinfachenden Annah-
men getroffen werden. Diese werden im
Folgenden unter den entsprechender
Bilanzanteilen dargestellt.

3.2.1 Transmissionswarme-
verluste

3.2 Ermittlung der
Warmeverluste

Summiert werden samtliche mit deren
U;-Werten multiplizierte Bauteilflachen
A; unter BerUcksichtigung der dazu
gehdrenden Temperatur-Korrekturfak-
toren F,;. Die temperaturspezifischen
Transmissionswarmeverluste Hy eines
Gebaudes erhalt man wie folgt:

Warmestrom nach auBen Uber Kennung Temperatur-
Korrektur-
faktor Fy

AuBenwand, Fenster Faws Fu 1
Dach Fo 1
Oberste Geschossdecke an unbeheizten Dachraum Fo 0,8
Abseiten-/Drempelwand F. 0,8
Wande und Decken zu unbeheizten Raumen F. 0,5
Wande und Decken zu niedrig beheizten Raumen [ 0,35
Wand/Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit:

Einfachverglasung Fy 0,8

Zweischeibenverglasung 0,7

Wérmeschutzverglasung 0,5
FuBboden des beheizten Kellers Fg = Fpr 0,2-0,45*
Wand des beheizten Kellers Fe = [Fiaw 0,4-0,6*
FuBboden auf dem Erdreich ohne Randddmmung Fo = Fps 0,25-0,6*
FuBboden auf dem Erdreich mit Randdammung:

> 5m breit, waagrecht™* Fgo = Fpr 0,2-0,3*

> 2m tief, senkrecht* 0,15-0,25*
Kellerdecke/Innenwand zum unbeheizten Keller:

mit Perimeterddmmung Fg 0,45-0,55*

ohne Perimeterdammung 0,55-0,7*
Aufgestanderter FuBboden Fa 0,9
Bodenplatte niedrig beheizter Raume Fg 0,1-0,55*

* Zahlenwert abhangig vom Warmedurchlasswiderstand und den Abmessungen des Bauteils.
** Bei ungedammter Bodenplatte und Rpsmmung > 2(M* - K)/W
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Die Temperatur-Korrekturfaktoren Fy;
werden vereinfachend nach der Tabelle
3.1 angesetzt, die Werte erdberUhrter
Bauteile kdnnen nach DIN EN ISO
13370 [R14] monatlich exakt ermittelt
werden.

Der Term Hyg beschreibt die Trans-
missionswarmeverluste Uber Warme-
briticken, die nach DIN V 4108-6 ge-
sondert ausgewiesen werden mussen.
Die EnEV ermd&glicht hierzu vier ver-
schiedene Nachweisverfahren an:

a) Berticksichtigung durch Erhéhung der
Warmedurchgangskoeffizienten um
AUy = 0,1 W/(m?- K) fur die
gesamte warmeuUbertragende Umfas-
sungsflache,

b) bei Anwendung von Planungsbeispie-
len nach DIN 4108, Beiblatt 2:
Berucksichtigung durch Erhéhung
der Warmedurchgangskoeffizienten
um AUyg = 0,05 W/(m?- K) flr die
gesamte warmeubertragende
Umfassungsflache,

c) werden mehr als 50 % der AuBen-
wande von Bestandsgebauden mit
einer Innenddmmung versehen und von
einbindenden Massivdecken durch-
drungen, betragt der Warmebrucken-
zuschlag AUy = 0,15 W/(m?- K),

d) durch genauen Nachweis der Warme-
bricken nach DIN V 4108-6 in Ver-
bindung mit weiteren anerkannnten
Regeln der Technik.

3. Monatsbilanz-Verfahren nach DIN V 4108-6

Die Ermittlung der Einzelwerte aller maf3-
geblichen Warmebrucken ist in Kapitel 6
ausfuhrlich beschrieben.

Werden AuBenbauteile mit integrierten
Heizflachen, sogenannten Flachen-
heizungen wie z. B. FuBboden- oder
Wandheizungen eingesetzt, entstehen
durch deren Uber der Raumtemperatu-
ren liegenden Systemtemperaturen
zusétzliche Warmeverluste AHr gy, die
wie folgt bilanziert werden kdnnen:

In Bauteilen an die AuBenluft:

In Bauteilen an das Erdreich grenzend:

fur Lg kann vereinfachend U, eingesetzt
werden.

In Bauteilen an unbeheizte Raume:

flr b kann vereinfachend F, eingesetzt
werden.

mit:

R; = Warmedurchlasswiderstand
zwischen Heizelement und Raum-
luft

U = Warmedurchgangskoeffizient
des Bauteils

Hq = spez. Warmeverlust des Raumes

& = Deckungsanteil des Heizelements
am Raumwarmebedarf

A = Heizflache in der Gebaudehille.

3.2.2 Liftungswarmeverluste bei
freier Liiftung

Die temperaturspezifischen Luftungs-
warmeverluste eines Gebaudes mit
Fensterllftung ergeben sich aus dem
belUfteten Netto-Volumen V, der Luft-
wechselzahl n, die besagt, wie hdufig
das gesamte Luftvolumen in einer
Stunde ausgewechselt wird und der
spezifischen Wérmespeioherkapazitét
der Luft von 0,34 Wh/(m?- K)

Das Netto-Volumen V ergibt sich nach
EnEV fur kleine Wohngebaude unter 3
Voligeschosse zu 0,76 - Ve. V, ist das
von der warmetauschenden Hullflache
des Gebadudes umfasste Bruttovolu-
men. GréBere Wohngebaude sind mit
V =0,8 -V, zu berechnen.
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3. Monatsbilanz-Verfahren nach DIN V 4108-6

3.2.3 Liiftungswarmeverluste
bei maschineller Liiftung

Gebaude mit einer mechanischen
Luftungsanlage mit oder ohne War-
mertckgewinnung weisen neben der
planmaBigen Liftung zusatzliche
LGftungswarmeverluste tber Leckagen
oder zusatzliches Fensterllften auf.
Daher ergibt sich eine zusammenge-
setzte rechnerische Luftwechselzahl n
die zu folgender Gleichung fuhrt:

mit:

Nan = Anlagenluftwechselrate

ny = Nutzungsfaktor des Warme-
Ubertragers

n, = zusatzliche Luftwechselrate
infolge Undichtheiten und
Fensterltftung; im Rahmen des
EnEV Nachweises ist hier der
Wert 0,2 h™" anzusetzen.

Hinweis:

Die EnEV Nachweisfuhrung erlaubt
die Anrechnung von Luftungs-
anlagen nur fur den Fall, dass eine
besonders luftdichte Gebaudehille
vorhanden ist. Deren Dichtheit

muss mittels Blower Door Test nach-
gewiesen werden.

3.2.4 Gesamtverluste

Aus den temperaturspezifischen
Warmeverlusten Hy und Hy, lassen sich
die monatlichen Warmeverluste Q;y
analog Formel (3) wie folgt ermitteln:

mit:

(6 - B) = Temperaturdifferenz innen —
auBen des Monats

tm = Anzahl der Tage des Monats

Die Raumtemperatur 6, soll fur beheizte
Gebéaude nach EnEV mit 19° C ange-
setzt werden. Darin enthalten ist ein
sogenannten Teilbeheizungsfaktor flr
indirekt beheizte Raume innerhalb der
thermischen Hulle und fur Zeiten der
Abwesenheit mit unplanmaBig reduzier-
ten Raumtemperaturen. Die AuBenluft-
temperatur 0 ist fUr verschiedene
Standorte Deutschlands tabelliert. Im
Rahmen des EnEV Nachweises muss
mit den Temperaturen des mittleren
deutschen Standorts gerechnet werden.

3.3 Ermittlung der
Warmegewinne
3.3.1 Interne Warmegewinne

Die monatlichen Warmegewinne Q;m
ergeben sich aus nutzflachenabhangi-
gen, tabellierten Warmeleistungen, die
DIN V 4108-6 zu entnehmen sind. Im
Rahmen des EnEV Nachweises sind
pauschale Mittelwerte zu verwenden:

Daraus wird:

mit:
qg; =5 W/m? bei Wohngebauden
Ay = beheizte Gebaudenutzflache

3.3.2 Solare Warmegewinne durch
transparente Bauteile

Die Solargewinne Qg y durch die Fens-
terflachen kénnen fur 4 Haupthimmels-
richtungen, 4 Zwischenrichtungen und
fUr 4 unterschiedliche Flachenneigungen
und die Horizontale ermittelt werden.
Die Bilanzformel lautet:

mit:

Fe = Abminderungsfaktor Rahmen-
anteil (0,6 - 0,9)

Fs = Abminderungsfaktor Verschattung

F. = Abminderungsfaktor Sonnen-
schutz

g, = Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

A, = Fensterflache laut Rohbaumal

Die Solarstrahlung lg y ist fUr verschie-
dene Standorte Deutschlands tabelliert.
Im Rahmen des EnEV Nachweises
muss mit Strahlungsdaten des mittleren
deutschen Standorts gerechnet werden.
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Hinweis:

Die Verschattungsfaktoren Fg zur
Berucksichtigung dauerhaft vorhande-
ner baulicher Verschattungen und F,
flr Sonnenschutzvorrichtungen kon-
nen entsprechenden Tabellen der
DIN V 4108-6 entnommen werden.
Der F-Wert wird im EnEV Nachweis
pauschal zu 0,9 festgelegt. F; solite
bei der Ermittlung des Heizwarme-
bedarfs immer 1,0 betragen, d.h. es
ist keine Sonnenschutzvorrichtung
eingesetzt (vgl. auch Tab. 11.2).

3.3.3 Solare Warmegewinne durch
opake Bauteile

Auch opake, d.h. nicht transparente
Oberflachen nehmen Solarstrahlung auf,
wandeln sie in Warme um und lassen
einen Teil dieser Warme in das Gebaude-
innere. Die Farbgestaltung der Ober-
flache beeinflusst die Absorption maB-
geblich. Dies wird durch den Strahlungs-
absorptionsgrad o flr das energetisch
wirksame Spektrum des Sonnenlichts
beschrieben und nach folgender Formel
bilanziert:

mit:

Re = Warmedurchlasswiderstand
von der absorbierenden Schicht
bis auBen

F; = Formfaktor: 0,5 fur senkrechte,
1,0 fur waagerechte Bauteile bis
45° Neigung

h, = Abstrahlungskoeffizient fur lang-
wellige Abstrahlung = 5 - € mit
¢ = 0,8 (Standardannahme)

A 0, = Temperaturdifferenz zwischen
Umgebungsluft und Himmel =
10K

Hinweis:

Die Gewinne auf opaken Oberflachen
werden direkt von den Transmissions-
warmeverlusten der Bauteile abge-
zogen und gehen damit als sog.
negative Verluste bei der Ermittlung
des Gewinn/Verlust-Verhaltnisses in
den Nenner ein.

3. Monatsbilanz-Verfahren nach DIN V 4108-6

Oberflache Strahlungs-
absorptions-
grad a
Wandoberflachen:
heller Anstrich 0,4
gedeckter Anstrich 0,6
dunkler Anstrich 0,8
Klinkermauerwerk (dunkel) 0,8
helles Sichtmauerwerk 0,6
Décher (Beschaffenheit):
zZiegelrot 0,6
dunkle Oberflache 0,8
Metall (blank) 0,2

Bitumendachbahn (besandet) 0,6

3.3.4 Transparente Warmedammung

Transparente Warmedammsysteme
(TWD) lassen einen Teil der auftreffen-
den Solarstrahlung bis zur dunklen
Absorberschicht vordringen und fuhren
S0 zu einer Erhdhung der Wandinnen-
temperatur. In der Bilanzformel muss
daher der gri-Wert der transparenten
Dammung inklusive Deckschicht einge-
setzt werden sowie der Warmedurch-
gangskoeffizient U, dieser Schichten
bekannt sein:

mit:

a = Absorptionskoeffizient der
Absorberschicht

U = U-Wert der Gesamtkonstruk-
tion inklusive TWD

Fe = ,Rahmenanteil” der TWD

OTi = Gesamtenergiedurchlassgrad
der TWD

Rse = Warmelbergangswiderstand

zur AuBenluft

3.3.5 Unbeheizte Glasvorbauten

Die Bilanzierung der Energiestréme durch
unbeheizte Glasvorbauten ist duBerst
komplex und wird daher im Folgenden
nur stichwortartig abgehandelt. Zuerst
werden die durch den Glasvorbau und
die angrenzenden Fenster und Wande in
das Gebaude einfallenden direkten
Gewinne ermittelt. Dann erfolgt die
Berechnung der im Glasanbau absor-
bierten Energie, die dort zu einer Tem-
peraturerhdhung fuhrt und somit als
indirekter Gewinn eine Reduzierung

der Transmissionswarmeverluste der
angrenzenden Bauteile des Kernhauses
bewirkt.

Folgende Angaben zur Berechnung sind
notwendig:

1. Art der Verglasung des
Glasvorbaus

2. Bodengrundflache des
Glasvorbaus

3. Absorptionskoeffizient des
Bodens im Glasvorbau

4. Temperatur-Korrekturfaktor des
Glasvorbaus

5. Kennwerte der Fenster zwischen
Kernhaus und Glasvorbau

6. Absorptionskoeffizient der
AuBenwand des Kernhauses im
Glasvorbau

Hinweis:

Im PC-Nachweisprogramm der
Ziegelindustrie lassen sich die
Effekte unbeheizter Glasvorbauten
einfach berechnen.
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3. Monatsbilanz-Verfahren nach DIN V 4108-6

3.3.6 Heizunterbrechung -
Nachtabschaltung

Noch umfangreicher als die Ermittlung
der Warmestrome von Glasvorbauten ist
die Berechnung der Auswirkung einer
Nachtabschaltung der Heizung. Diese
Rechenoperationen sind nur mittels PC-
Simulation durchfiihrbar und daher wird
an dieser Stelle auf eine Darstellung
verzichtet. Die Rechenformeln sind in
Anhang C der DIN V 4108-6 dokumen-
tiert und fUhren zu einem monatlichen
negativen Warmeverlust A Q;;, der mit
den monatlichen Gesamtwarmever-
lusten des Gebaudes verrechnet wird.
Die GroBenordnung der Reduktion, die
im Rahmen des EnEV Nachweises mit
einer Nachtabschaltung von 7 Stunden
bei Wohngebauden angesetzt werden
darf, liegt bei etwa 3 bis 5 % der
Gesamtwarmeverluste.

3.3.7 Ausnutzungsgrad der Gewinne

Die internen und solaren Gewinne
werden durch den Ausnutzungsgrad m,
der sich aus der Warmespeicherfahig-
keit des Gebaudes und dem Verhaltnis
zwischen Gewinnen und Verlusten
ergibt, abgemindert. Das Monatsbilanz-
verfahren lasst eine pauschalierte Bewer-
tung der Speicherfahigkeit eines Gebau-
des zu oder aber die exakte Ermittlung
aller im Gebéaude eingesetzten effektiven
Bauteilmassen. Hierzu ist es erforderlich,
fur die Speicherfahigkeit der raumum-
schlieBenden Flachen eine fiktive GroBe
die sog. Zeitkonstante t zu ermitteln.
Diese gibt die Lange der Auskihlungs-
zeit eines Gebaudes bei 1K Temperatur-
absenkung an und wird nach Formel (24)
ermittelt. Weiterhin ist der Ausnutzungs-
grad wesentlich vom Gewinn/Verlust-
verhaltnis nach Formel (23) abhangig.
Die in der Grafik, Bild 3.1, als theoretisch
bezeichnete Kurve stellt die obere Begren-
zungslinie des Ausnutzungsgrads dar.
Praktisch ist daher nur der rot markierte
Bereich nutzbar. Der durchschnittliche
Nutzungsgrad Ublicher Massivgebaude
Ubersteigt 95 %, bei Leichtbauten liegt
er etwa 5 % niedriger [L5, R7]. Die
pauschalierten Rechenansétze nach
DIN V 4108-6 lauten wie folgt:

Bild 3.1: Ausnutzungsgrad der
Gewinne in Abhdngigkeit vom
Widrmegewinn-/Verlustverhiltnis.

Ermittlung des Gewinn/Verlustver-
haltnisses y:

Die Zeitkonstante ergibt sich zu:

mit:

Cuwink = 15 Wh/(m? - K) - \,, flr leichte
Gebaude mit folgenden
Merkmalen:

- Holztafelbauart ohne massive
Innenbauteile

- abgehangte Decken und Uber-
wiegend leichte Trennwande

- hohe Raume (Turnhallen,
Museen, usw.)

Cuik =50 Wh/(m? - K) -V, flr schwere
Gebaude mit folgenden Merk-
malen:

- massive Innen- und AuBen-
bauteile ohne untergehangte
Decken

H = spezifischer Warmeverlust des
Gebaudes

Der monatlich zu ermittelnde Ausnut-
zungsgrad m ergibt sich wie folgt:

oder

mit:
a=1+(x/16h)

Der Zahlenwerte des Ausnutzungsgra-
des liegen in den Sommermonaten bei
0 und in der kalten Winterzeit bei 1,0.

Der Jahresheizwarmebedarf Qy, ergibt
sich aus der Summierung der monat-
lichen positiven Bedarfswerte Qy, w:

3.4 Ermittlung des
Heizwarmebedarfs

Mit diesem vorlaufigen Endergebnis
nach DIN V 4108-6 wird der Nachweis
der Anlagentechnik nach DIN V 4701-10
begonnen. Weitere Einzelheiten hierzu
enthalt Kapitel 8.

Ausnutzungsgrad v [-]

1,0

0,8

-theoretisch maJimaI maoglich

Lgichtbauweise

Massivhauweis

0,6

04

0,2

1,2 1,6 2,0 24

Warmegewinn/Warmeverlust [-]
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l 3.5 Klimadaten

Das Erstellen der Monatsbilanz muss
mit normierten Klimadaten gemaB

DIN V 4108-6 erfolgen. Das in Anhang D,
Tabelle D.5 dieser Norm zugrunde
gelegte Referenzklima ist fur den 6ffent-

3. Monatsbilanz-Verfahren nach DIN V 4108-6

lich-rechtlichen Nachweis anzusetzen
und mit der EnEV-Novelle 2014 auf die
Klimadaten des Standortes Potsdam
abgeandert werden. Die hier niederge-
legten Klimadaten k&nnen durchaus um
30 % nach oben und unten von den
tatsachlichen, in einem aktuellen Jahr
gemessenen Temperaturen bzw. Ein-
strahldaten abweichen, so dass ein Ver-

gleich zu tats&chlichen Energieverbrau-
chen immer nur in Verbindung mit einer
Klimadatenkorrektur méglich ist. Diese
kann z. B. nach VDI 3807-1994 [R22]
erfolgen. In der folgenden Tabelle 3.3
sind die Strahlungsintensitaten und die
AuBentemperaturen flr einzelne Monate
fr Deutschland (Standort Potsdam)
aufgefuhrt.

Strahlungsangebot / Monatliche Mittelwerte (W/m?)
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Orientierung | Neigung
Horizontal |0 29 44 97 189 221 241 210 180 127 77 31 17
Sud 30 50 65 121 217 230 241 208 199 157 110 41 26
45 57 56 124 214 218 224 194 193 160 119 44 29
60 61 59 121 201 196 197 172 178 155 121 44 3il
90 59 47 98 147 132 124 113 127 123 106 39 29
Sid-Ost 30 46 52 114 214 227 242 212 194 147 102 38 23
45 51 53 116 212 217 229 201 188 148 107 39 25
60 54 51 112 201 198 207 183 175 141 107 38 26
90 50 42 90 156 143 146 132 130 111 91 32 23
Sud-West |30 40 49 110 201 222 234 201 188 145 96 37 23
45 43 48 110 195 209 218 188 181 145 99 38 24
60 44 46 105 181 190 195 169 167 138 97 37 25
90 40 36 83 136 137 135 120 123 108 80 31 22
Ost 30 31 43 95 189 211 231 205 173 122 77 30 17
45 31 41 91 181 198 217 194 163 115 74 28 16
60 30 38 85 170 180 198 179 150 106 70 26 15
90 25 29 68 134 137 150 138 115 83 S8 20 12
West 30 25 40 90 172 202 219 188 165 120 70 29 16
45 24 36 84 159 187 201 174 153 112 65 27 16
60 22 33 78 146 169 181 157 139 108 60 25 14
90 17 24 60 114 127 136 117 105 79 47 19 11
Nord-West |30 16 32 68 139 178 199 173 138 91 47 22 12
45 15 28 58 116 1561 169 149 116 7 40 20 11
60 13 25 50 101 130 144 128 99 66 86 18 9
90 11 18 38 78 96 108 95 74 51 28 13 7
Nord-Ost 30 17 34 71 151 185 209 187 144 93 50 22 12
45 15 29 61 131 160 181 167 123 79 42 20 11
60 14 26 54 114 139 157 148 107 68 36 18 9
90 11 19 41 87 104 116 112 81 52 29 13 7
Nord 30 16 29 56 128 172 197 175 129 7 36 21 11
45 15 26 43 90 136 161 145 95 56 88 19 10
60 13 24 39 71 101 119 113 72 50 30 17 9
90 10 18 31 58 75 83 81 57 41 25 13 7
AuBenlufttemperatur 6,°C
10 | 19 | 47 [ 92 | 141 | 167 | 190 | 186 | 143 | 95 | 41 [ 09
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4., Ermittlung des Warmedurchgangs-
koeffizienten U

I 4.1 Luftberiihrte Bauteile

Die in der Vergangenheit verwendeten
sogenannten k-Werte werden nach den
Rechenregeln der internationalen Norm
DIN EN ISO 6946 ,Bauteile — Warme-
durchlasswiderstand und Warme-
durchgangskoeffizient — Berechnungs-
verfahren” [R15] errechnet. Neben
geadnderten Randbedingungen zum
Warmelbergang an flachigen Bauteilen
und in Luftschichten &ndert sich auch
die Bezeichnung des Warmedurch-
gangskoeffizienten vom k-Wert zum
U-Wert. Der Anwendungsbereich der
DIN EN ISO 6946 erstreckt sich auf
flachige, luftberthrte Bauteile. Er umfasst
nicht die Ermittlung der U-Werte von
Turen, Fenstern und anderen verglasten
Einheiten sowie von erdberthrten Bau-
teilen. Hierzu sind z.B, die DIN 4108-4
[R5] und die DIN 4108-2 [R3] anzuwenden.

4.1.1 Standardfalle

Die Warmedurchgangskoeffizienten von
Bauteilen sind mit Hilfe des Bemessungs-
wertes der Warmeleitfahigkeit A der ver-
wendeten Materialien und ihren Schicht-
dicken d zu berechnen. Diese Werte
sind z. B. der DIN 4108-4 ,Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungs-
werte” [R5], oder dartiber hinaus der
DIN EN 12524 ,Warme- und feuchte-
schutztechnische Eigenschaften —
Tabellierte Bemessungswerte” [R16] zu
entnehmen. Fur nicht genormte Stoffe
sind die Bemessungswerte der Warme-
leitfahigkeit z. B. in deren bauaufsichtli-
chen Zulassungen enthalten oder im
Rahmen von Ubereinstimmungsnach-
weisen festgelegt. Der U-Wert eines
geschichteten, ebenen Bauteils errech-
net sich wie folgt:

Rg und Rge bezeichnen die Warme-
Ubergangswiderstande innen und auBen
und entsprechen den ehemals gultigen
1/a-Werten. Die U-Werte mUssen mit
zwei Stellen hinter dem Komma gerun-
det werden [R15].

Warmeubergangswiderstand [(m?- K)/W]

Richtung des Warmestroms

Aufwarts Horizontal Abwarts
Rsi - INnnenraum 0,10 0,13* 0,17
Rse - AuBenluft, nicht abgedeckt 0,04 0,04 0,04
Rse - AuBenluft, abgedeckt und hinterliftet 0,13 0,13 0,13

* Uber + 30° zur horizontalen Ebene

Weiterhin wird der U-Wert mit einem
Index versehen:

AW AuBenwand

w Fenster (window)
G Erdreich (ground)
D Dach

u unbeheizt

nb niedrig beheizt

Die Warmeubergangswiderstande von
der Raumluft zur Bauteiloberflache Ry
bzw. zur AuBenumgebung R, sind der
Tabelle 4.1 zu entnehmen oder aber
nach Anhang A der DIN EN ISO 6946
[R15] exakt zu ermitteln. Dabei muss
beachtet werden, dass der Warmetber-
gangswiderstand abgedeckter AuBen-
oberflachen wie z. B. bei Dachern oder
Vorhangfassaden mit dem in der Ver-
gangenheit bekannten 1/a.,-Wert von
0,08 (m?- K)/W zukinftig wie eine stark
belUftete Luftschicht angesetzt werden
muss. Dann wird R, die gleiche GroéBen-
ordnung annehmen, wie der auf der
raumseitigen Oberflache vorhandene

Dicke der Luftschicht [mm]

Rg-Wert (siehe Zeile 3, Tabelle 4.1).
Befindet sich im Bauteil eine ruhende
Luftschicht, ergibt sich deren Warme-
durchlasswiderstand R in Abhangigkeit
der Dicke der Luftschicht und der Rich-
tung des Warmestroms nach Tabelle
4.2. Diese Kennwerte gelten nur flr den
Fall, dass die Luftschicht von der Umge-
bung weitestgehend abgeschlossen ist.
D.h., dass 500 mm? BelUftungsoffnun-
gen pro laufendem Meter vertikalem
Luftspalt bzw. m? Oberflache bei hori-
zontaler Luftschicht nicht Uberschritten
werden durfen. Dies bedeutet z. B., dass
bei kerngedammtem, zweischaligen
Mauerwerk mit Entwésserungsoffnungen
in Form nicht vermortelter StoBfugen im
Sockelbereich von einer runhenden Luft-
schicht zwischen Dammung und Vor-
mauerung ausgegangen werden kann.

Sind Luftschichten vorhanden, die als
schwach belUftet anzusehen sind —
LUftungséfinungen zwischen 500 und
1500 mm? pro m bzw. m?, wird mit der
Halfte des in Tabelle 4.2 angegebenen

Richtung des Warmestroms

Aufwarts Horizontal* Abwarts
0 0,00 0,00 0,00
5 0,11 0,11 0,11
7 0,13 0,13 0,13
10 0,15 0,15 0,15
15 0,16 0,17 0,17
25 0,16 0,18 0,19
50 0,16 0,18 0,21
100 0,16 0,18 0,22
300 0,16 0,18 0,23

* Uber + 30° zur horizontalen Ebene
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Wertes gerechnet. Dabei ist hier eine
Ausnahme bei AuBenschichten (zwischen
Luftschicht und Umgebung) mit
R-Werten > 0,15(m?- K)/W zu beachten:
Der Warmedurchlasswiderstand dieser
AuBenschicht darf nur mit einem Hochst-
wert von 0,15 (m?- K)/W angesetzt wer-
den. In der Baupraxis werden schwach
belUftete Luftschichten in der Regel
kaum zu finden sein. Anders verhalt es
sich mit stark belUfteten Luftschichten.
Diese befinden z. B. unterhalb einer
Dacheindeckung aus Dachziegeln oder
ggf. in der darunter liegenden unteren
BelUftungsebene zwischen Warme-
dammung und z. B. Unterspannbahn.
Sie weisen definitionsgemanl Offnungen
zur AuBenumgebung > 1500 mm?
BelUftungsoffnung pro laufendem Meter
vertikalem Luftspalt bzw. m? Oberflache
bei horizontaler Luftschicht auf.

Hinweis:

Zweischaliges Mauerwerk mit be-
|Ufteter Luftschicht nach DIN 1053
fallt unter die Definition ,,stark
bellftet”. Die Luftschicht und die
Vormauerschale werden somit bei
der U-Wert Ermittlung nicht bertck-
sichtigt und statt dessen wird der
auBere Warmeubergangswiderstand
Rse Nach Tabelle 4.1, Zeile 3, Spalte 1
von 0,13 (m?- K)/W, angesetzt.

41.2 Sonderfalle

Der Warmedurchlasswiderstand eines
aus homogenen und inhomogenen
Schichten zusammengesetzten Bauteils
soll nach einem recht komplizierten
Schema mit einer Grenzwert- und Feh-
lerbetrachtung nach DIN EN ISO 6946
ermittelt werden. Dieser Fall trifft z. B.
fur die U-Wert Berechnung typischer
Sparrendacher zu, da Dammschichten
neben Holzsparren mit unter Umstanden
abweichender Hohe liegen konnen oder
aber bei Unter-/Ubersparrendammun-
gen Felder Ubergreifende Schichtungen
vorliegen. Vereinfachend kann empfoh-
len werden, die U-Wert Berechnungen
flr den Sparren- und den Gefachbe-
reich jeweils getrennt durchzuftihren und
dabei jeweils eine homogene Schich-
tung anzunehmen. Der Unterschied
zwischen diesen beiden Verfahren ist
auBerst gering und betragt bei Up-
Werten der Dacher zwischen 0,15 und

4. Ermittlung des Warmedurchgangskoeffizienten U

0,3W/(m?- K) maximal 5 %. Bei Sparren/
Gefach Anteilen < 10/90 % liegt er unter
3 % und findet sich erst an 3. Stelle hin-
ter dem Komma wieder. Die Ermittlung
des richtigen Flachenanteils ist fUr die
korrekte Up-Wert Ermittlung daher von
wesentlich groBerer Bedeutung als die
Anwendung des ausfuhrlichen Berech-
nungsgangs [L20, L21].

Ebenfalls kompliziert ist die vereinfachte
Lexakte” Berechnung keilférmiger
Schichten, z. B. Flachdachdammungen
mit Gefélle. Auch hier kann empfohlen
werden, abschnittsweise mittlere, auf
der sicheren Seite liegende homogene
Schichtdicken bei der U-Wert Ermittlung
anzusetzen.

U-Wert Korrekturen fur Bauteile mit
Dammschichten, an deren Rickseite
eine Luftzirkulation auftreten kann

(z. B. nicht sorgfaltig aufgebrachte
WDVS) kénnen je nach Ausflhrung mit
A U-Werten beaufschlagt werden. Dies
trifft ebenso fur punktuelle, eine Damm-
schicht durchdringende Befestigungen
zu. Auf diese Félle wird im einzelnen
allerdings nicht weiter eingegangen, da
hierzu Regelungen z. B. in bauaufsicht-
lichen Zulassungen derartiger Produkte
getroffen sind.

Bei Einsatz von Umkehrdéachern aus
extrudierten Polystyrolplatten, die nicht
langfristig durch Wasser Uberstaut sein
durfen und gleichzeitig mit einer Kies-
schicht oder einem anderen geeigneten
Material abgedeckt sind, werden eben-
falls mit einem Zuschlag AU versehen,
abhangig vom raumseitigen, unterhalb
der Abdichtung liegenden Anteil des
gesamten Warmedurchlasswiderstandes.
Weitere Angaben sind den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen dieser
Produkte zu entnehmen.

Raumseitiger Anteil AU [W/(m?- K)]
des Warmedurchlass-
widerstandes [%)]
<10 0,05
10-50 0,03
>50 0

4.2 U-Wert Ermittlung von

I Tiiren, Fenstern und
verglasten Bauteilen

Die Ermittlung der U-Werte transparen-
ter Bauteile ist geregelt in DIN EN ISO
10077-1 [R17] — ausgenommen Dach-
flachenfenster und auf Grund ihrer kom-
plexen Rahmenkonstruktion Vorhang-
und Ganzglasfassaden. Die U,,-Werte
setzen sich aus dem Ug-Wert der Ver-
glasung, dem U;-Wert des Rahmens
und dem l&ngenbezogenen Warme-
durchgangskoeffizienten ¥, des Glas-
Abstandhalter-Verbundes zusammen.
Weiterhin mUssen Korrekturen z. B. zur
Berlicksichtigung von Sprossen vorge-
nommen werden (vgl. Kapitel 5). Der
Bemessungswert des Warmedurch-
gangskoeffizienten U,, gy entspricht
geman DIN 4108-4 dem vom Fenster-
hersteller angegebenen Nennwert U,,.

4.3 U-Wert Ermittlung
erdberiihrter Bauteile

Diesen, normalerweise nach DIN EN
ISO 13370 ,Warmetechnisches Verhal-
ten von Gebauden — WarmeUbertragung
Uber das Erdreich” [R14] zu behandeln-
den Fall regelt die DIN 4108-2 auf ver-
einfachende Weise. Dazu ist der sog.
konstruktive Warmedurchlasswider-
stand R definiert worden, dem der
innere WarmeUbergangswiderstand auf-
addiert wird, um dann den entsprechen-
den U-Wert zu ermitteln. Grundsétzlich
werden die raumseitig der Gebaudeab-
dichtung liegenden Materialschichten
analog der Vorgehensweise bei luft-
berUhrten Bauteilen bertcksichtigt. Im
Erdreich liegende, duBere Warmedamm-
schichten z. B. aus extrudiertem Poly-
styrol oder Schaumglas werden als sog.
Perimeterddmmung bezeichnet und
werden bei der Ug-Wert Ermittlung dann
voll angerechnet, wenn diese Dammung
nicht standig im Grundwasser liegt, lang
anhaltendes Stauwasser oder driicken-
des Wasser vermieden wird und die
Dammplatten dicht gestoBen und im
Verband verlegt eben auf dem Unter-
grund aufliegen [R3].
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5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

I 5.1 AuBenwande

Im AuBenwandbereich haben sich so-
woh! die monolithischen AuBenwande

ohne jegliche Zusatzdammung als auch

die mehrschichtigen Bauteile bewahrt.
Fur die monolithischen Konstruktionen
ergeben sich die baupraktischen

Hinweis:

Die Warmeleitfahigkeiten der hoch-
warmedammenden Hochlochziegel
sind per bauaufsichtlicher Zulassung
geregelt. Die Bemessungswerte der
Warmeleitfahigkeit werden immer in
Verbindung mit dem zu verwenden-
den Mauermortel genannt und gelten
fUr das daraus zusammengesetzte
Mauerwerk. Informationen hierzu hal-
ten die Produktgruppen und Ziegel-
werke bereit.

Grenzen haufig bei einer Dicke der
Wand von max. 50 cm. Hochwéarme-
dammende Mauerziegel mit Spitzen-
werten der Warmeleitfahigkeit werden

mit bauaufsichtlichen Zulassungen tber
die Produktgruppen der Hersteller ange-

boten. Deren Bemessungswerte der
Warmeleitfahigkeit kdnnen die Norm-

werte (vgl. Kapitel 14.2) um bis zu 50 %

unterschreiten. Die Bemessungswerte

der Warmeleitfahigkeit von genormtem
Mauerwerk und von Bauplatten aus
Massivbaustoffen sind DIN 4108-4 [R5]
zu entnehmen ebenso die Werte fur
Putze, Mortel und Dammstoffe. Die
folgenden Tabellen enthalten U-Werte
Ublicher Ziegelkonstruktionen. Raumsei-
tig ist jeweils ein 15 mm dicker Gipsputz
der Warmeleitfahigkeit 0,51 W/(m-K)
angenommen.

Warmeleit- Mineralischer U-Wert in W/(m?- K)

fahigkeit des AuBenputz

Mauerwerks d=20mm Mauerwerksdicke in cm

Ain W/(m - K) 24 30 36,5 42,5 49
0,16 0,46 0,39 0,34 0,30
0,14 0,50 0,41 0,35 0,30 0,26
0,138 0,47 0,39 0,32 0,28 0,25
0,12 Leichtputz 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23
0,11 A=025W/m-K) [ 0,41 0,33 0,28 0,24 0,21
0,10 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19
0,090 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17
0,080 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16
0,070 0,22 0,18 0,16 0,14

Warmeleit- U-Wert in W/(m?- K)
i];?C{?/I((r?t- :2) Mauerwerksdicke in cm
30 | 36,5 | 42,5 | 49
Mauer- Damm- Dammputzdicke in cm
werk  putz 2 6 2 6 2 6 2 6
0,16 0,10 044 037 | 0,37 032 | 0,33 029 | 0,29 0,26
0,06 042 033|036 029 | 0,31 026 | 0,28 0,23
0,14 0,10 039 034|033 029 | 029 026 | 0,26 0,23
0,06 0,37 030 | 0,32 0,26 | 0,28 0,24 | 0,25 0,21
0,13 0,10 037 032 | 0,31 0,28 | 0,27 025 | 0,24 0,22
0,06 03 029 | 0,30 025 | 0,26 0,22 | 0,23 0,20
0,12 0,10 034 030 [ 029 0,26 | 0,25 0,23 | 0,22 0,20
0,06 0,33 027 | 028 0,24 | 025 0,21 | 0,22 0,19
0,11 0,10 032 028 | 0,27 024 | 023 021 | 0,21 0,19
0,06 0,31 025 | 0,26 022 | 023 020 | 0,20 0,18
0,10 0,10 029 026 | 025 0,22 | 0,22 0,20 | 0,19 0,18
0,06 028 024 | 024 021 | 021 0,18 | 0,18 0,16
0,090 0,10 0,27 024 | 0,22 021 | 0,20 0,18 | 0,17 0,16
0,06 0,26 022 | 022 0,9 | 0,19 0,17 | 0,17 0,15
0,080 0,10 0,24 022 | 020 0,19 | 0,18 0,16 | 0,15 0,14
0,06 023 0,20 | 0,20 0,7 | 0,17 0,15 | 0,15 0,14
0,070 0,10 021 0,20 | 0,18 0,17 | 0,15 0,15 | 0,14 0,13
0,06 0,21 018 | 0,17 0,16 | 0,15 0,14 | 0,18 0,12
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Zweischaliges Ziegelmauerwerk, d.h.
Mauerwerk mit Verblendschale oder mit
verputzter Vormauerschale mit Zusatz-
dammung und ggf. zusatzlicher Luft-
schicht hat sich in Gebieten mit hoher
Schlagregenbelastung bewahrt. Derar-
tige Ausfuhrungen sind in DIN 1053-1
geregelt. Die zur Sicherung der Vor-
mauerschale einzusetzenden Draht-
anker brauchen bei der Ermittlung des
Warmedurchgangskoeffizienten U nicht
mitberdcksichtigt zu werden, da die bis
zu max. 5mm Durchmesser aufweisen-
den Edelstahlanker lediglich einen mar-
ginalen Einfluss auf die gesamte Warme-
dammung der AuBenwand ausmachen
[L19 + R15]. Bei einem Schalenabstand
>15 cm sind bauaufsichtlich zugelas-
sene Mauerwerkanker zu verwenden.
Der damit verbundene Zuschlag AU ist
zu beachten (vgl. Kapitel 4.1.2).

Der Zuschlag fur Mauerwerkanker, die
eine Dammschicht innerhalb eines zwei-
schaligen Mauerwerks durchdringen,
berechnet sich nach [R15] wie folgt:

mit:

a =6m" (konstanter Faktor)

A = Warmeleitfahigkeit des Ankers

ns = Anzahl Anker je m?

A¢ = Querschnittsflache eines
Ankers in m?

FUr Edelstahlanker kann ¢ =17 W/(m - K)
angesetzt werden.

5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

Warmeleitfahigkeit U-Wert in W/(m?- K)
hin Wim-K) Mauerwerksdicke der Innenschale in cm
17,5 | 24
Mauerwerk Dammstoff Dammstoffdicke in cm
(Innenschale) 8 14 20 8 14 20
0,96 0,035 0,35 0,22 0,16 0,34 0,22 0,16
0,025 0,27 0,16 0,12 0,26 0,16 0,12
0,58 0,035 0,34 0,21 0,16 0,33 0,21 0,15
0,025 0,26 0,16 0,12 0,25 0,16 0,11
0,50 0,035 0,33 0,21 0,16 0,32 0,21 0,15
0,025 0,26 0,16 0,11 0,25 0,16 0,11
0,45 0,035 0,33 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15
0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11
0,42 0,035 0,33 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15
0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11
0,39 0,035 0,32 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15
0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11
0,21 0,035 0,29 0,19 0,14 0,26 0,18 0,14
0,025 0,23 0,15 0,11 0,21 0,14 0,11
0,18 0,035 0,28 0,19 0,14 0,25 0,18 0,13
0,025 0,22 0,14 0,11 0,20 0,14 0,10
0,16 0,035 0,27 0,18 0,14 0,24 0,17 0,18
0,025 0,21 0,14 0,11 0,20 0,13 0,10
0,14 0,035 0,26 0,18 0,14 0,23 0,16 0,13
0,025 0,21 0,14 0,10 0,19 0,13 0,10
0,11 0,035 0,21 0,15 0,12
0,025 0,17 0,12 0,10
0,08 0,035 0,18 0,14 0,11
0,025 0,15 0,11 0,09
Hinweis:

Ist die Gesamtkorrektur AU; < 3%
des gesamten U-Wertes, kann ein
Zuschlag gemaB DIN EN ISO 6946,
Absatz 7 unbertcksichtigt bleiben.

Die Materialwahl von Warmedamm-
stoffen muss unbedingt unter
Beachtung der brandschutztechni-
schen Anforderungen erfolgen,

die insbesondere im Geschoss-
wohnungsbau unter Umstanden
zusatzliche MaBnahmen erforderlich
machen.
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5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

Warmeleitfahigkeit U-Wert in W/(m?- K)
I Bl Mauerwerksdicke in cm
17,5 | 24
Dammstoffdicke in cm
Mauerwerk Dammstoff 8 14 20 8 14 20
0,96 0,040 0,42 0,26 0,19 0,41 0,25 0,18
0,035 0,37 0,23 0,16 0,37 0,22 0,16
- 0,58 0,040 0,40 0,25 0,18 0,38 0,24 0,18
0,035 0,36 0,22 0,16 0,34 0,22 0,16
Zusatzgeddmmtes Ziegelmauerwerk mit 0,50 0,040 0,39 0,25 0,18 0,37 0,24 0,18
bauaufsichtlich zugelassenen Warme- 0,035 0,35 0,22 0,16 0,34 0,21 0,16
dammverbundsystemen (WDVS) kann 0.45 0.040 0.39 0.04 0.18 0.37 0.24 017
vor allem im Geschosswohnungsbau ' 0.035 0.35 0.22 016 033 0.21 016
bei schlanken AuBenwandkonstruktionen ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
eingesetzt werden. Dabei ist vor allem 0,42 0,040 0,38 0,24 0,18 0,36 0,23 0,17
auf eine schwerere Hintermauerung zu 0,085 0,34 0,22 0,16 0,33 0,21 0,15
achten, um den Schall- und Larmschutz 0,39 0,040 0,38 0,24 0,18 0,36 0,23 017
im Gebaude sicher zu stellen. 0,035 0.34 0.22 016 032 021 015
0,21 0,040 0,33 0,22 0,17 0,30 0,21 0,16
0,035 0,30 0,20 0,15 0,28 0,19 0,14
LT , ) 0,18 0,040 032 021 016 | 028 020 0,15
Verdubelungen im WDVS kdénnen 0,035 0,29 0,19 0,15 0,26 0,18 0,14
sowohl den U-Wert als auch den
Schallschutz der Gesamtkonstruktion 0,16 0,040 030 o021 016 | 02r 019 015
verschlechtern. Angaben hierzu sind 0,035 028 019 014 | 025 018 0,13
den jeweiligen bauaufsichtlichen 0,14 0,040 0,29 0,20 0,16 0,26 0,18 0,14
Zulassungen zu entnehmen. Bei der 0,035 0,27 0,18 0,14 0,24 0,17 0,13
Materialwahl der Dammstoffe sind
die Anforderungen an den baulichen 0,11 0,040 023 017 0,114
Brandschutz zu beachten. 0,035 0,21 016 012
0,08 0,040 0,19 0,15 0,12
0,035 0,18 0,14 0,11

Warmeleitfahigkeit U-Wert in W/(m?- K)
diS.M\%J/em{erkS Mauerwerksdicke in cm
in W/m-K) 30 36,5 42,5 49
0,33 0,78 0,68 0,60
0,30 0,72 0,63 0,55
0,27 0,78 0,65 0,57 0,50
- 0,24 0,70 0,59 0,51 0,45
0,21 0,62 0,52 0,45 0,40
Ziegelmauerwerk im Erdreich ist bei sach- e Gy, 05 0% 869
erechter Ausfuhrung mit und ohne 0,16 0,49 0,41 0,35 0,31
gerecnt > g mit ur 0,14 0,43 0,36 0,31 0,27
zusétzliche Dammung mdglich. Vor

allem bei der Nutzung hochwertiger Auf-
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enthaltsrdume im Keller kann der hohe
Warmeschutz von Ziegelwanden bei
gleichzeitig hoher Tragféhigkeit genutzt
werden. Unabdingbar zur Dauerhaftig-
keit der Konstruktion ist eine regelge-
rechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit
nach DIN 18195 (Bauwerksabdichtung)
[R26].

I 5.2 Innenwande

An Innenwande werden in der Regel
keine warmeschutztechnischen Anfor-
derungen gestellt. Hier ist vor allem der

5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

Warmeleitfahigkeit Mauerwerks- U-Wert in W/(m?- K)
des Mauerwerks dicke incm - . . ;
A in W/(m - K) Dammschichtdicke in cm
4 6 8
0,33 30 0,48 0,39 0,32
36,5 0,44 0,36 0,30
0,27 30 0,44 0,36 0,30
36,5 0,39 0,33 0,28
0,21 30 0,38 0,32 0,28
36,5 0,34 0,29 0,26
0,18 30 0;35 0,30 0,26
36,5 0,31 0,27 0,24
0,16 30 0,33 0,28 0,25
36,5 0,29 0,25 0,22
0,14 30 0,30 0,26 0,23
36,5 0,27 0,23 0,21

Schallschutz oder die Tragfahigkeit von
Bedeutung. Befinden sich unbeheizte
oder lediglich durch Raumverbund
beheizte RGume ohne Heizkdrper neben
normal temperierten Bereichen, sollte
diese Zonen immer in das gesamte
beheizte Volumen eingerechnet werden.

Es ist glinstig, derartige Zonen nicht von
direkt beheizten Zonen abzuschirmen,
da hierdurch das A/V-Verhéltnis abge-
senkt werden kann.

Warmeleitfahigkeit U-Wert in W/(m?*- K)
des !\/Iauerwir<ks Mauerwerksdicke in cm
A in WAm- K 11,5 17,5 24 30
0,39 1,68 1,30 1,07 0,92
0,36 1,57 1,24 1,01 0,87
0,33 1,50 1,18 0,96 0,81
0,30 1,42 1,11 0,89 0,76
0,27 1,34 1,03 0,83 0,70
0,24 1,25 0,95 0,76 0,64
0,21 1,15 0,87 0,68 0,57
0,18 1,04 0,77 0,61 0,50
0,16 0,96 0,71 0,55 0,46
0,14 0,64 0,49 0,41
0,11 0,40 0,33
0,08 0,30 0,25
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5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

I 5.3 Fenster

Das geringste Dammniveau aller AuBen-
bauteile weist in der Regel das Fenster
auf. Es lassen sich allerdings erhebliche
Solargewinne erzielen, so dass bei sinn-
voller Fensteranordnung und -orientie-
rung die passiven Solargewinne die
Wérmeverluste voll ausgleichen kdnnen.
Die Uy-Werte der Mehrscheiben-Isolier-
verglasungen mit Argon- oder Krypton-
flllung aber ohne Sonderfunktionen wie
z. B. erhéhter Schallschutz oder Son-
nenschutz liegen bei 1,1 W/(m?- K) bei
Zweifach-Warmeschutzverglasungen
mit Gesamtenergiedurchlassgraden g
von etwa 0,57. Die Dreischeiben-
Wéarmeschutzverglasungen warten mit
Ug-Werten von bis zu 0,6 W/(m?- K) und
entsprechend niedrigeren g-Werten von
etwa 0,42 auf.

AuBen Innen
o—— Edelmetall-

beschichtung
Gasflllung
durchgelassene

gingestrahlte / Sonnenenergie

Sonnenenergie

Reflexion

Sekundar- /—Sekundarabgabe

abgabe
Warme-
reflektion

durchgelassene

Raumwérme

Glasscheiben

Scheiben-

zwischen-

raum (SZR) Wérmeenergie

Bild 5.1: Warmedurchgang durch
ein Fenster mit Warmeschutzglas
(schematische Darstellung)

Ug Ur-Wert in W/(m?- K)
Wime-K)| 1,0 14 18 22 26 380 34 38 70
gliggac“' 57 | 43 44 45 46 48 49 50 51 61
2-fach 33 27 28 29 31 382 34 35 36 44
'gslg'éer' 3,1 26 27 28 29 31 32 33 35 43
2,9 24 25 27 28 380 31 32 33 41
27 23 24 25 26 28 29 31 382 40
25 22 23 24 26 27 28 30 31 39
23 21 22 23 24 26 27 28 29 38
2,1 19 20 22 23 24 25 27 28 36
1,9 18 19 20 21 23 24 25 27 35
1,7 16 18 19 20 22 23 24 25 33
1,5 15 16 17 19 20 21 23 24 32
13 14 15 16 17 19 20 21 22 31
1,1 12 13 15 16 17 19 20 21 29

Wird das sehr teure und nur wenig
verflgbare Edelgas Xenon eingesetzt,
reduzieren sich die U,-Werte noch
einmal um 0,1 bis 0,2 W/(m?- K), ohne
dass sich die g-Werte nennenswert
verringern. Sonnenschutz- und Schall-
schutzverglasungen weisen haufig
g-Werte unter 0,3 auf und minimale
U-Werte von etwa 1,1 W/(m?- K). Die
vom Hersteller angegebenen Nennwerte
der Warmeleitfahigkeit von Verglasun-
gen Uy und Rahmen Us sind mit Hilfe
der Tabellen 5.8.1 bzw. 5.8.2 in Nenn-
werte fUr Fenster U,, zu Gberflhren. Sie
gelten fur einen Rahmenanteil < 30 %.
Gemal DIN 4108-4 ist der Bemes-
sungswert des Warmedurchgangs-
koeffizienten U,, gy gleich dem Nenn-
wert Uy,.

Die Warmedurchgangskoeffizienten
der Fenster ergeben sich gemafi

DIN EN ISO 10077-1 [R17] und sind
fur Fensterrahmenanteile 30 % in den
Tabellen 5.8.1 und 5.8.2 gelistet. Fur
besondere Glas-Abstandhalter aus
Aluminium oder Stahl, fir Sprossen etc.
konnen Korrekturen AU,, des Warme-
durchgangskoeffizienten erforderlich
werden. Diese sind vom Hersteller an-
zugeben.

Kunststoffrahmen aus PVC-Hohlprofilen
mit zwei Hohlkammern sind mit einem
Us-Wert von 2,2 W/(m?- K), solche mit
drei Hohlkammern mit 2,0 W/(m?- K)
anzusetzen. Bei Holzrahmen muss
zwischen Hartholz und Weichholz unter-
schieden werden. Ubliche Rahmen-
Nenndicken von 66 mm weisen einen
Us-Wert von etwa 2,1 W/(m?- K) fur
Hartholz und 1,8 W/(m?- K) flir Weich-
holz auf. Insbesondere der Einsatz von
Dreifach-Verglasungen macht dickere
Rahmen-/Fligelkonstruktionen erforder-
lich. Werden hier die Nenndicken

von z. B. 95 mm eingesetzt, ist mit

Us = 1,8 W/(m?- K) fur Hartholz und

1,565 W/(m?- K) fur Weichholz zu rech-
nen.

Metallrahmen ohne thermische Tren-
nung mussen mit einem Us-Wert von
5,9 W/(m?- K) angesetzt werden, bei
Fllgelrahmen mit thermischer Trennung
liegen die Werte in Abhangigkeit des
Abstands der zwei getrennten Metall-
schalen zwischen 2,5 und 4,0 W/(m?- K).
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U, Ur-Wert in W/(m2- K)
Wi K)| 10 14 18 22 26 80 34 38 70

3fach | 23 20 21 22 24 25 27 28 29 37
Sgger' 21 19 20 21 22 24 25 26 28 36
19 17 18 20 21 23 24 25 26 234

17 16 17 18 19 21 22 24 25 33

15 15 16 17 19 20 21 23 24 32

13 14 15 16 17 19 20 21 22 31

11 12 13 15 16 17 19 20 21 29

0,9 11 12 13 14 16 17 18 20 28

0,7 09 11 12 13 15 16 17 18 26

05 08 09 10 12 13 14 16 17 25

Kontruktionsmerkmale der Glastypen

Anhaltswerte flr die Bemessung

Ug gL Te Ty
W/(m? - K)
Einfachglas 5,8 0,87 | 0,85 | 0,90
Zweifachglas 2 7 7 o
mit Luftfillung, ohne Beschichtung & 0.78 073 | 08
Dreifachglas 20 070 063 0.75
mit Luftfillung, eine Beschichtung ' ' ’ ’
Warmedammglas zweifach 1,7 0,72 0,60 0,74
mit Argonfullung, ohne Beschichtung 14 0.67 0.58 0.78
1,2 0,65 0,54 0,78
1,1 0,60 0,52 0,80
Warmedammglas dreifach 0,8 0,60 0,50 0,72
mit Argonfullung, zwei Beschichtungen 0.7 0.50 0.39 0.69
Sonnenschutzglas zweifach 1,3 0,48 | 0,44 | 0,59
mit Argonflllung, eine Beschichtung 10 037 0.34 067
1,2 0,25 0,21 0,40
51l 0,36 0,33 0,66
1,1 0,27 0,24 0,50
Sonnenschutzglas dreifach 0,7 0,24 0,21 0,45
mit Argonfullung, zwei Beschichtungen 0.7 0.34 0.29 0.63

5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

Bei Verwendung von Rollladenkéasten
sind einige Besonderheiten zu
beachten: Die Anforderungen geman
DIN 4108-2 an den mittleren Warme-
durchlasswiderstand R = 1,0 (m?- K)/W,
sowie an den raumseitigen Deckel mit
R = 0,55 (m?- K)/W werden durch die
am Markt verfligbaren Kasten in der
Regel deutlich erflillt. Selbsttragende
Einbau-Rollladenkésten werden geman
Bauregelliste mit einem U-Zeichen ver-
sehen, die U-Werte der Késten von den
Herstellern angegeben. Die Transmissi-
onswéarmeverluste der Kasten kdnnen
entweder mit inrem Flachenanteil und
dem ausgewiesenen U-Wert oder aber
durch Ubermessen der AuBenwand
und entsprechender Berlcksichtigung
der Warmebrtckenwirkungen nach-
gewiesen werden [L22].

Lichtkuppeln weisen nach DIN V 4108-4
Uy, -Werte von 2,7 fur zweischalige und
1,8 W/(m?- K) fur 3-schalige Ausfuhrun-
gen auf.

Die Aufstellung einer Energiebilanz unter
BerUcksichtigung der Tageslichtaus-
beute sowie der Nachweis des sommer-
lichen Warmeschutzes macht die Kennt-
nis der in Tabelle 5.8.3 dargestellten
lichttechnischen Kennwerte und der
Gesamtenergiedurchlassgrade erforder-
lich. Der Wert g. beschreibt den Gesamt-
energiedurchlassgrad bei senkrechtem
Strahlungseinfall des Sonnenlichtes. Der
Lichttransmissionsgrad <, beschreibt
den Anteil der durch die Verglasung
einfallenden Solarstrahlung (durchgelas-
sene Sonnenenergie geman Bild 5.1),
der Wert 1, beschreibt den Transmissi-
onsgrad des senkrechten Lichteinfalls
des sichtbaren Lichtes. Bei den Zahlen-
werten handelt es sich um Anhalts-
werte, die von den herstellerspezifischen
Angaben abweichen konnen.
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5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

I 5.4 Dacher

Besonders wirtschaftlich ist es, insbe-
sondere die Dachflachen als die hdchst-
gedammten Bauteile auszufUhren.
Neben den zimmermannsmaBig ausge-
bildeten, vollsparrengedammten Syste-
men werden Massivdacher mit zuséatz-

licher, oben aufliegender Dammung
sowie selbsttragende Systemdacher
aus extruder- oder hartgeschaumten
Kunststoffen eingesetzt. Die Warme-
leitfahigkeiten der normalerweise einge-
setzten Dammstoffe sind nach Warme-
leitfahigkeitsklassen zwischen 025 und
040 genormt. Die Dacher erreichen bei
Dammschichtdicken von 20cm unter
Berucksichtigung der Warmebrtcken-

effekte der Tragkonstruktion U-Werte
von etwa 0,2 W/(m?- K). Werden zusétz-
liche Dammschichten als sogenannte
Untersparrenddmmung aufgebracht
oder erfolgt eine Ubersparrendammung,
sinken die U-Werte bei ca. 25cm
Systemaufbau auf etwa 0,16, bei 30 cm
Aufbauhohe auf etwa 0,13 W/(m?- K).
Neben dem mdglichst niedrigen
Warmedurchgangskoeffizienten des

Warmeleitfahigkeit A

U-Wert in W/(m?- K)

N
NS X LA N —
1\
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/

/)

VY

;m
)
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N

N

der Da&mmschichten
bzw. des Holzsparren

Dicke der Dammschicht/wirksame Sparrenhdhe in cm

in W/(m - K) 18 20 22 24
0,04 0,20 0,18 0,17 0,16
0,035 0,18 0,16 0,15 0,14
0,13 0,55 0,51 0,47 0,44

Warmeleitfahigkeit A
der Da&mmschichten
bzw. des Holzsparren
und der Unter-
sparrenddmmung in

U-Wert in W/(m?- K)

Dicke der Dammschicht/wirksame Sparrenhdhe in cm

W/(m - K) 18 20 22 24
0,04/0,04 0,17 0,16 0,15 0,14
0,035/0,04 0,16 0,14 0,13 0,12
0,13/0,04 0,38 0,36 0,34 0,32

Warmeleitfahigkeit A
der Dammschichten
bzw. des Holzsparren

U-Wert in W/(m? - K)

Dicke der Dammschicht/wirksame Sparrenhdhe in cm

in W/(m-K) 18 20 22 24
0,04 0,20 0,19 0,17 0,16
0,035 0,18 0,16 0,15 0,14
0,13 0,56 0,52 0,48 0,45
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Dachs ist der Luftdichtheit besondere
Aufmerksamkeit zu widmen (siehe
hierzu Kapitel 7).

Die folgenden Tabellen mit Aufbauten
geneigter Dacher geben jeweils die
U-Werte im Bereich der Sparren und im
Gefachbereich wieder. Die Sparrenab-
sténde liegen in der Regel zwischen 60
und 75 cm. Die Sparrenbreiten liegen

5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

normalerweise zwischen 6 und 10 cm.
Somit ergeben sich die prozentualen An-
teile Sparren/Gefach zwischen 10/90
und 15/85 %. Hohere Sparrenanteile
sind eher ungewdhnlich und sollten ver-
mieden werden. (s. Tabellen 5.09 bis
5.11) Die Ermittlung von U-Werten nach
DIN EN ISO 6946 ermdglicht die Bertick-
sichtigung der Warmebruckenwirkung
von Sparren und Gefach (s. Kapitel 4.1.2).

Die Tabellen 5.13 und 5.14 beinhalten
die U-Werte von Flachdachern mit zwei
verschiedenen Dammkonstruktionen.
Dabei wird davon ausgegangen, dass
die tragende Dachkonstruktion aus

20 cm Stahlbeton besteht. Werden
Ziegel-Elementdecken oder Ziegel-
Einhangedecken verwendet, ergeben
sich geringflgig gunstigere U-Werte.

A AL AL =
Warmeleitfahigkeit A U-Wert in W/(m? - K) N =
der Dammschichten
in W/(m - K) Dicke der Dammschicht in cm
18 20 22 24

0,040 0,21 0,19 0,17 0,16 / /,

0,035 0,18 0,16 0,15 0,14 / /

0,030 0,16 0,14 0,13 0,12 7z 7

0,025 0,13 0,12 0,11 0,10

* Der Sparrenbereich ist hier nicht ausgewiesen, da die Sparren vollstandig im beheizten Bereich
liegen und bei der U-Wert Ermittlung unbericksichtigt bleiben kdnnen.

Warmeleitfahigkeit A U-Werte in W/(m? - K)

der Dammeschichten S
in W/(m - K) Dicke der Dammschicht in cm S
18 20 22 24 A AN SIS A AN,

0,040 0,21 0,19 0,17 0,16

0,035 0,18 0,17 0,15 0,14

0,030 0,16 0,14 0,13 0,12

0,025 0,13 0,12 0,11 0,10

Warmeleitfahigkeit A U-Werte in W/(m?- K) S
der Dammschichten
in W/(m - K) Dicke der Dammschicht in cm
18 20 22 24
0,040 0,26 0,25 0,23 0,21
0,035 0,23 0,22 0,21 0,19
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5. Tabellierte Baustoff-/Bauteilkennwerte

stoffstarken dieser Bauteile sollten daher
besonders unter konstruktiven und
Wirtschaftlichkeitsaspekten festgelegt
werden.

I 5.5 Decken, FuBboden

Die Temperaturdifferenz zwischen z. B.
unbeheizten Kellerrdumen und dem voll-
beheiztem Bereich oder aber auch Uber
eine Bodenplatte zum Erdreich ist im
Jahresmittel etwa nur halb so gro3 wie
bei auBenluftberihrten Bauteilen. Dies
bewirkt eine Halbierung der spezifischen
Transmissionswarmeverluste und somit
eine geringere Effizienz warmeschutz-
technischer MaBnahmen. Die Damm-

Als vorteilhaft hat sich eine zweischichtige
Anordnung der Dammebenen erwiesen.
Die in der Regel unter dem Estrich ein-
gesetzte Trittschallddmmung kann gering-
flgig erhdht werden, da hierdurch z. B.
auf der Rohdecke verlegte Versorgungs-
leitungen schalltechnisch besser isoliert
werden. Eine zweite Dammebene unter-
halb der Decke oder Bodenplatte redu-

ziert neben den flachigen Transmissi-
onswarmeverlusten die Warmebricken-
verluste von aufgehenden Wanden und
ggf. der Fundamente. Neue Dammstoffe
mit hoher zulassiger Flachenpressung
sind ein geeignetes Mittel, kostenglin-
stige Damm-MaBnahmen im Bereich
nicht unterkellerter Gebaude zu realisie-
ren. Die U-Werte keller- oder erdberuthr-
ter Bauteile brauchen aus den zuvor
genannten Grinden in der Regel nicht
niedriger als 0,3 W/(m?- K) sein, was
einer Dammstoffdicke von insgesamt
etwa 12 cm entspricht.

Warmeleitfahigkeit A U-Werte in W/(m? - K)
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv der Dammschichten
YAYAYIAYA!AYAYA!AYAYAYAYAYI«Y‘YAYA!AYAYA!AYIAYAYIAYA!AYAYA!AYAYIAYAYAY«YAYAYA!AYAYA!AYAYAYIIAYA!AYAYAYAYAMYAYAYAYAYAYAYMAYAYA. in W. /(m . K) Gesamtdicke der Dammschicht in cm
! 6 8 10 12
0,040 0,51 0,41 0,34 0,29
0,035 0,46 0,36 0,30 0,26
50% - 0,040
50% - 0.035 0,48 0,38 0,32 0,27
50% - 0,040
50% - 0.030 0,45 0,36 0,30 0,25

A AN A SIS AN I, Warmeleitfahigkeit A U-Werte in W/(m? - K)
// // // // // // // // // // // der Dammschichten
T e in W/(m - K) Gesamtdicke der Dammschicht in cm
6 8 10 12
0,040 0,56 0,44 0,36 0,30
0,035 0,50 0,39 0,32 0,27
50% - 0,040
50% - 0,035 0,52 0,41 0,34 0,28
50% - 0,040
50% - 0,030 0,49 0,38 0,31 0,26
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I 6.1 Vorbemerkungen

In den letzten Jahren sind einige Warme-
briickenkataloge entstanden, die an
pragnanten Baudetails die Temperatur-
verhéltnisse und Warmeverluste auf-
zeigen. Berechnet werden diese Werte
mit numerischen Rechenverfahren unter
Verwendung der DIN EN ISO 10211
[R19]. Als Planungshilfe ist die Norm
DIN 4108, Beiblatt 2 ,Warmebrtcken —
Planungs- und Ausfuhrungsbeispiele”
[R10] erschienen.

Das Beiblatt 2 DIN 4108 kann die Fulle
der moglichen BauteilanschlUsse bis-
lang nicht vollstandig abbilden und ist
daher nur als Konstruktionsleitfaden zu
verstehen. Eine Uberarbeitung der dar-
gestellten Warmebrickendetails hin-
sichtlich aktueller Dammstandards und
im Hinblick auf eine Vollstandigkeit der
wesentlichen Anschlusssituationen ist in
Arbeit.

Ebenfalls sind einige kommerzielle
Rechenprogramme auf dem Markt
erhéltlich, mit denen zwei- und drei-
dimensionale Temperatur- und Warme-
stromberechnungen durchgeflhrt wer-
den konnen. Diese setzen jedoch einen
erheblichen Aufwand an Eingabearbeit
voraus, so dass sie flir die Berechnung
bauublicher Konstruktionen fr den
Planer sehr aufwandig sind.

Die Ziegelindustrie hat eine einfach zu
handhabende Detailsammlung beson-
ders warmebrUckenarmer Konstruktio-
nen mit den dazugehdrenden Kenn-
werten erstellt. Dies Planungsmittel
steht sowohl als eingenstandiges PC-
Programm als auch als Bestandteil des
PC-Nachweisprogramms zur EnEV fur
den detaillierten Warmebrtckennach-
weis zur Verflgung.

6. Warmebrucken

6.2 Geometrische
Warmebriicken

Diese entstehen in homogenen Bau-
teilen durch Anderung der Bauteil-
geometrie. Das sind insbesondere
Ecken und Vorspringe, die aus dem
gleichen Material bestehen wie die
flachigen Bauteilbereiche. Der typische
Fall hierfur ist die zweidimensionale
AuBenwandecke. Der Warmebriicken-
effekt kommt dadurch zustande, dass
gegenuber der warmen Innenoberflache
eine vergroBerte kalte AuBenoberflache
vorhanden ist. Dies verursacht laterale,
d.h. seitlich abflieBende Warmestrome,
die das Temperaturniveau auf der Innen-
oberflache zur Ecke hin absenken.

Bei AuBenwandecken, die meist aus
gleicher Wanddicke und gleichem
Material bestehen, bilden sich ein exakt
symmetrischer Warmestrom- und
Oberflachentemperaturverlauf.

Dort, wo verschiedene Materialien mit
unterschiedlicher Warmeleitfahigkeit auf-
einander treffen, existieren laterale War-
mestréme, die nicht mehr nur senkrecht
von Oberflache zu Oberflache flieBen.
Es entsteht ein Warmestromverlauf, der
seine Richtung in Abhangigkeit der ver-
schiedenen Materialstarken und
-leitfahigkeiten andert. Die Berechnung
dieser Temperatur- und Warmestrom-
verlaufe erfordert einen enormen rech-
nerischen Aufwand. Diese Warme-
brickenart tritt an fast allen Bauteilver-
bindungen des Hochbaus auf, da die zu
verbindenden Bauteile so gut wie immer
aus verschiedenen Materialien bestehen.
Weiterhin ist eine Kombination aus
geometrischen und materialbedingten
Warmebrucken in der Praxis haufig
anzutreffen.

6.3 Materialbedingte
Wérmebriicken

Diese lateralen Warmestrome treten
auch innerhalb warmedédmmender
Hochlochziegel auf und sind im Bemes-
sungswert der Warmeleitfahigkeit des
Mauerwerks bertcksichtigt. Die inneren
ziegelspezifischen Einflisse des Warme-
transports an Warmebrtcken kénnen
daher vernachlassigt werden und sind
nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 nicht
gesondert zu bertcksichtigen.

Bild 6.1: Warmestromverlauf durch
eine zweidimensionale, mono-
lithische AuBenwandecke.

[ 74/ |

Bild 6.2: Warmestromverlauf in einem
aus zwei nebeneinander
liegenden Bereichen zusammen-
gesetzten Auienbauteil.
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6. Warmebrlcken

I 6.4 Konvektive Warmebriicken

WarmebrUcken dieser Art sind immer
dort vorzufinden, wo Luftundichtheiten
insbesondere bei Windanstromungen
zur Absenkung der Bauteiltemperaturen
fuhren. Durch Verletzungen der Dampf-
sperre oder der Luftdichtheitsschicht

im Dachbereich entstandene Leckagen
verursachen neben den zusatzlichen
unkontrollierten LUftungswarmeverlusten
unter Umstanden einen erheblichem
konvektiven Feuchteeintrag in die Kon-
struktion und fuhren, da warme, Feuch-
tigkeit enthaltene Raumluft beim Durch-
stréomen einer Warmedammung abkuhlt
und Tauwasser ausfallt, haufig zu Bau-
schaden [L2].

I 6.5 Zusatzliche Warmeverluste

Die zusatzlichen Warmeverluste durch
WarmebrUcken lassen sich als zuséatz-
licher Warmedurchgangskoeffizient
AUy mit Hilfe des auf die AuBenmalie
langenbezogenen Warmedurchgangs-
koeffizienten W, [W/(m-K)] wie folgt
errechnen:

mit:

¥, = langenbezogener Warmedurch-
gangskoeffizienten der Warme-
bricke [W/(m-K)]

| =Lange der Warmebrlcke [m]
A = warmetauschende Hullflache
(des Gebaudes) [m?]

In der Regel werden die Warmeverluste
der warmetauschenden AuBenbauteile
Uber die AuBenmaBe ermittelt. Das
fUhrt zum Beispiel bei AuBenecken
dazu, dass sich das Produkt aus
warmetauschender Flache und deren
U-Wert zu groB ergibt, da dies gegen-
Uber der innenmaBbezogenen und
tatsachlich warmetauschenden Flache
und zusatzlicher Berlcksichtigung der
Warmebrlcke deutlich zu hoch ausfallt.
Aus diesem Grunde kdnnen bei der
Ermittlung der A Uyg-Werte negative
Zahlenwerte zustande kommen.

1. Die seitlichen Fensteranschllsse
bewirken in jedem Fall zusatzliche
Warmeverluste. Die mittige Lage des
Fensters in der AuBenwand fuhrt in
der Regel zu den geringsten Zusatz-
verlusten. Rollladenkéasten bewirken
unter Umstanden recht hohe zusatz-
liche Transmissionswarmeverluste.
Da diese bei der Ermittlung der
langenbezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten bertcksichtigt
werden, brauchen die Rollladen-
kasten flachenmaBig in der Gebaude-
hille Ublicherweise nicht angesetzt
werden.

2. Die Kellerdeckenanbindung ist fur
hochwarmedammende AuBen-
wande bei Einsatz einer Perimeter-
dammung, die bis in das Erdreich
reicht, unkritisch. Dies gilt in der
Regel ebenso flir die Geschoss-
deckenauflager an den AuBenwan-
den, die sich allerdings insbesondere
in Mehrgeschossbauten zu erheb-
lichen Langen aufsummieren.
Daher ist eine warmebrickenarme
Ausflhrung erforderlich.

3. Die Dachanschllisse werden in den
verschiedensten Ausflhrungen
umgesetzt, so dass allgemeingultige
Angaben von Zusatzverlusten kaum
maglich sind.

Die nachfolgende Tabelle 6.1 zeigt die
Spannweite der wichtigsten au3en-
maBbezogenen ¥,-Werte, die nach
DIN V 4108-6 zu bertcksichtigen sind.

Bauteilanschluss

langenbezogener Warmedurchgangs-

koeffizient ¥, [W/(m-K)]

minimal maximal
AuBenwandecke -0,24 -0,07
Fensteranschluss-Leibung -0,06 0,12
Fensteranschluss-Bristung 0,02 0,11
Fensteranschluss-Sturz 0,03 0,25
Geschossdeckenauflager 0,00 0,15
Kellerdeckenauflager -0,15 0,20
Dachanschluss-Traufe -0,12 0,07
Dachanschluss-Ortgang -0,07 0,07
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6.6 Einfluss auf den
Heizwarmebedarf

Der Einfluss der WarmebrUcken auf

den Heizwarmebedarf I&sst sich nach
Kenntnis der zuvor genannten GréBen
leicht berechnen. Nach DIN V 4108-6
Kap. 5.5.2 und EnEV Anlage 3 Absatz
8.1 ergeben sich die vier im Folgenden
beschriebenen Moglichkeiten der Nach-
weisfUhrung:

a) Berlicksichtigung durch Erhéhung
des spezifischen Transmissions-
warmeverlustes H't um
AUwyg = 0,1 W/(m?- K) fur die
gesamte warmeUbertragende
Umfassungsflache,

b) bei Anwendung von Planungs-
beispielen nach DIN 4108,
Beiblatt 2: Erhéhung um
AUWB = 0,05 W/(m2 K)

c) bei Bestandsgeb&uden an denen
>50 % der AuBenwande mit einer
Innendammung versehen sind
betragt AUyg = 0,15 W/(m?- K)

d) durch genauen Nachweis der
Warmebrucken nach DIN V 4108-6
in Verbindung mit anerkannten
Regeln der Technik.

Werden die WarmebrUtckeneffekte im
einzelnen nachgewiesen, mussen nach
DIN V 4108-6 mindestens folgende
Details rechnerisch berticksichtigt
werden:

e Gebaudekanten

e Fenster- und TuranschlUsse
(umlaufend)

¢ \Wand- und Deckeneinbindungen

¢ Deckenauflager

e warmetechnisch entkoppelte
Balkonplatten

Die Gebaudekanten, also insbesondere
AuBenecken bedingen in der Regel
negative langenbezogene Warmedurch-
gangskoeffizienten. Fensteranschlisse
bewirken den héchsten Warmebricken-
anteil an einem Gebaude und sind daher
besonders sorgfaltig zu detaillieren. Die
Deckenauflager der Geschossdecken
summieren sich bei mehrgeschossigen
Gebauden zu erheblichen Gesamtlan-
gen. Dabei ist zu beachten, dass im
Bereich der Fensterstirze/Rollladen-
kasten diese Deckenldngen nicht auf-
summiert werden, da deren Effekte in
denen der Fensteranschlisse schon
berUcksichtigt sind. Drahtanker in zwei-
schaligem Mauerwerk brauchen in der
Regel ebenfalls nicht bertcksichtigt zu
werden (s. Kapitel 5.1).

6. Warmebrlcken

Hinweis:

Das Ziegel-EnEV-Nachweispro-
gramm enthélt eine umfangreiche
Sammlung von berechneten \Warme-
brickendetails aller im Massivbau
wichtigen Anschlisse mit dem ein
Einzelnachweis nach Punkt d) leicht
zu fUhren ist. Hierdurch lassen sich in
der Regel die WarmebrUtckeneffekte
nochmals um mindestens 50 %
gegenuber Fall b) mit wirtschaftlichen
MaBnahmen vermindern.

Hinweis:

Werden einzelne Warmebrtckende-
tails, die nicht von Beiblatt 2 DIN 4108
erfasst sind realisiert, darf der redu-
zierte Zuschlag von 0,05 W/(m2 - K)
auch angesetzt werden. Da die dort
enthaltenen Konstruktionsempfehlun-
gen nicht alle in der Praxis auftreten-
den Anschlussausbildungen aufzeigen
kénnen, ist ein Gleichwertigkeitsnach-
weis nur fur im Beiblatt dargestellte
Details erforderlich. (Auslegung XVIII1
zu §7 Abs. 3 EnEV 2009)

Bild 6.3: Ubersicht wichtiger
Warmebriickendetails aus
dem Ziegel-Detail-Katalog.
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/. Luftdichtheit und LUftung

I 7.1 Einleitung

Die Luftdichtheit der AuBenhllle eines
Gebaudes ist ein Qualitdtsmerkmal und
ein wesentlicher Vorteil des Massivbaus.
Neben der Schadensfreiheit und vor
dem Hintergrund der Energieeinsparung
wird ein hdherer thermischer Komfort
erreicht, ein besserer Schallschutz
erzielt und eine nachhaltige Bauqualitat
sichergestellt. Dies macht es erforder-
lich, schon in der frihen Planungsphase
ein sogenanntes Luftdichtheitskonzept
zu erarbeiten. Massive Bauweisen erlau-
ben eine deutlich leichter umzusetzende
Ausfuhrung als z. B. die Schichtaufbau-
ten der Holzbauweise.

Eine dauerhaft luftdichte AusfUhrung aller
Bauteilanschlisse wird schon seit
Bestehen der DIN 4108 im Jahr 1952
gefordert. Neben der energetischen
Relevanz einer luftdichten Gebaudehulle
kommt der Schadensfreiheit der hoch-
warmegedammten Bauteile eine beson-
ders groBe Bedeutung zu. So sind ins-
besondere nicht ausreichend luftdichte
und hochwéarmegedammte Dacher durch
konvektiven Feuchteeintrag stark gefahrdet.

Neben der Luftdichtheit der Gebau-
dehulle besteht gleichermalen die For-
derung, einen ausreichenden AuBenluft-
wechsel zur Sicherstellung der hygieni-
schen Raumluftfeuchte zu ermdglichen.
Wéhrend der Abwesenheit der Bewoh-
ner kann bei geschlossenen Fenstern
beispielsweise ein Mindestluftwechsel
zum Feuchteschutz nur Gber Undicht-
heiten der Geb&udehulle, dem sog. Infil-
trationsluftwechsel ermdglicht werden.
Eine Berechnung dieser Mindestluft-
wechsel Uber Undichtigkeiten kann

mit den in DIN V 4108-6 hinterlegtem
Verfahren erfolgen.

I 7.2 Luftwechselzahlen

Die in der Bauphysik verwendete Luft-
wechselzahl n gibt an, wie oft das vor-
handene Nettoraumvolumen in einer
Stunde mit der AuBenluft ausgetauscht
wird. Der Mindestluftwechsel in Wohn-
raumen zum CO,-Ausgleich und zur
Feuchteabfuhr sollte etwa 0,5 h'' betra-
gen. Berlcksichtigt man eine durch-
schnittliche Wohn- bzw. Nutzflache von
35m? pro Person ergibt sich bei lichten
Raumhohen von 2,4 m ein Wert von tUber
40 m%/(pers - h), der die Anforderungen
der DIN 1946 [R20] an intensiv genutzte
Wohn- und Aufenthaltsraume mit einem
personenbezogenen Mindestluftwechsel
von 30 m¥/(pers - h) deutlich Ubersteigt.

Neben dem in der Regel Uber Fenster-
[tftung oder Uber mechanische Luftungs-
anlagen sicherzustellenden Luftwechsel
ergibt sich ein unkontrollierbarer zusatz-
licher Infiltrationsluftwechsel Uber die
Bauteilfugen, Undichtheiten in der
Gebaudehlille etc. Dieser liegt zwischen
0,1 h™" bei sehr dichten und 0,3 h'* bei
weniger dichten Gebauden.

Soll im Rahmen eines Luftungskonzep-
tes der Uber die Gebaudeundichtigkei-
ten mogliche Luftwechsel rechnerisch
ermittelt werden, wird dazu der ngg —
Messwert oder der Prognosewert aus
der Blower-Door-Prifung herangezogen.
Die folgenden Gleichungen gemaB [R7
und R25] ergeben den Infiltrationsluft-
wechsel in Abhangigkeit der Windschutz-
koeffizienten e,,,g am Gebaudestandort
und der Ausstattung des Gebaudes mit
oder ohne AuBenluftdurchldsse (ALD)
wie z. B. FensterfalzlUftern.

mit:
nsg = Luftwechselzahl aus Blower-
Door-Messung
ewing = Windschutzkoeffizient
gem. Tab. 7.1
fATD Ohne ALD = 1,

mit ALD = min (16;(nsq + 1,5) / N5g)

Die Windschutzkoeffizienten der Tabelle
7.1 weisen bereits darauf hin, dass jede
Wohneinheit zur Sicherstellung eines
brauchbaren Infiltrationsluftwechsels zur
FeuchtelUftung Uber mindestens zwei
dem Wind ausgesetzte Fassaden verfu-
gen sollte. Auch ist nur so eine QuerlUf-
tung bei freier LUftung Uber die Fenster
sicher gewahrleistet. Gemali DIN 1946-6
[R20] wird fur Neubauten eine dauer-
hafte Luftwechselrate zum Feuchte-
schutz von etwa 0,15 h' gefordert.

Hinweis:

DIN 4108-7 [R8] fordert, dass bei
Durchfuhrung eines Blower-Door-
Tests der gemessene ngo-Wert 3,00
bei fenstergellifteten und 1,5 h " bei
mit LUftungsanlagen ausgestatteten
Gebauden nicht Uberschreitet. Darauf
wird auch in der EnEV (Anlage 4 Nr. 2)
noch einmal deutlich hingewiesen.
Da die Norm im engen Zusammen-
hang mit der bauordnungsrechtlich
eingeftihrten DIN 4108-2 steht, darf
davon ausgegangen werden, dass
im Neubaubereich diese zuvor
genannten Grenzwerte eingehalten
werden mussen. Dies kommt einer
Qualitat mittlerer Art und Gute nach
und wird sicherlich von der Bau-
herrenschaft mit Interesse verfolgt.

Lage Windschutzkoeffizient eying
mehr als eine dem Wind eine dem Wind
ausgesetzte Fassade ausgesetzte Fassade
freie Lage 0,10 0,03
halbfreie Lage 0,07 0,02
geschutzte Lage 0,04 0,01
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I 7.3 Priifung der Luftdichtheit

Die Definition der ausreichenden Luft-
dichtheit eines Gebaudes erfolgt in

DIN 4108-7. Hauser mit mechanischer
Liftungsanlage mussen dichter sein als
solche mit Fensterltftung. Die Uberpru-
fung der ausreichenden Luftdichtheit
der Gebaudehlle erfolgt mit dem soge-
nannten Blower-Door-Verfahren, bei
dem Uber einen Ventilator ein Uber- bzw.
Unterdruck zwischen dem Gebaudein-
neren und der AuBenluft von 50 Pa
erzeugt wird [R21]. Dies entspricht dem
Winddruck einer senkrecht angestrom-
ten Flache bei einer Windgeschwindig-
keit von etwa 9m/s = 30 km/h. Der sich
aus den resultierenden Volumenstromen
Uber Fugen oder Fehlstellen ergebende
nso-Wert sollte 1,5 pro Stunde in
mechanisch bellfteten bzw. 3,0 pro
Stunde in fenstergelUfteten Wohnge-
bauden nicht Uberschreiten.

I 7.4 Luftdichtheitskonzept

Zum Erzielen einer luftdichten Gebau-
dehdille ist moglichst schon in der Ent-
wurfsphase aber aller spatestens im
Rahmen der Detailplanung unbedingt
ein Luftdichtheitskonzept zu erstellen.
DIN 4108-7 fordert die Planung, Aus-
schreibung und BauUberwachung der
MaBnahmen zur Sicherstellung der
Dauerhaftigkeit. Samtliche Bauteilan-
schlisse mit Konstruktions- oder
Materialwechseln sind durchzuplanen,
den entsprechenden Gewerken im Rah-
men der Ausschreibungen zuzuordnen
und nach aller Erfahrung auch bautber-
wachend zu begleiten. Die luftdichte
Hulle muss das gesamte beheizte
Volumen vollflachig umschlieBen, im
Geschosswohnungsbau méglichst
jede einzelne Wohneinheit flr sich
selbst, um hier Uber Treppenhauser,
Versorgungsschéchte, etc. Leckagen
auszuschlieBen. Insbesondere ausge-
baute Dachgeschosse mit Pfettendach
und Kehlgebalk sind auf Grund der
Vielzahl der konstruktionsbedingten
DurchstoBpunkte zu beachten. Von

1 Anschluss der Keller-
decke zur AuBenwand

2 Mauerkronen und -briistungen
3 Fertigrollladenkésten

4 Elektro-/Sanitérinstallationen
5 Vorwandinstallationen

6 Schornstein-
durchfiihrungen

7 Fensteranschliisse
8 Innenputz
9 Abseiten*

10 Deckenaussparungen/
-durchbriiche

11 Ortgang
12 Dach-/Wand-

anschliisse

13 Dachflachenfenster
14 Dunstrohre
15 Bodenluke*

* im Bild nicht dargestellt

7. Luftdichtheit und LUftung

besonderer Bedeutung im Mauerwerks-
bau ist die Sicherstellung der Luftdicht-
heit bei unverputzten Mauersteinen mit
unvermortelten StoBfugen. Dies gilt z. B.
im Bereich von Vorwandinstallationen an
2-schaligen Haustrennwénden oder an
zusatzgedammten AuBenwanden. Hin-
weise zur sicheren Ausflihrung enthélt
z.B. [L25]. Eine Ubersicht der kritischen
Details und deren sachgerechte Aus-
fUhrung gibt auch die DIN 4108-7 [R8].

Hinweis:

Im Ziegel-Massivbau gilt, dass
nassverputztes Mauerwerk mit
mindestens einer verputzten Ober-
flache grundsatzlich luftdicht ist;
siehe DIN 4108-7 und DIN 4108-3.
Demgegentber muss bei Holzbau-
teilen generell eine zusatzliche
Luftdichtheitsschicht angebracht
werden [R4 + R8].

Bild 7.1 zeigt die wesentliche Anschluss-
punkte, die im Rahmen der Detailpla-
nung zu beachten sind. Zusammen mit
den Anmerkungen in Tabelle 7.2 1aBt sich
somit ein ausreichendes Luftdichtheits-
konzept fur die Ausfuhrung ableiten.

Bild 7.1: Ubersicht typischer Details,
deren Luftdichtheit besonders
zu beachten ist.
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7. Luftdichtheit und LUftung

Rohbau- Detail MaBnahme
phase
1. Anschluss der Keller- AuBenwande vollfiachig ohne Uberstand
decke zur AuBenwand  aufsetzen
2. Mauerkronen und mit oberseitigem Mortelabgleich versehen
-bristungen
Fertigrollladenkéasten am Auflager rundum mit Mortel abgleichen
Elektro-/Sanitar- Steckdosen rundum eingipsen, Leitungs-
installationen schlitze vollflachig luftdicht schlieBen,
o8 Vorwandinstallationen vor AuBenwanden oder zu unbeheizten
Bereichen ist das Mauerwerk zu spachteln
6. Schornstein- Ausstopfen und dauerelastisch verschlieBen
durchfihrungen
Ausbau-
phase
7. Fensteranschllsse zum Baukdrper komplett einschdumen oder
Fugen ausstopfen und in beiden Fallen
nachtraglich luftdicht versiegeln
8. Innenputz WandfuB der AuBenwand bis auf die Roh-
decke verputzen
9. Abseiten gemauerte Drempel bzw. Kniestocke
komplett verputzen
10. Deckenaussparungen/  von Installationen ausstopfen und sorgféltig
-durchbriiche verschlieBen
11. Mauerkronen/Ortgang  zusatzlich oberseitig mit Dammstoff versehen
12. Dach-/Wand- an AuBen-/Innenwanden mit geeigneten
anschltisse dauerhaften Techniken ausflUhren
13. Dachflachenfenster Luftdichtheitsschicht nachtraglich abdichten
14. Dunstrohre Luftdichtheitsschicht nachtraglich abdichten
15. Bodenluke Luftdichtheitsschicht nachtraglich abdichten

7.5 Luftdichte Bauteil-
anschliisse

Erst die sorgfaltige Ausfuhrung der
flachigen Bauteile und die entsprechende
Fligung der aneinanderstoBenden Kon-
struktionen kann die gewunschte Dicht-
heit der gesamten Hulle bewirken. In der
Flache ist darauf zu achten, dass nach
Fertigstellung der Luftdichtheitsschicht
durch Folgegewerke diese nicht verletzt
wird. Etwa 15 verschiedene Positionen
in einem typischen Wohngebaude sind
besonders zu beachten (Tabelle 7.2).

I 7.6 Liiftungskonzept

Nahezu gegensatzlich zum Luftdicht-
heitskonzept ist neuerdings haufig die
Forderung nach einem LUftungskon-
zept. Dies wird ausschlieBlich in der
DIN 1946-6 definiert und beschrieben.
Diese Norm, die Anforderungen an die
Planung, die Ausfuhrung und Inbetrieb-
nahme, den Betrieb und die Instandhal-
tung von notwendigen Luftungs-Kom-
ponenten und Geraten im Wohnungs-
bau stellt, dient aber auch zur Planung
und Dimensionierung fur Einrichtungen
zur freien LUftung und fUr ventilatorge-

stutzte LUftungssysteme unter Berlck-
sichtigung bauphysikalischer, IUftungs-
technischer, hygienischer sowie energe-
tischer Gesichtspunkte. Sie legt weiter-
hin fur die freien Luftungssysteme als
auch fur die ventilatorgestutzten LUf-
tungssysteme ein Kennzeichnungs-
schema fest.

Bislang ist diese Norm bauordnungs-
rechtlich nicht eingefiihrt und in den
Kreisen der Architekten und Bauplaner
nicht sehr bekannt. Insbesondere bei
besonders luftdicht ausgefihrte Gebau-
den mit niedrigen Grenzwerten ngg
eines Blower-Door-Testes fuhrt die
Berechnung der nach dieser Norm
erforderlichen Luftmengen haufig zu der
Notwendigkeit einer maschinellen LUf-
tung und verdrangt damit die nutzer-
abhangige Fensterltftung. Wichtige
Hinweise zur Erzielung ausreichender
Luftwechselraten zur Sicherstellung der
Wohnhygiene bei freier Fensterliftung
liefert dagegen der DIN-Fachbericht
DIN 4108-8, ,Vermeidung von Schim-
melwachstum in Wohngebauden® [R6].
Die Berechnung der erforderlichen Luft-
wechsel zur Feuchtelliftung Uber Infiltra-
tion ist in Kapitel 7.2 mittels einer einfa-
chen Gleichung (381) beschrieben.

Hinweis:

Soll bei Einbau besonders dichter
Fenster in eine ebenso dichte Ge-
baudehtlle eine moglichst nutzerun-
abhangige Luftungsmdglichkeit
gegeben sein, bietet es sich an,
samtliche Fenster einer Wohnung
mit sog. FensterfalzlUftern in deren
Blendrahmen auszustatten. Diese
arbeiten in Abhangigkeit des Wind-
drucks und -sogs und sorgen somit
flr eine permanente aber ausrei-
chend geringe Bellftung der ange-
schlossenen Raume.
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8. Anlagentechnik

8.1 Aligemeines Die wasserfUhrenden Heizsysteme wer- 8.2 Trinkwarmwasser-

I den in der Regel im geschlossenen I bereitung

Kreislauf mittels Umwalzpumpen betrie-

ben. Die Auslegungstemperaturen der
Die heute Uberwiegend eingesetzten Heizkreise von Niedertemperatur- und In kleineren und mittleren Wohngebau-
Warmwasser-Zentralheizungen zeichnen  Brennwerttechnik-Kesseln liegen heut- den erfolgt die Warmwasserbereitung
sich durch eine groBBe Angebotsvielfalt zutage meist bei 55° C Vorlauf- und haufig zentral Uber die Heizwarme-
und einen hohen Marktanteil aus. Luft- 45° C Rucklauftemperatur und kénnen erzeugung. Dazu wird ein Trinkwasser-
heizungen finden bisher im Wohnungs- weiter reduziert werden, um einerseits speicher Uber die Zentralheizung bela-
bau keine nennenswerte Verbreitung. die Verteilverluste zu mindern und ande-  den. Die standardmaBige Warmedam-
Auch kunftig werden sie sicherlich nur rerseits alternative Warmeerzeuger und mung der Speicher ist so ausgefuhrt,
bei Einsatz von mechanischen LUftungs-  solarthermische Komponenten effizien- dass sich bei Temperaturdifferenzen aus
anlagen mit Warmerlickgewinnung ver-  ter einbinden zu kénnen. etwa 50° C Speichertemperatur und 20°C
wendet. Dies resultiert nicht nur aus der Raumtemperatur Bereitschaftsverluste
deutlich schlechteren Warmespeicherung  Der Brennwertkessel ist bei Erdgasver- von etwa 600 kWh/a fUr einen 200 Liter-
des Warmetragermediums, dessen sorgung mittlerweile Standard, auch Speicher ergeben kdnnen, die allerdings
begrenzter moglicher Ubertemperatur fur Olfeuerungen gibt es hierfir System-  mit einer Heizwarmegutschrift von etwa
und des erforderlichen hohen Kanal- I6sungen. Ebenso hat sich ein modulie-  250kWh/a einhergehen. Bei Aufstellung
querschnitts, sondern auch aus den render Brennerbetrieb auch bei kleinen des Speichers im unbeheizten Keller
haufig damit verbundenen akustischen Anlagen durchgesetzt, wodurch eine gehen ca. 750 kWh/a verloren.
Problemen durch das Ubertragen von weitere Effizienzsteigerung bei den
Koérper- und Luftschall. Elektro-Direkt- Wéarmeerzeugern moglich ist. Die Versorgungsleitungen werden in der
heizungen und auch Elektro-Speicher- Regel mit einer zeitlich geregelten Zirku-
heizungen sind mit relativ hohen Primar- lationsleitung gekoppelt, die zwar durch
energie-Aufwandszahlen behaftet, die die sofortige Bereitstellung heiBen
im Neubaubereich nach den Forderungen Wassers an der Zapfstelle einen hohen
der EnEV nur durch einen zusatzlichen Komfort bewirkt, gleichzeitig aber die
Wéarmeschutz ausgeglichen werden sogenannten Zirkulationswarmeverluste
kénnen. Der Einsatz von Warmepum- verursacht. Die Jahresnutzungsgrade
pentechnik wird von der Bundesregie- der Warmwasserbereitung kdnnen so
rung als besonders effiziente Losung lediglich 35-45 % betragen [L13] — ein
favorisiert. Die Primarenergiefaktoren hohes Einsparpotential liegt vor.
fUr elektrischen Strom sinken mit der
EnEV 2014 auf 2,4 und ab 1.1.2016
auf 1,8, so dass diese Heiztechnik zur
Einhaltung verscharfter Anforderungen
besonders attraktiv wird. Fir die Nutzer
ist allerdings zu beflrchten, dass stetig Zapfstelle
steigende Stromkosten die Wirtschaft- R
lichkeit dieser Heiztechnik in Frage stellen — Solarkollektor

kénnen. Der Einsatz besonders umwelt-
freundlicher Energietrager wie z. B. Holz o
in Form von Pellets oder Hackschnitzeln Heizkorper i
wird auf Grund der noch hohen Investi- ””””””””” =

\Warmwasser-
speicher

tionskosten der Anlagentechnik durch
Forderprogramme z. B. durch die KW
unterstutzt.

Solarkreisregelung

Ausdehnungs- Ausdehnungs-
gefaB Kessel gefa
—— Ladepumpe Ladepumpe
Zulauf

Bild 8.1: Strangschema einer Warmwasser-Zentralheizung mit gekoppelter Trink-
wassererwdrmung und thermischer Solaranlage.
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8. Anlagentechnik

Dezentrale Warmwasserbereitungs-
systeme nach dem Durchlauferhitzer-
prinzip weisen aufgrund der nicht anfal-
lenden Zirkulations- und Bereitstellungs-
verluste sehr gunstige Jahresnutzungs-
grade von Uber 90 % auf. Die EnEV
sanktioniert derartige Systeme wegen
des nicht moglichen Einsatzes einer
Solaranlage mit einer Reduzierung des
zulassigen Primarenergiebedarfs um
10,0 KWh/(m?- a). Tabelle 8.1 zeigt eine
Ubersicht des Warmwasserbedarfs ver-
schiedener Anwendungen [L13, L14].

Der Einsatz thermischer Solaranlagen
erfolgt in der Regel in Verbindung mit
dem an die zentrale Warmwassererzeu-
gung angeschlossenem Speicher. Dieser
weist neben seiner Dimension von etwa
dem 2-fachen des taglichen Warmwas-
serbedarfs zwei Warmetauscher, einen
untenliegenden flr die Solaranlage und
einem obenliegenden fUr die Ladeleitung
des Warmeerzeugers auf. Die Solar-
kollektoren werden als Flachkollektoren
ohne und mit Vakuum (zur besseren
Warmedammung) oder als Vakuum-
rohrenkollektoren angeboten. Entspre-
chend unterschiedlich sind ihre Wirkungs-
grade und die Investitionskosten [L15].

Bezogen auf den Energieverbrauch
eines 4-Personenhaushalts mit etwa
3000 kWh betragt die solare Deckung
zwischen 50 und 60 % und kann dazu
fihren, die Heizanlage im Sommer
komplett abzuschalten. Die Lebens-
dauer derartiger Anlagen wird mittler-
weile mit 15-20 Jahren angegeben,
eine Amortisation unter Zuhilfenahme
von Fordermaoglichkeiten ist damit
maglich.

Zapfstelle Warmwasser- Energie-
menge bedarf
[Liter] [KWh]
Spule 15 0,53
Badewanne 140 5,8
Dusche 40 1,6
Waschtisch 17 0,7
Handwasch-
becken 8 0,12

Hinweis:

Thermische Solaranlagen zur Trink-
wassererwarmung werden nach der
EnEV im Referenzgebaude zugrunde
gelegt. Sie lassen damit gleichzeitig
die Anforderungen nach dem EEWar-
meG (siehe auch Kapitel 9.6) erflllen.
Wird eine derartige Technik zur
Nutzung regenerativer Energien nicht
genutzt, mussen zur Kompensation
von etwa 10 bis 15 kWh/(m?- a)
Primarenergie erhebliche bauliche
ZusatzmaBnahmen erfolgen.

8.3 Mechanische Liiftungs-
anlagen

Bei Einsatz von Luftungsanlagen zur
kontrollierten Be- und Entliftung kénnen
die LUftungswarmeverluste durch den
Einsatz von Warmertckgewinnungs-
aggregaten um mehr als die Hélfte
gemindert werden.

Praxiserfahrungen zeigen allerdings,
dass durch Fensteroffnen und gleich-
zeitiges mechanisches Luften hohe
Luftwechselzahlen teilweise bis weit
Uber 1,0h erreicht werden. Durch-
schnittlich liegen trotz Vorhandenseins
von Luftungsanlagen die AuBenluft-
wechsel um etwa 0,3h™" hoher, als in
Gebauden ohne Liftungsanlagen.

Das bedeutet, dass ein Umdenken im
Gebrauch der Anlagentechnik und
nutzerfreundliche Steuerungen nétig
sind. Andererseits sind MaBnahmen zur
Zwangsliftung Uber definierte Zuluft-
6ffnungen gekoppelt mit Abluftschach-
ten oder Uber AuBenluftdurchldsse
(ALD) eine kosten- und bedienungs-
freundliche Alternative, wenn sie einen
kontrollierten Luftaustausch ermog-
lichen [L16, L17].

Die EnEV setzt im Referenzgebaude die
Verwendung einer mechanische Abluft-
anlage in Verbindung mit AuBenwand —
Luftdurchlédssen voraus. Der Heizwéarme-
einsparung durch einen um etwa 10 %
geringeren Luftwechsel steht der Venti-
latorstrom entgegen. Bei Nutzung kon-
ventionell erzeugten elektrischen Stroms
wirkt sich diese MaBnahme gegentber
einem luftdichten, Uber die Fenster
gellfteten Gebaude priméarenergetisch
nicht aus. Weiterhin muss der Einsatz
dieser Technik neben den Investitions-
und Betriebskosten auch unter den
Aspekten der baulichen ZusatzmaB-
nahmen wie z. B. zusétzlicher Offnun-
gen in der Fassade zur Zuluftfuhrung
betrachtet werden.

Die Ruckwarmezahlen von Luftungs-
anlagen mit Warmeruckgewinnung
unterschritten in der Vergangenheit aller-
dings haufig einen Wert von 0,5 bzw.

50 %. Eine Energieeinsparung war damit
haufig nicht nachweisbar [L3, L11].
Moderne und fachgerecht eingebaute
Anlagen erreichen effektive Warmerick-
gewinnungsraten >80 %. Zu beachten
sind weiterhin die Betriebs- und War-
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tungskosten derartiger Anlagen, da
die wohnflachenbezogenen Stromver-
bréauche zwischen 3 und 7 kWh/(m?- a)
liegen kénnen.

Mittels Abluftwadrmepumpen lassen sich
die Luftungswarmeverluste nahezu voll-
standig rlckgewinnen. Bei dieser MaB-
nahme wird in der Regel das Brauch-
wasser vorgewarmt.

Durch gezielte Luftfihrung Uber Erd-
reichkanéle, Pufferrdume, Verglasungs-
oder Konstruktionssysteme kann die
AuBenluft im Winter vorgewarmt und im
Sommer unter Umstanden vorgekuhlt
werden. Im Wohnungsbau sind diese
MaBnahmen wegen des geringen Fri-
schluftbedarfs allerdings wenig effizient.

Hinweis:

Nach EnEV Anlage 1, Punkt 2.7
durfen Luftungsanlagen nur dann
angerechnet werden, wenn der Min-
destluftwechsel sichergestellt ist und
bei Warmertickgewinnung nur nach
den Regeln der Technik nachgewie-
sene Kennwerte eingesetzt werden.
Daruber hinaus mussen die Anlagen
durch den Nutzer individuell beein-
flussbar sein. Im Nachweis ange-
setzte WohnungslUftungsanlagen
sollen eine Anlagenluftwechselzahl
von 0,4h™ nicht Uberschreiten.

DIN V 4701-10 weist einen Bonus
zum rechnerischen Heizwarme-
bedarf von 13,5 bis 17,2 kWh/(m?- a)
bei einem Anlagenluftwechsel von
0,4h " aus. Werden von diesem
Nutzen die Aufwande fur Warme-
Ubergabe, Regelung und Verteil-
verluste abgezogen, bleibt eine
Mindesteinsparung von etwa 3 und
7 KWh/(m?- a) Priméarenergie Ubrig.
Dies gilt allerdings nur fur den Fall,
dass die Anlagenkomponenten
innerhalb der beheizten Gebaude-
hdlle montiert sind.

I 8.4 Heizungsanlagen

Zwischen den unterschiedlichen am
Markt befindlichen Heizsystemen
(Radiator-, Konvektor-, Flachen- und
Luftheizung) bestehen bei ordnungs-
gemaBer Ausfihrung keine signifikanten
Unterschiede hinsichtlich des Energie-
verbrauchs. Zum Mehrverbrauch an
Heizenergie kommt es in der Regel nur
durch Uberdimensionierung einzelner
Anlagenteile oder eine schlechte Aus-
fuhrungsqualitat.

Eine besondere Bedeutung kommt der
Auslegung und der Betriebsweise des
Warmeerzeugers zu. Im Winter liegen
die Nutzungsgrade bei Erreichen der
maximalen Heizlast bei annéhernd 90 %.
Uber die Heizperiode gemittelt ergeben
sich daraus sogenannte Jahresnutzungs-
grade von etwa 0,85 fur Niedertempe-
raturkessel (NT) und etwa 0,95 - 1,05
fur Brennwertkessel (BW).

Die Brennwertnutzung erlaubt diese
hoheren Nutzungsgrade, da durch
Kondensation der Abgase die darin ent-
haltene Energie des Wasserdampfes
zusatzlich zur Erwéarmung des Heiz-
wassers beitragt. Dies bedeutet aller-
dings, dass die Temperaturen der durch
einen feuchteunempfindlichen Schorn-
stein oder durch eine sogenannte
Abgasleitung entweichende Abgase
unter 50° C sinken mussen und das
anfallende Kondensat aufgefangen oder
nachbehandelt werden muss.

Neuere Brenner mit variablem Brenn-
stoffdurchsatz vermeiden ein haufiges
Ein- und Ausschalten und die damit ver-
bundenen Verluste. Der starke Abfall der
Wirkungsgradkurven zu geringen Aus-
lastungen hin, verlangt eine moglichst
gute Kesselanpassung an den tatsach-
lichen Warmebedarf. Eine Unterdimen-
sionierung des Warmeerzeugers, z. B.

5 bis 10 % unter Normwarmebedarf
konnte erreichen, dass die Kessel mit
besserer Auslastung betrieben werden.
Die ,Unterdeckung” bei Auslegungs-
klimabedingungen lieBe sich durch regel-
technische MalBnahmen, z. B. Dauer-
heizbetrieb bei extrem niedrigen AuBen-
lufttemperaturen ausgleichen. Eine
Reduzierung des Heizenergiebedarfs
von 10 bis 30 % ist durch die optimale
Anpassung des Warmeerzeugers mog-
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lich. Wohnflachenbezogene Anlagen-
verluste moderner Heizsysteme liegen
zwischen 10 und 20 kWh/(m?- a) [L18].

Hinweis:

Entscheidend ist, den Jahresnut-
zungsgrad der gesamten Heizan-
lage, also Kessel, Verteilung, Rege-
lung und Heizkorper zu optimieren
und nicht allein den oftmals ange-
gebenen Kesselnutzungsgrad oder
gar den vom Schornsteinfeger
gemessenen feuerungstechnischen
Wirkungsgrad zu betrachten.

Der Einsatz von Warmepumpen zur
Beheizung von Niedrigenergiehdusern
ist in der Regel bei Grundwassernutzung
sinnvoll, da hier eine genigend hohe
Energiedichte vorliegt. Luft-Wasser-War-
mepumpen sind auf Grund der geringen
Quelltemperatur der AuBenluft im Winter
nicht immer monovalent zu betreiben und
erfordern daher haufig einen zusatzlichen
Heizerzeuger wie z. B. einen elektrischen
Heizstab. Die Investitionskosten, die
Lebensdauer und die Betriebskosten
(Strom) sind gegenuber fossil befeuerten
Anlagen kritisch zu prufen.

Die Verteilung des Warmetragers vom
Warmeerzeuger zu den einzelnen
Raumen im Gebaude ist mit Warme-
verlusten verbunden. Bei Verlegung von
Rohren und Kanélen an Innenbauteilen
bleiben diese Verluste innerhalb des
Gebéaudes. Die Hohe der Verteilungsver-
luste hangt von den Temperaturen des
warmeUbertragenden Mediums und der
Warmedadmmung der Rohrleitungen und
Kanéle ab. Sie betragen bei Verlegung
innerhalb der thermischen Hulle im
Mittel etwa 5 % des Heizenergiebedarfs.
Bei niedrigen Vorlauftemperaturen und
optimaler Rohrddmmung kdnnen sie

bis auf ca. 3 % reduziert werden.

Durch eine sorgfaltige Regelung kann
unndtiger Warmeverbrauch aufgrund
zeitlicher und raumlicher Uberhitzungen
vermieden werden. Die durch die Trag-
heit der Regeleinrichtungen bewirkten
Heizenergieverluste bewegen sich je
nach Gute der Regelung zwischen 3
und 10 %. Deutliche Energieeinspar-
quoten lassen sich durch eine Nacht-
abschaltung und durch Einzelraum-
regelungen realisieren. Die Einsparun-
gen liegen zwischen 10 und 15 %.
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8.5 Bewertung nach
DIN V 4701-10

DIN V 4701-10 [R11] ,Energetische
Bewertung heiz- und raumlufttech-
nischer Anlagen, Teil 10: Heizung, Trink-
wassererwarmung, LUftung” beschreibt
die energetische Bewertung der Kom-
ponenten mittels alternativer Verfahrens-
wege. Im umfangreichen Anhang C der
Norm werden anhand Ubersichtlicher
Tabellen die wichtigsten EinzelgroBen
zur Bestimmung des anlagentechnischen
Energieaufwandes dargestellt.

Im ausfuhrlichen ersten Teil der Norm
sind samtliche Rechenalgorithmen
hinterlegt, so dass individuelle Anlagen-
komponenten bewertet werden kdénnen.
Dadurch ist es moglich, neben den
normierten Anlagenkennwerten auch
herstellerspezifische Angaben in den
Berechnungen zu berUcksichtigen.
Neben der planerischen Verantwortung
ist in diesem Fall die Bautlberwachung
von besonderer Relevanz, um die
Umsetzung dieser individuellen Tech-
niken gewahrleisten zu konnen.

Selbstverstandlich gilt, dass mit dem auf-
wandigsten der Verfahren eine hohere
Genauigkeit erreicht wird, als mit den
einfacheren Anséatzen, die mit gewissen
Pauschalierungen auskommen mussen.
Die Struktur der DIN V 4701-10 orientiert
sich an der Reihenfolge der sogenannten
Aufwénde, die in der Summe dem Kehr-
wert des in der Vergangenheit eher
bekannten Jahresnutzungsgrad einer
Anlage entsprechen. Der Begriff des
Anlagenaufwands beschreibt die Ver-
luste der verschiedenen Anlagenkom-
ponenten von der Nutzenseite. Hiermit
ist die Deckung des erforderlichen
Raumwaéarmebedarfs gemeint, bis hin
zur Priméarenergiequelle:

1. Die dem Raum zugefuhrte Heiz-

warme wird Uber zu regelnde Heiz-
flachen bereitgestellt. Hier ergeben
sich je nach gewahitem System
sogenannten Ubergabeverluste.

. Der groBte Teil der Verluste ent-

steht im Bereich der Warmever-
teilung. Im kalten Keller verlegte
Rohrleitungen bedingen etwa
doppelt so hohe Verteilverluste, wie
in der Estrichdammung verlegte
Horizontalverteilungen. Die Lage
der Vertikalstrange wird zwischen
AuBenwand- und Innenwandver-
legung unterschieden.

. Den zuvor genannten Verlustan-

teilen vorgeschaltet sind mdgliche
Speicherverluste und vor allem die
Stillstandsverluste der Heizkessel.
Eine Aufstellung im beheizten
Bereich des Gebaudes fuhrt zu
einem deutlich geringeren Verlust
als die Aufstellung im kalten Keller.

. Letztendlich werden die zusétzlich

zu den in der Regel fossilen Brenn-
stoffen bendtigten elektrischen
Hilfsenergien fUr Pumpen, Brenner
und Regelung saldiert.

. Die fossilen Energietrager sind mit

dem Faktor 1,1 fUr Transport- und
Férderaufwande und der Strom-
bedarf mit einer Aufwandszahl von
2,4 bis 31.12.2015und 1,8 ab
1.01.2016 zu multiplizieren, damit
eine Bewertung der Primarenergie
gemaB EnEV erfolgen kann.

Zur schnellen Ermittlung der Anlagen-
aufwandszahl mussen folgende Fest-

legungen in der Vorplanung schon
getroffen sein:

1. Heizung:
- Art des WarmeUbergabesystems

(z. B. Heizkérper oder FuBboden-

heizung)
- Positionierung der Heizflachen
an AuBen-/Innenwand

- Art der Regelung der Heizflachen
(Heizkdrperventile o. elektronisch)

- Systemtemperaturpaarung der
Heizkreise

- Lage der Verteilleitungen
(inner-/auBerhalb) der thermi-
schen Hulle

- Art des Warmeerzeugers
(z. B. NT/BW-Kessel, Warme-
pumpe, Fernwarme, Biomasse)

- Aufstellort des Warmeerzeugers
(innerhalb/auBerhalb) der
thermischen Huille

2. Trinkwassererwarmung:

- zentral mit/ohne Zirkulation oder
dezentral

- Lage der Verteilleitungen
(inner-/auBerhalb) der thermi-
schen Hulle

- Art des Warmeerzeugers
(z.B.NT/BW-Kessel, Solaranlage)

- Aufstellort des Speichers
(inner-/auBerhalb) der thermi-
schen Hulle

- Aufstellort des Warmeerzeugers
(inner-/auBerhalb) der thermi-
schen Hulle

3. Luftungsanlage:
- Art der Anlage mit allen Kompo-
nenten

Die Verwendung neuer Heizungstechni-
ken wie z. B. Erdgaswarmepumpen,
Blockheizkraftwerke, saisonale Wasser-
speicher in sog. Solarhdusern zeigt
immer mehr die Grenzen der seit 2001
existenten DIN 4701-10 auf. Diese Arten
der Warmeerzeugung kdénnen zukulnftig
nur noch mit den Rechenansétzen der
DIN V 18599 sachgerecht bewertet
werden, so dass die in der Anwendung
deutlich einfachere DIN 4701-10 spéate-
stens zur nachsten groBen Novelle der
EnEV mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
mehr herangezogen werden kann.
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Die folgende Tabelle 8.2 zeigt die Priméar-
energie-Aufwandszahlen e, einiger aus-
gewahlter Muster-Heizanlagen inklusive
der Trinkwassererwarmung, wie sie flr
typische Wohngebaude nach DIN V
4701-10 auszurechnen sind. Die niedri-
geren Werte sind in der Regel fur Ge-
baude mit hdherem Heizwarmebedarf
ap, gultig, wahrend die hdheren Grenz-
werte bei sehr kompakten und in der
Regel auch mit geringerem Heizwérme-
bedarf ausgestatteten Gebauden auf-
treten:

Hinweis:

Die Spannweite der Anlagenauf-
wandszahlen resultiert im Wesent-
lichen aus deren Definition: Wahrend
der Trinkwarmwasserbedarf gy mit
12,5 kWh/(m?- a) als feststehende
GroBe definiert ist, kann der Heiz-
warmebedarf bei Gebauden nach
EnEV durchaus zwischen 40 und
90 kWh/(m?- a) schwanken. Die ab-
soluten Verluste einer bestimmten
Anlagenkombination sind in der
Regel relativ unabhangig vom Heiz-
warmebedarf des Gebaudes und
somit nahezu konstant. Es liegt eine
hohe Nutzflachen-(Verteillangen)ab-
hangigkeit der Verteilverluste vor.
Aus diesem Grund ist die Gesamt-
Aufwandszahl bei kleinen g,,-Werten
hoch, bei groBen Werten des Heiz-
warmebedarfs deutlich kleiner, trotz
exakt gleicher Anlagenqualitét.

I 8.6 Anlagen zur Kiihlung

Die EnEV verlangt die BerUtcksichtigung
des Primérenergiebedarfs zur Raum-
kUhlung. Die EnEV Randbedingungen
gehen davon aus, dass ein Wohnge-
baude nicht mittels Kéltemaschinen
gekuhlt wird. Sollen maschinell gekuhlte
Wohngebaude oder Gebaudeteile
bewertet werden, kann dies nur noch
mit der DIN V 18599 bilanziert werden.
Der dafir zuséatzlich erforderliche Strom-
bedarf muss den zulassigen Primar-
energiebedarf des ungekuhlten Refe-
renzgebaudes einhalten. Es bietet sich
fur Wohngebaude mit groBen Fenster-
flachen daher an, auf passive Kihlstra-
tegien auszuweichen. Dazu gehdren

z. B. sogenannte Sohlplattenkuhler, die
in Verbindung mit einer FuBbodenhei-
zung das Heizungswasser im Sommer-
fall durch ein in der Sohlplatte integrier-
tes Rohrregister pumpen oder aber bei
Vorhandensein einer Warmepumpen-
heizung mit Erdreich-Sole-Warmeuber-
trager das von der Sonne erwarmte
Wasser der FuBbodenheizung mit dem
Erdreichregister austauschen, ohne
Inbetriebnahme des Kompressors der
Warmepumpe. Diese passiven Kuhlstra-
tegien kdnnen auch im Rahmen des
Nachweises zum sommerlichen Warme-
schutz angerechnet werden. Im Rahmen
der Priméarenergiebilanz werden bislang
diese passiven MaBBnahmen nicht bilan-
ziert, da sie lediglich als Komfortver-
besserung gelten und eine Sollkdhltem-
peratur nicht ermittelt werden kann.
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8.7 Regenerativ erzeugter
elektrischer Strom

Die EnEV 2014 erlaubt die Anrechnung
von selbst erzeugtem elektrischem
Strom aus erneuerbaren Energien zur
Kompensation der Priméarenergie flr
den Fall, dass dieser im unmittelbaren
raumlichen Zusammenhang zu dem
Gebaude gewonnen wird und unmittel-
bar nach Erzeugung oder nach vortber-
gehender Speicherung selbst genutzt
und nur die Uberschussige Energie-
menge in ein offentliches Netz einge-
speist wird. Es darf jeweils nur soviel
Strom angerechnet werden, wie fUr die
Nutzung der Heizung, der Trinkwasse-
rerwarmung, LUftung und Klimatisierung
einschlieBlich der dazu erforderlichen
Hilfsenergien bendtigt wird. Die Bilan-
zierung der Ertrdge hat monatsweise
nach DIN V 18599 Teil 9 zu erfolgen.
Dies gilt sowohl fur Photovoltaik-Strom
als auch fur Strom aus Windenergie.

Mit der Anrechnung selbst erzeugten
Stroms lassen sich insbesondere strom-
basierte EnergieerzeugungsmaBnahmen
gunstig darstellen. Dabei wird der rege-
nerativ erzeugte Strom durch Verdran-
gung des Netzstroms mit dem schlech-
teren Primérenergiefaktor f, des sog.
Verdrangungsstrommixes von 2,8 im
Gegensatz zum aus dem Netz bezoge-
nen Strom mit 2,4 bilanziert.

Die praktische Umsetzung einer solchen
MaBnahme ist allerdings vor allem im
Geschosswohnungsbau mit unter-
schiedlichen Nutzern unter Umsténden
aufwandig, da die Stromverbrauche und
—ertrége mit dem ortsanséssigen Strom-
versorger abgerechnet werden mussen.

Heizanlage inkl. Trinkwassererwarmung

Anlagenaufwandszahl ep [-]

Niedertemperatur-Kessel 70/55° C komplett im beheizten Bereich aufgestellt 1,3-1,8
Brennwert-Kessel 55/45° C komplett im beheizten Bereich aufgestellt 1,2-1,6
Brennwert-Kessel 55/45° C komplett im beheizten Bereich aufgestellt und solare 108-1.15
Trinkwassererwarmung ’ ’
Brennwert-Kessel 55/45° C komplett im beheizten Bereich aufgestellt und Luftungsanlage 113-1.48
mit Warmertckgewinnung ’ '
Biomasse (z. B. Pellets) — Erzeuger, Kesselaufstellung im Keller 0,56-0,6
Warmepumpe Sole/Wasser mit FuBbodenheizung 0,7-0,9
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9.1 Anforderungen an zu
errichtende Wohngebaude

Anforderungsniveau ab 1. Mai 2014

Die Hauptanforderung an Wohnge-
baude sowie gemaB Definition auch an
Wohn-, Alten- und Pflegeheime sowie
ahnliche Einrichtungen (EnEV §2, Satz 1)
richtet sich wie mit der EnEV 2002 ein-
geflihrt an den einzuhaltenden Primar-
energiebedarf der Warmebereitstellung
fOr Warmwasser, Heizung und auch der
Kuhlung.

Der auf die Gebaudenutzflache Ay be-
zogene zulassige Primarenergiebedarf
ist bereits seit Inkrafttreten der EnEV 2009
nicht mehr abhangig vom Hullflachen-
Volumen-Verhaltnis A/V eines Gebaudes,
sondern allein von dem Energiebedarf
des mit normierten Randbedingungen
berechneten Referenzgeb&udes (EnEV
Anlage 1, Tabelle 1). Eine Ubersicht der
vom Verordnungsgeber festgelegten
Randbedingungen zeigt Tabelle 9.1. Damit
wurde ein Verfahren gewahlt, das exakt
dem des Nichtwohngebaudesektors
entspricht und welches fUr derartige Ge-
baudenutzungen bereits mit der EnEV
2007 eingefuhrt wurde. Der Vorteil der
Vorgehensweise besteht darin, dass der
nicht existente Zusammenhang zwischen
dem Kompaktheitsgrad (A/V-Verhaltnis)
des Gebaudes zu den Anlagenverlu-
sten, den Luftungswarmeverlusten und
auch den internen und solaren Eintragen
Uber die Fassaden den zulassigen Primér-
energiebedarf nicht mehr unberechtigt
dominiert. Selbstverstandlich gehen

damit auch Nachteile einher: Die Abhan-
gigkeiten aus Fensterflachenanteilen der
Fassaden sowie Einfluss des architekto-
nischen Entwurfs (A/V-Verhéltnis) flieBen
nicht in die Anforderungen ein.

Die rechnerische Gebaudenutzflache Ay
ergibt sich aus dem Bruttovolumen V, zu:

Ay=032-V, 2 (33)

Betragt die Brutto-Geschosshohe hy
mehr als 3m oder weniger als 2,5m, so
ist Ay wie folgt zu ermitteln:

Ay =(1/hg—0,04) - V, m?  (34)

Hinweis:

Die nach EnEV und DIN V 4108-6
ermittelte Gebaudenutzflache Ay
stimmt nur in den wenigsten Fallen
mit der Wohnflache eines Gebaudes
Uberein und ist lediglich eine nor-
mierte Bezugsflache. Allerdings sind
samtliche in DIN V 4108-6 und

DIN V 4701-10 festgelegten flachen-
bezogenen Kennwerte auf diesen
Flachenansatz bezogen. Das fuhrt in
der Regel zu niedrigeren rechneri-
schen, auf die Gebaudenutzflache
bezogenen Werten als in der Praxis
vorgefunden. Gleichwohl zeigen die
Absolutwerte fir das Gesamtgebaude
eine gute Ubereinstimmung mit aus-
gefuhrten Objekten [L3-L4, L10-L12].

Hinsichtlich der Hauptanforderung
Jahresprimérenergiebedarf bleiben die
Parameter flr das Referenzgebaude

flr die EnEV 2014 flr den Zeitraum

1. Mai 2014 - 31. Dezember 2015 im
Wesentlichen unveréndert. Dies bedeu-
tet, dass bei Ausfuhrung eines Objektes
geman der vorgegebenen Warmedurch-
gangskoeffizienten in Verbindung mit
der zugrunde gelegten Anlagentechnik
der Nachweis der EnEV erbracht werden
kann. Die KenngroBe der wichtigsten
Nebenanforderung, der spezifische, auf
die warmeUbertragende Umfassungs-
flache bezogene Transmissionswarme-
verlust, wird wie auch in der EnEV 2009
anhand von fixen Werten fur verschie-
dene Wohngebaudetypen (EnEV Anlage
1, Tabelle 2) festgelegt.

Abweichende Ergebnisse bei der Nach-
weisfUhrung werden sich ab dem 1. Mai
allerdings durch das neu zu verwendende
Referenzklima Potsdam mit einem ab-
weichenden Jahresverlauf sowohl bei der
solaren Strahlung als auch der AuBBen-
temperatur ergeben. Dadurch nimmt der
Nutzenergiebedarf fir Beheizung ab, der
Nutzenergiebedarf fur KUhlung steigt
jedoch an.

Des Weiteren ist der Primarenergiefaktor
fUr den nicht erneuerbaren Anteil am Strom
von 2,6 auf 2,4 (Tabelle 2.1) verringert
worden und wird sich auf den Einsatz
von strombasierten Anlagentechniken
positiv hinsichtlich eines zu erbringenden
Anforderungsniveaus auswirken.

Bild 9.1: Real geplantes Gebdude (links) und das dazu gehdrende Referenzgebdude (rechts)
mit Bauteil- und Anlagenausfiihrung geméaf} Tabelle 9.1.
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Zeile | Bauteile/Systeme Referenzausfiihrung/Wert (MaBeinheit)
Eigenschaft (zu Zeilen 1.1bis 3) |
1.0 | Der berechnete Jahres-Primarenergiebedarf des Referenzgebaudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist flir Neubauvorhaben ab dem
1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt unberthrt.
1.1 | AuBenwand (einschlieBlich Ein- Warmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m?- K)
bauten, wie Rollladenkasten),
Geschossdecke gegen AuBenluft
1.2 | AuBenwand gegen Erdreich, Warmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m?- K)
Bodenplatte, Wande und Decken
zu unbeheizten Raumen
1.3 Dach, oberste Geschossdecke, Warmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m?- K)
Wande zu Abseiten
1.4 | Fenster, Fenstertiren Warmedurchgangskoeffizient Uy = 1,3 W/(m?- K)
Gesamtenergiedurchlassgrad g, =0,60
der Verglasung
1.5 | Dachflachenfenster Warmedurchgangskoeffizient Uw = 1,4 W/(m?- K)
Gesamtenergiedurchlassgrad g, =0,60
der Verglasung
1.6 | Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient Uy = 2,7 W/(m?- K)
Gesamtenergiedurchlassgrad g, =0,64
der Verglasung
1.7 | AuBentlren Warmedurchgangskoeffizient U =1,8 W/(m?- K)
Bauteile nach den Zeilen 1.1 bis 1.7 | Warmebriickenzuschlag AUyg = 0,06 W/(m?- K)
Luftdichtheit der Gebaudehtille Bemessenswert ns Bei Berechnung nach
¢ DIN V 4108-6: 2003-06: mit Dichtheitsprifung
4 Sonnenschutzvorrichtung keine im Rahmen der Nachweise nach DIN V 4108-6: 2003-06 und DIN V 4701-10:
2003-08 anzurechnende Sonnenschutzvorrichtung
5 Heizungsanlage e \Warmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert), Heizdl EL, Aufstellung:
- fir Gebaude bis zu 500m? Gebaudenutzflache innerhalb der thermischen Hille
- fir Gebaude mit mehr als 500m? Gebaudenutzfldche auBerhalb der thermischen Hulle
e Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb der warme-
Ubertragenden Umfassungsfléche, innen liegende Strange und Anbindeleitungen,
Standard-Leitungslangen nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.3-2, Pumpe auf
Bedarf ausgelegt (geregelt, Ap konstant), Rohrnetz hydraulisch abgeglichen
e Warmelbergabe mit freien statischen Heizflachen, Anordnung an normaler AuBen-
wand, Thermostatventile mit Proportionalbereich 1 K
6 Anlage zur Warmwasserbereitung | ® zentrale Warmwasserbereitung

e gemeinsame Warmebereitung mit Heizungsanlage nach Zeile 5

e Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschlielichen Trinkwassererwarmung ent-
sprechend den Vorgaben nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.1-10 mit
Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie Warmeerzeuger,
- kleine Solaranlage bei Ay = 500 m? (bivalenter Solarspeicher)
- groBe Solaranlage bei Ay > 500 m?

e \erteilsystem innerhalb der warmeubertragenden Umfassungsflache, innen-
liegende Stréange, gemeinsame Installationswand, Standard-Leitungsléngen nach
DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.1-2 mit Zirkulation

Kuhlung

keine Kuhlung

Luftung

zentrale Abluftanlage, bedarfsgeflhrt mit geregeltem DC-Ventilator
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Der Verordnungsgeber hat somit von
einer direkten Anforderungsverscharfung
nach Inkrafttreten der EnEV 2014 ab-
gesehen. Dies stellt ein Novum in der
Geschichte der bislang umgesetzten
Energieeinsparverordnungen dar. Allen
am Bau Beteiligten soll dadurch die
Maglichkeit eingeraumt werden, sich

auf die folgenden Anforderungsver-
scharfungen durch ein verbessertes
Marktangebot und zunehmende Heraus-
forderungen an die Planung einzustellen.

Anforderungsniveau ab 1. Januar2016

Auf Grundlage des unveranderten Refe-
renzgebaudes wird der zuldssige Jahres-
primarenergiebedarf mit der zweiten
Verscharfungsstufe pauschal um 25 %
erhoht. Die erhéhten Anforderungen
sind ein weiterer Schritt hin zum Niedrig-
stenenergiegebaude, das ab dem Jahr
2021 europaweit Neubaustandard und
bei behordlichen Gebauden bereits ab
2019 umgesetzt werden soll. Die Absen-
kung des zulassigen Jahresprimaren-
ergiebedarfs wird durch die Tabelle 9.1,
Zeile 1.0 beschrieben. Danach ist der
berechnete Jahresprimarenergiebedarf
des Referenzgebaudes mit dem Faktor
0,75 zu multiplizieren. Dies geht einher
mit der planerischen Aufgabe, die in

der Tabelle aufgeflihrten Warmedurch-
gangskoeffizienten und/oder die techni-
sche Gebaudeausristung anzupassen.

Der zulassige Jahresprimarenergiebe-
darf Q ergibt sich zu:

BezUglich der Festlegungen des zuldssigen
Transmissionswéarmeverlustes bedient
man sich in der aktuellen EnEV der so-
genannten Ankerwertmethode, die sich
analog zum Jahresprimarenergiebedarf
am Referenzgebaude 2009 orientiert.
Dabei wird die neue bauliche Mindest-
anforderung an die Hulle des Referenz-
geb&udes der EnEV 2009 gestellt. Als
Nebenanforderung sind zudem die
maximal zulassigen mittleren U-Werte
der Gebaudehulle gemaB Tabelle 9.2
einzuhalten.

Der zulassige Transmissionswarmever-
lust H'y ergibt sich zu:

Ebenfalls zum 1. Januar 2016 wird der
Primarenergiefaktor fur den nicht erneu-
erbaren Anteil am Strom-Mix f, von 2,4
auf 1,8 angepasst. Diese Reduktion be-
grtindet der Verordnungsgeber durch
den steigenden Anteil der erneuerbaren
Stromerzeugung.

In Konsequenz liegen die Verscharfungen
flr den zulassigen Jahresprimarenergie-
bedarf je nach Gebaudetyp und verwen-
deter Anlagentechnik bei 30 % sowie
einer Verschéarfung der Transmissions-
warmeverluste von etwa 20 %. Hierbei ist
eine deutliche Abkehr von 6l- und gas-
betriebener Anlagentechnik zu Gunsten
strombasierter Losungen zu verzeichnen.

Ferner stellt sich die Frage, ob das Fest-
halten an der bisherigen Berechnungs-
prozedur der EnEV 2009 mit der Uber-
nahme des Referenzniveaus in der Lage
ist, die tatsachlich erforderliche energe-
tische Effizienz von Bauteilen und Anla-
gentechnik nach diesem Verfahren
abzubilden. Auf Basis der Referenzaus-
flhrung lassen sich die Anforderungs-
verscharfungen nicht erfullen.

Tabelle 9.2 beinhaltet diese Anforderun-
gen an den Neubau gemal EnEV §3 so-
wie an Gebaudeerweiterungen gemani
EnEV §9 Abs. 5.

Hinweis:

Das Referenzgebaude kann wegen
der nicht vorhandenen Einschrankun-
gen der Hullflachenanteile — z. B. bei
sehr groBen Fensterflachen — einen
hoéheren Transmissionswarmeverlust
H'r aufweisen, als nach Tabelle 9.2
flr das reale Gebaude zulassig ist.
Dies flUhrt dazu, dass flr solche Félle
ein sehr viel besserer Warmeschutz
der vorhandenen Geb&udehtille ein-
zuplanen ist.

Somit gilt die Aussage nicht, dass ein
reales Objekt mit den Ausflihrungen
des Referenzgebaudes immer die
EnEV-Anforderungen erfullt!

Gebaude Gebaude Doppelhaushélfte/
freistehend freistehend Reihenendhaus
Ay < 350m? Ay > 350 m? angebaut

Reihenmittelhaus/
Baullicke

Erweiterung
gemaB §9 Abs. 5

...........

0,4 W/(m?- K)

0,5 W/(m?- K)

0,45 W/(m?- K)

0,65 W/(m?- K)

0,65 W/(m?- K)
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9.2 Luftdichtheit der
Gebaudehiille

Wie schon in den Verordnungen seit 2002
formuliert, ist die Gebaudehdlle luftdicht
auszuflhren (EnEV §6). Die Verordnung
legt im sog. Referenzwohngebaude eine
Abluftanlage zugrunde, die nur dann ener-
getisch bilanziert werden darf, wenn
zuvor die Luftdichtheit der Geb&udehille
mittels Blower-Door-Verfahren mit einem
nso-Luftwechsel < 1,5 h™' nachgewiesen
wurde. So wird die Luftdichtheitspri-
fung in Neubauten nahezu obligatorisch.
Der Anforderungswert nsqg < 3,0 h™ gilt
weiterhin fUr Gebaude(teile) ohne raum-
lufttechnische Anlagen = Fensterluftung.

Angepasst wurden in der EnEV 2014 die
Anforderungen an die Dichtheit groBer
Gebaude. Sobald das konditionierte Luft-
volumen den Wert von 1500 m? Uber-
steigt, wird der Volumenstrom auf die HUll-
flache des Gebaudes bezogen. Er darf
dann bei Gebauden ohne raumlufttechni-
sche Anlagen 4,5 m h™' und bei Gebau-
den mit RLT 2,5 m h™" nicht Uberschreiten.

Ein hoher Warmeschutz der Gebaude-
hille wirkt sich gravierend auf die Warme-
briickenthematik (EnEV §7) der Bauteil-
anschllsse aus. Die bisher im Beiblatt 2
zu DIN 4108 beschriebenen und von
der EnEV fur pauschale Nachweise mit
reduziertem Zuschlag anzusetzenden
Warmebrickendetails sind vor allem bei
Einsatz von Fenstern mit Dreifachvergla-
sungen, Dachddmmungen >20 cm und
mehrlagigen FuBbodendammungen nicht
ohne weiteres anwendbar. MUssen hier
z. B. Gleichwertigkeitsnachweise gefuhrt
werden, kann dann darauf verzichtet
werden, wenn der Warmeschutz der
geplanten Bauteile hoher ist, als in den
Beiblatt-Beispielen zugrunde gelegt ist.

9.3 Beriicksichtigung von
Warmebriicken

DarUber hinaus fuhren die pauschal nach
Norm angenommenen Warmebrtcken-
verluste zu einer deutlich nachteiligen
rechnerischen Bewertung der schon heute
in der Praxis ausgefuhrten hochwertigen
Anschlussdetails. Eine zahlenmaBige Ab-
schéatzung fur alle Mauerwerksarten und
Gebaudeentwurfe als Durchschnittswert
anzugeben ist schwierig.

Es kann allerdings davon ausgegangen
werden, dass der im Referenzgebaude
zugrunde gelegte auf die Gebaudehill-
flache bezogene Pauschalwert AU,yg von
0,05 W/(m? - K) beim detaillierten Nach-
weis um mindestens 50 %, bei optimier-
ten Details sogar auf Null reduziert wer-
den kann.

Der sommerliche Warmeschutz wurde
im Zuge der Uberarbeitung der DIN
4108-2: 2013-02 [R3] neu gefasst. Er ist
wie bisher normativim Rahmen eines ver-
einfachten Verfahrens Uber eine Begren-
zung der Sonneneintragskennwerte oder
alternativ mittels dynamischer Gebaude-
simulationsrechnungen fUr einzelne Rdume,
Raumgruppen oder Nutzungszonen nach-
zuweisen. Die Zielsetzung lautet in erster
Linie den Gebaudenutzer vor hohen Raum-
temperaturen zu schitzen und eine Ener-
gieeinsparung durch die Vermeidung von
Klimatisierungsbedarf sicher zu stellen.

Heizkessel (ENEV §13), die mit flissigen
oder gasférmigen Brennstoffen beschickt
werden und deren Nennleistung mindes-
tens vier Kilowatt und hochstens 400 Kilo-
watt betragt, durfen zum Zwecke der
Inbetriebnahme in Gebauden nur einge-
baut oder aufgestellt werden, wenn sie
Uber eine CE-Kennzeichnung und damit
Uber Mindest-Wirkungsgrade verflgen.
Das Produkt aus der Erzeugeraufwands-
zahl e4 und dem Primérenergiefaktor f, darf
dabei nicht groBer als 1,3 sein. Dartber
hinaus gelten weitere Anforderungen an
andere als hier genannte Warmeerzeuger.

9.4 Sommerlicher
Waiarmeschutz

9.5 Anforderungen an die
Anlagentechnik

Zentralheizungen (EnEV §14) missen
beim Einbau in Geb&aude mit zentralen
selbsttatig wirkenden Einrichtungen zur
Verringerung und Abschaltung der War-
mezufuhr sowie zur Ein- und Ausschal-
tung elektrischer Antriebe in Abhangig-
keit von der AuBentemperatur oder einer
anderen geeigneten FlhrungsgréRe und
der Zeit ausgestattet werden. Heizungs-
technische Anlagen mit Wasser als War-
metrager mussen mit selbsttatig wirken-
den Einrichtungen zur raumweisen Rege-
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lung der Raumtemperatur ausgertstet
werden. Von dieser Pflicht ausgenommen
sind FuBbodenheizungen in R&umen mit
weniger als sechs Quadratmeter Nutz-
flache. Zirkulationspumpen mussen
beim Einbau in Warmwasseranlagen mit
selbsttatig wirkenden Einrichtungen zur
Ein- und Ausschaltung versehen sein.

Beim Einbau von Klimaanlagen (EnEV
§15) mit einer Nennleistung fur den
Kéltebedarf von mehr als zwdlf kW und
raumlufttechnischen Anlagen, die fur
einen Volumenstrom der Zuluft von
wenigstens 4.000 Kubikmeter je Stunde
ausgelegt sind, in Gebauden sowie bei
der Erneuerung von Zentralgeraten oder
Luftkanalsystemen solcher Anlagen
mussen diese so ausgeflihrt werden,
dass die auf das Férdervolumen bezo-
gene elektrische Leistung der Einzelven-
tilatoren oder der gewichtete Mittelwert
der auf das jeweilige Fordervolumen
bezogenen elektrischen Leistungen aller
Zu- und Abluftventilatoren bestimmte
Grenzwerte nicht Uberschreitet. Der
Grenzwert kann um Zuschlage fur Gas-
und HEPA-Filter sowie WarmerUck-
fUhrungsbauteile erweitert werden.

Koénnen derartige Anlagen die Feuchte
der Raumluft unmittelbar verandern,
sind diese mit selbsttatig wirkenden
Regelungseinrichtungen auszustatten,
mit denen getrennte Sollwerte fUr die Be-
und die Entfeuchtung eingestellt werden
koénnen und bei denen als Fuhrungs-
gréBe mindestens die direkt gemessene
Zu- oder Abluftfeuchte dient.

LUftungsanlagen mussen mit Einrichtun-
gen zur selbsttatigen Regelung der
Volumenstrome in Abhangigkeit von den
thermischen und stofflichen Lasten oder
zur Einstellung der Volumenstrome in
Abhangigkeit von der Zeit ausgestattet
werden, wenn der Zuluftvolumenstrom
dieser Anlagen je Quadratmeter ver-
sorgter Nettogrundflache, bei Wohn-
gebauden je Quadratmeter versorgter
Gebaudenutzflache neun Kubikmeter
pro Stunde Uberschreitet.

Betreiber von Klimaanlagen (Neuanla-
gen) mit einer Nennleistung fUr den Kal-
tebedarf von mehr als zwolf KW haben
wiederkehrend mindestens alle zehn
Jahre die Anlagen einer Inspektion zu
unterziehen. Diese ist durch im Sinne
der EnEV berechtigten Personen durch-
fUhren zu lassen.
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Die Anforderungen an die Warmedam-
mung von Rohrleitungen (ENEV Anlage
5 Tabelle 1), von Warmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen, wie auch der
Armaturen, sind ebenso an Leitungen der
Kélteverteilung und des Kaltwassers
gestellt. Neben den Ublichen Rohrdamm-
stoffen dirfen auch andere MaBnahmen
hinsichtlich ihrer Warmedammwirkung
angerechnet werden, z. B. die Warme-
dadmmung von Leitungswanden.

Eine Novellierung des Erneuerbare-
Energien-Warmegesetzes [R 24] ist laut
Verordnungsgeber fur die 18. Legislatur-
periode vorgesehen. Nach der Neufas-
sung des Energieeinsparungsgesetzes
vom Juli 2013 und der EnEV 2014 vom
November 2013 wird das EEWarmeG
die grundliche Uberarbeitung der
Rechtsgrundlagen zum energiesparen-
den Bauen komplettieren. Ob sich eine
ZusammenfUhrung der drei Gesetze
zum Zwecke des besseren Vollzuges in
absehbarer Zeit durchfUhren lasst, ist
allerdings ungewiss.

9.6 Anforderungen aus dem
Erneuerbare-Energien-
Warmegesetz 2009

Das EEWarmeG wurde bereits im Vor-
griff auf die EnEV 2009 im Januar 2009
erlassen. Aufgrund der Tatsache, dass
es im engen Zusammenhang mit der
EnEV steht, wird es an dieser Stelle
angesprochen.

Die Eigentimer neu errichteter Gebaude
mussen seitdem Erneuerbare Energien
nutzen. Das gilt unabhangig davon, ob
es sich um ein Wohngebé&ude oder ein
Nichtwohngebaude handelt. Auch ver-
mietete Immobilien unterliegen der
Pflicht. Eigentimer alter Gebaude kon-
nen ein Férderprogramm der Bundesre-
gierung in Anspruch nehmen, wenn sie
freiwillig erneuerbare Energien nutzen.
Ein Gebaude ist ein neues Geb&ude im
Sinne des EEWarmeG, wenn es nach
dem 1.1.2009 fertig gestellt wird.

Es existieren unterschiedliche Moglich-
keiten, den Forderungen des EEWar-

meG zu genlgen. Die Strahlungsener-
gie der Sonne kann durch solarthermi-
sche Anlagen genutzt werden (EEWar-
meG §5, Absatz 1). Um die Nutzungs-
pflicht des Warmegesetzes zu erflllen,
mussen Gebaude den Warmeenergie-

bedarfin diesem Fall zu mindestens 15 %
aus Solarenergie decken. Der Nachweis
fur Wohngebaude gilt als erfullt, wenn
die Kollektorflache zur Trinkwasser-
erwarmung bei Wohngebauden mit
héchstens zwei Wohnungen 0,04 m?
Flache pro m? beheizter Nutzflache
(berechnet nach EnEV), bei gréBeren
Wohngebauden 0,03 m? Flache pro m?
beheizter Nutzflache aufweist. Zu
beachten ist, dass die Pflicht nur dann
erfullt wird, wenn der Kollektor mit dem
europaischen Prifzeichen ,Solar Key-
mark® zertifiziert ist (eine Ausnahme gilt
hier nur fur Luftkollektoren).

Hinweis:

Diese pauschale Nachweisflhrung
fOhrt in der Regel zu einer Uber-
dimensionierung der Kollektorflache,
die je nach Warmwasserbedarf zur
Unwirtschaftlichkeit und zu techni-
schen Problemen fuhren kann, wenn
die erzeugte Warmeenergie nicht
abgenommen wird. Es wird daher
empfohlen, die sich aus dem Solar-
ertrag ergebende Minderung des
Endenergiebedarfs > 15 % nachzu-
weisen.

Grundsatzlich kann auch flissige, gas-
formige und jede Form von fester Bio-
masse zur Pflichterflllung genutzt werden
(EEWarmeG §5, Abséatze 2 und 3). Es
muss sich dabei allerdings um Biomasse
im Sinne der Biomasseverordnung han-
deln. So durfen die ,klassischen® Brenn-
stoffe wie Holzpellets, Holzhackschnitzel
und Scheitholz genutzt werden. Wer
feste Biomasse nutzt, muss seinen War-
mebedarf (Warmwasser, Raumwarme
und KUhlung) zu mindestens 50 % dar-
aus decken. Das Gesetz stellt zusatzlich
zu diesem Mindestanteil gewisse 6kolo-
gische und technische Anforderungen,
die den umweltvertréglichen Einsatz der
Technologien gewahrleisten sollen. So
muss ein Ofen, in dem feste Biomasse
verbrannt wird, dem Stand der BImSchV
entsprechen und einen Kesselwirkungs-
grad von mindestens 86 % erreichen.
Damit kdnnen auch Einzelraumfeue-
rungsstéatten hinsichtlich der Nutzungs-
pflicht grundsatzlich angerechnet wer-
den, wenn sie die zuvor genannten
technischen Bedingungen erfullen. Die
Zulassigkeit der Anrechnung von Einzel-
feuerstatten obliegt allerdings den Bun-
deslandern.

Neben Solarenergie und Biomasse kann
auch Umweltwérme genutzt werden
(EEWarmeG §5, Absatz 4). Dies ist Warme,
die Luft oder Wasser entnommen wird.
In Abgrenzung zur Abwarme muss es
sich um natUrliche Warmequellen han-
deln. Geothermie, also Warme, die aus
dem Erdinnern kommt wird je nach Tiefe
der Erdbohrung unterschieden zwischen
tiefer Geothermie und erdoberflachen-
naher Geothermie. Wahrend die tiefer
gelegenen Erdschichten Warme mit
hohen Temperaturen bergen, muss die
erdoberflachennahe Erdwarme mit Hilfe
einer Warmepumpe auf das gewunschte
Temperaturniveau angehoben werden.
Wer Erdwarme oder Umweltwarme nutzt,
muss seinen Warmebedarf zu mindes-
tens 50 % daraus decken. Das Gesetz
stellt auch hier dkologische und techni-
sche Anforderungen, z. B. bestimmte
Jahresarbeitszahlen beim Einsatz von
Wéarmepumpen, damit der umweltver-
tragliche Einsatz der Technologien
gewahrleistet ist. Die Mindest-Jahres-
arbeitszahl als das Verhaltnis von einge-
setzter Energie (Gas oder Strom) und
gewonnener Energie (Warme) wird fir
unterschiedliche Warmepumpentypen
gefordert. Um diese nachvollziehen

zu kénnen, muss die Warmepumpe
grundsatzlich dber einen Warmemengen-
und Stromzahler verfligen.

Bezieht ein Gebaudeeigenttimer Warme,
die durch einen Mullverbrennungspro-
zess (EEWarmeG §7) gewonnen wird,
muss sichergestellt sein, dass minde-
stens zu 50 % biologisch abbaubare
Anteile am MUl verbrannt werden. Auch
kann eine hocheffiziente Anlage mit
Kraft-Warme-Kopplung (KWK) Pflicht
erfullend genutzt werden. Bei Nutzung
von Warme aus einem Nah- oder Fern-
warmenetze (EEWarmeG §7 Nr. 3), ist
die Zusammensetzung dieser Warme
entscheidend. Hiernach gilt der Anschluss
an ein Nah- und Fernwarmenetz dann
als Pflicht erflllende ErsatzmaBnahme
im Sinne des EEWarmeG, wenn zu
einem wesentlichen Anteil erneuerbare
Energien (biologisch abbaubare Anteile
am Mull), zu mehr als 50 % Abwarme
oder hocheffiziente KWK genutzt wer-
den.
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Nicht immer ist der Einsatz erneuerbarer
Energien sinnvoll und so konnen anstelle
erneuerbarer Energien ErsatzmaBnah-
men (EEWarmeG §7) ergriffen werden,
die ahnlich Klima schonend sind. Dazu
zahlt die Nutzung von Abwarme. Dies ist
Warme, die bereits unter Einsatz von
Energie gewonnen wurde (z. B. Luftungs-
warmeriickgewinnung). Die ,Wiederver-
wertung® von Abwéarme ist dann anre-
chenbar, wenn mindestens 50 % des
Warmebedarfs aus Abwéarme gewonnen
werden. Die Nutzung von Warme aus
Kraft-Warme-Kopplungsanlagen (KWK)
nutzt Ressourcen zur Stromerzeugung
und gleichzeitigen Warmegewinnung.
Hier ist ein Mindestanteil von 50 % vor-
gesehen.

Die Verbesserung der Warmedammung
des Gebaudes um mehr als 15 %
gegenUber den Anforderungen der
EnEV bei gleichzeitiger Unterschreitung
des zulassigen Primarenergiebedarfs gilt
ebenso als ErsatzmaBnahme wie der
Anschluss an ein Netz der Nah- oder
Fernwarmeversorgung, sofern das Netz
zu einem wesentlichen Teil mit erneuer-
baren Energien bzw. zu mehr als 50 %
auf Basis von Kraft-Warme-Kopplung
oder Abwarme betrieben wird.

Entscheidend bei allen Varianten der
moglichen MaBnahmen ist deren Kom-
binationsmoglichkeit. So muss der redu-
zierte Deckungsanteil einer einzelnen
Technologie durch die Restdeckung
einer oder mehrerer weiterer Technolo-
gien erganzt werden.

Die EnEV bertcksichtigt die Anforderun-
gen des EEWarmeG insofern, als sie
beim Referenzwohngebaude schon eine
solare Warmwasserbereitung annimmt
und im Energieausweis die Dokumenta-
tion der Nutzung erneuerbarer Energien
regelt.

Die detaillierte Nachweisfuhrung ist bis-
lang z. B. durch Mustervordrucke oder
Ahnliches nicht vorgegeben, da diese
Regelungen Sache der Landerbauauf-
sicht ist. Der Nachweisfuhrende muss
hier in enger Abstimmung mit den
Genehmigungsbehdrden individuell tatig
werden.

I 9.7 Energieausweise

Der Abschnitt 5 der EnEV regelt die
Randbedingungen zur Ausstellung eines
Energieausweises. Grundsatzlich sind
zwei Arten von Energieausweisen zu
unterscheiden. Auf der einen Seite darf
fur sémtliche Wohngebaude der Aus-
weis auf Grundlage des rechnerischen
Energiebedarfs ausgestellt werden (§18).

Fur Bestandswohngebé&ude durfen auf
Grundlage des erfassten Energiever-
brauchs witterungsbereinigte Energie-
verbrauche in einem Verbrauchsausweis
aufgeflihrt werden (§19). Mit Inkrafttre-
ten der neuen EnEV werden zudem
einige neue Vorschriften aufgrund von
europaischen Vorgaben der Richtlinie
2010/31/EU [R28] in die Verordnung
Ubernommen.

In den neu konfigurierten Ausweisformu-
laren fur Wohngebaude hat der Verord-
nungsgeber neben der Einflhrung von
sogenannten Energieeffizienzklassen
die Integration der Modernisierungs-
empfehlungen als neue Seite 4 in den
Ausweis aufgenommen. Uberdies
besteht die Pflicht zur Aufnahme einer
Registriernummer, die auf allen Aus-
weisseiten enthalten sein wird. Zukunftig
mussen die durch die ausfuhrenden
Planer erstellten Ausweise registriert
werden. Mit der Registrierung ist fur die
nachsten 7 Jahre das Deutsche Institut
fur Bautechnik (DIBt) in Berlin beauftragt,
das zugleich auch als Kontrollstelle

fur alle elektronisch durchflhrbaren
Kontrollen und Plausibilitatsprifungen
zustandig ist. Mit Inkrafttreten der Ver-
ordnung am 1. Mai 2014 wird jeder
Ausweis fur ein Bestandsgebaude
sowie fUr ein zu errichtendes Gebaude
Uber ein elektronisches Antragsverfah-
ren zu registrieren sein. Die Energieeffizi-
enzklassen werden sich in der Spanne
von A+ (Endenergie < 30 kWh/m?a)

bis H (Endenergie > 250 kWh/m? a)
bewegen. Die Zuordnung ist sowohl fur
Bedarfs- als auch flr Verbrauchsaus-
weise gleich. Eine weitere Forderung der
EPBD-Richtlinie sieht die Einflhrung
eines Kontrollsystems fur Energieaus-
weise und Inspektionsberichte fur Klima-
anlagen vor. Dabei soll ein reprasenta-
tiver Anteil aller Neubauvorhaben eines
Jahres in drei Prufstufen stichproben-
artig kontrolliert werden.
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In der ersten Prifstufe (Plausibilitatskon-
trolle) erfolgt die Kontrolle durch das DIBt
Uber eine elektronische Validitatsprifung
der Eingabedaten. Sobald eine ermit-
telte Registriernummer fur die Kontrolle
ausgelost wird, wird der Aussteller auf-
gefordert seine Berechnungsdaten zur
Verfligung zu stellen, um die eingegebe-
nen Daten auf Plausibilitét zu prafen.

Im Rahmen der zweiten Prifstufe (Kon-
trolle der Berechnungen) liegt es in der
Hoheit der einzelnen Bundeslander fest-
zulegen, welche Unterlagen fur die
Uberprtfung jeweils erforderlich sind.
Denkbar sind die konkrete Berechnung
von Energieausweisen und Inspektions-
berichten. Als letzte Prifstufe sieht der
Verordnungsgeber eine vor Ort Bege-
hung des jeweiligen Gebaudes vor.

Im Falle des Verkaufs oder der Vermie-
tung einer Wohnung bzw. eines Wohn-
gebaudes ist die Angabe von Energie-
kennwerten kunftig verpflichtend. Die
Kennwertangaben richten sich am Infor-
mationsbedlrfnis des Kaufers aus,
indem sie statt des Primarenergiebe-
darfs den Endenergiebedarf in Verbin-
dung mit dem entsprechenden Energie-
trager ausweisen. Beide zusammen sol-
len Aufschluss Uber die zu erwartenden
Heizkosten geben. In Verbindung mit
dem Endenergiekennwert der Effizienz-
klasse soll sich dem Baulaien die Gute
eines Wohnhauses leichter erschlieBen.

Hinweis:

Die Energieausweise kénnen nur mit-
hilfe von EDV-Programmen erstellt
werden, da die grafische Gestaltung
manuell nicht maglich ist. Die Ziegel-
Nachweissoftware ermdglicht den
Druck und die Abspeicherung der
EnEV-Energieausweise sowohl flr
Neu- als auch Bestandsgebaude
nach EnEV §18 und fiir einen
Energieverbrauchsausweis geman
EnEV §19.

Ein Muster der Energieausweise ist im
Anhang der Broschure abgedruckt.
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10. Nachweis fur zu errichtende WWohngebaude

I 10.1 Beispiel Einfamilien-/Doppelhaus

9,615 2,50

1,415 1,415

Dies Beispiel zeigt die Nachweisfiihrung fur eine Doppelhaus- 1,869 i L1135 2615 1135 ) | 1865

2,265

2,265

halfte gemaB nebenstehender Zeichnung mit einem Warme-
dammstandard und einer anlagentechnischen Ausstattung

des Referenzgebaudes nach Tabelle 9.1 (Seite 39). Der
Primarenergiebedarf fir Heizung und Warmwasser betragt
71,4 KWh/(m?- a) und stellt gleichzeitig die AnforderungsgroRe
dar. Das Gebaude ist einseitig angebaut (Doppelhaushalfte).
Der zulassige auf die Hullflache bezogene Transmissions-
warmeverlust H't ist 0,45 W/(m?- K).

Dieses Beispiel wird mit dem Monatsbilanzverfahren zur
Ermittlung des Heizwarmebedarfs in Verbindung mit dem
Tabellen-Verfahren zur Anlagentechnik berechnet. Aus den
Architektenunterlagen ergeben sich folgende Angaben:

JQIV‘LJ
e7 torT T

€29

5988

1

Bauteill Flache [m?] U-Wert [W/(m?- K)] :
'3 Iz
AuBenwand Dachgeschoss
Nord 30,56 0,28
Ost/West 61,52 s
Sud 28,01
Gaubenwand 224 126 | 2,615 | 126 | 224 885 ] 161°
Ost/West 3,36 0,28 1,409 1,409 ‘“05
Fenster
Sid 18,10
Nord 2,88 1,3 (g =0,60)
Ost/West 9,59
HaustUrelement
Nord 3,58 1,8
Dach, schrag 41,73 0,2
Dachgeschossdecke 62,49 0,35
Bodenplatte 96,86 0,35
Summe Hullflache 358,68

teeritert oz Tty

(1032

5988

Volumen Vg: 528,21 m?
Fensterflachenanteil:
(18,10 + 2,88 + 9,59)/(34,15 + 123,06) = 0,19

Fur die Bodenplatte ohne Randdammung ergibt sich der
Temperatur-Korrekturfaktor (nach DIN V 4108-6, Tabelle 3)
vereinfachend wie folgt:
Flache der Bodenplatte:
A=8,865-12,115-4,0-2,615=96,9m?
Umfang der Bodenplatte:
P=2-8,865+12,115+2,615=32,46m
KenngréBe B' = Ag/(0,5 - P) =96,9/(0,5 - 32,46) = 5,97m

B'<5 5<B'<10 B'=10

Warmedurchlasswiderstand der
Bodenplatte R¢ [(m?- K)/W]

<1 > 1 <1 > 1 <1 >1 Schnitt
Fa 0,45 0,6 0,4 0,5 0,25 | 0,35

29
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Die AuBenwande sind aus 36,5 cm dickem Hochlochziegel-
mauerwerk mit einer Warmeleitfahigkeit von 0,11 W/(m- K)
geplant. Der Uaw-Wert betragt 0,28 W/(m2- K). Die zweifach
verglasten Fensterwerden mit einem U,,-Wert von 1,3 W/(m?2-K)
angesetzt. Die Dachddmmung zwischen den Sparren ist

18 cm dick, unterhalb der Sparren sind 3 cm Warmedammung
in der Unterkonstruktion eingesetzt. Der Up-Wert erreicht

0,2 W/(m2- K). Die unterhalb des Estrichs gedammte Boden-
platte weist mit 10 cm Warmedammung einen Ug-Wert von
0,35 W/(m2- K) auf.

Die Luftdichtheit der Geb&audehulle wird als gepruft mit
einem ngo-Wert 1,5 h' angenommen, da eine mechanische
Abluftanlage vorhanden ist. Die Warmebricken werden pau-
schal nach den Details des Beiblatt 2 DIN 4108 geplant, so
dass ein hullflachenbezogener Warmebrickenzuschlag von
0,05 W/(m?- K) angenommen werden kann.

Die Doppelhaushalfte mit Referenzgebaudeausfiihrung erreicht
einen Transmissionswarmeverlust H't von 0,376 W/(m?- K)
und liegt damit etwa 15 % unter dem zulassigen Wert.

Die Aufstellung des Brennwertkessels sowie der Trinkwarm-
wasserspeicherung erfolgt innerhalb des beheizten Volumens,
da das Gebaude geméaB Referenzausfiihrung Uber weniger als
2 Wohneinheiten verflugt. Eine Trinkwasserzirkulation ist vor-

10. Nachweis fur zu errichtende Wohngebaude

gesehen. In Verbindung mit der mechanischen Abluftanlage
und der solaren Trinkwarmwassererzeugung ergibt sich eine
primarenergetische Anlagenaufwandszahl ep von 1,21, Dabei
ist berlicksichtigt, dass der elektrische Strom mit einem
Primérenergiefaktor f,, fr den nichterneuerbaren Energieanteil
von 2,4 angesetzt wird. Der Solarertrag der Kollektoranlage
betragt 12,79 kWh(m?- a) und geht mit einem f-Wert von 0 in
die Primarenergiebilanz ein.

Optimierung der Warmebriicken

Wird das Objekt hinsichtlich der Warmebriickendetails indi-
viduell bewertet, ergeben sich deutlich geringere Warme-
brickenverluste als mit dem pauschalen Ansatz. Die Bauteil-
anschlUsse sind nach Kapitel 6 und nach dem Warme-
brickenkatalog der Ziegelindustrie besonders ausfuhrlich
geplant. Es werden fur 16 verschiedene Anschllsse dieses
Beispiels die erforderlichen langenbezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten ermittelt und mit ihren Anschlusslangen
multipliziert. Dabei wird auf tabellierte W-Werte zurlck-
gegriffen, die fur ein Mauerwerk der Dicke 36,5 cm und eine
Warmeleitfahigkeit von 0,11 W/(m- K) gelten. Der spezifische
Warmebrlckenverlust betragt insgesamt -3,718 W/K und
liegt damit erheblich unter dem minimalen Pauschalwert

von 0,05 - 358,68 m? = 17,92 W/K. Die folgende Tabelle

gibt eine Ubersicht der langenbezogenen Warmedurchgangs-
koeffizienten und deren Anschlusslangen.

Detail-Nr. Bezeichnung Lange [m] Y, [W/(m - K)] Y, - | [W/K]
9100 AuBenwandecke HLz Mauerwerk - auBen 7,93 -0,16 -1,268
9110 AuBenwandecke HLz Mauerwerk - innen 1,00 0,07 0,070
5020 Laibung - Fenster mit Anschlag 45,72 -0,03 -1,371
6070 2 FlachstUrze mit Ubermauerung 3,16 0,06 0,189
6013 Fenstersturz Stahlbeton - auBen gedammt - Fenstertir 5,04 0,01 0,050
6020 Fenster-Flachsturz deckengleich 10,05 0,05 0,502
4110 FenstertUr - Bodenplatte innengedammit, Frostschirze 6,76 -0,19 -1,284
4300 Bristung - Fenster mittig 5,60 0,01 0,055
8105 Ortgang ohne Ringanker - AW mit Dammauflage 17,40 -0,08 -1,392
8020 Kniestock-Pfettendach, U-Schale auBengedammt 16,31 0,04 0,652
8105 Ortgang ohne Ringanker - AW mit Dammauflage 7,60 -0,08 -0,608
8020 Kniestock-Pfettendach, U-Schale auBengedammt 4,20 0,04 0,168
8200 Innenwandeinbindung - geneigtes Dach 10,80 0,06 0,648
7010 Geschossdecke mit Abomauerstein 14,75 0,04 0,590
2021 Sohlplatte innengedammt, AW mit Perimeterd@mmung 24,32 -0,14 -3,404
9002 Innenwand auf Bodenplatte, innengedammt 8,66 0,31 2,684

Summe: -3,718
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Wird der Heizwarmebedarf nach dem Monatsbilanz-Verfahren
ermittelt, ergeben sich fur die zuvor beschriebene Doppel-
haushélfte mit reduzierten Warmebrickenverlusten die in der
untenstehenden Tabelle aufgefihrten Energiebilanzanteile.

Gebaudekonzept KfW-70 Effizienzhaus

Die KfW-Férderung von Effizienzhdusern verlangt zur Gewah-
rung von Fordermitteln eine Unterschreitung des zulassigen
Priméarenergiebedarfs sowie eine prozentuale Unterschreitung
des Transmissionswarmeverlustes H't des Referenzgeb&udes.
Soll das KfW 70 Effizienzhaus-Niveau erreicht werden, ist ein
nutzflachenbezogener Primarenergiebedarf von 0,7 - 71,4 =
50,0 kWh/(m?-a) sowie ein hullflachenbezogener Transmissions-
warmeverlust H'r von 0,85 - 0,376 = 0,32 W/(m?- K) einzuhalten.

Das Ziel wird dadurch erreicht, dass die Warmebrickenverluste
individuell in der Planung ermittelt und gemaf der auf Seite 45
aufgefUhrten Liste berechnet werden. Diese MaBnahme allein
reicht aus, den Transmissionswarmeverlust H'r der Gebaude-
hille auf einen Wert von 0,316 W/(m?- K) zu verbessern.

Die Einhaltung des 70 %-Wertes des zuldssigen Priméarener-
giebedarfs kann neben der Verbesserung der Gebaudehille
z.B. Uber zusétzliche MaBnahmen der Anlagentechnik erreicht
werden. Da der zentrale Heizerzeuger im auf der Nordseite
des Gebaudes angesetzten Hausarbeitsraum aufgestellt ist,
konnen die Kiche und Bader auf sehr kurzem Weg mit
Warmwasser versorgt werden. Die kurzen vertikalen Verteil-
leitungen bendtigen daher keine Warmwasserzirkulation.

Die im Referenzgebaude vorgesehene mechanische Abluftan-
lage wirkt sich zudem primarenergetisch nicht positiv auf das
Endergebnis aus, so dass eine mechanische Zu- und Abluft-
anlage mit Warmeruckgewinnung eingeplant wird. Bei minde-
stens 80 % Warmertckgewinnungsgrad ergibt sich mit diesen
zwei anlagentechnischen MaBnahmen ein Priméarenergiebe-
darf von 46,2 kWh/(m?- a). Mit 64,7% des zulassigen Primar-
energiebedarfs ist somit das Forderkriterium fur ein KFW-70
Effizienzhaus erfUllt.

Gebaudekonzept KfW-55 Effizienzhaus

Eine weitergehende Férdermdglichkeit besteht fur Gebaude,
deren Primarenergiebedarf Qp lediglich 55 % des zuldssigen
Wertes betragt und deren Transmissionswarmeverlust H'r
unter 70 % des Wertes des Referenzgebaudes liegt. Um diese
Ziel zu erreichen, sind zusatzliche WarmedammmaBnahmen
erforderlich.

Werden die zugrunde gelegten 2-fach verglasten Fenster mit
herkdmmlichen 3-fach Verglasungen bestuckt, ergeben sich
U,,~Werte von 1,0 W/(m?- K). Der Gesamtenergiedurchlassgrad
sinkt um etwa 10 % auf 0,55. Die AusflUhrung der AuBenwand
kann weiterhin mit Hochlochziegelmauerwerk der Wanddicke
36,5 cm, aber einer Warmeleitfahigkeit von 0,09 W/(m- K)

und einem U-Wert von 0,23 W/(m?- K) umgesetzt werden.

Die Decke zum unbeheizten Dachraum wird mit zuséatzlicher
Warmedammung mit einem Up-Wert von 0,2 W/(m?- K) aus-
gefUhrt. In der Summe fuhren diese baulichen MaBnahmen zu
einem Transmissionswarmeverlust H'y von 0,26 W/(m?- K), der
eine Unterschreitung des Referenzwertes von 31 % bewirkt.

Die Auswahl der Anlagentechnik erfordert die Verwendung
hoher Anteile regenerativer Energie. Wird statt des Brennwert-
kessels und der mechanischen Zu- und Abluftanlage mit
WarmerUckgewinnung eine Sole/Wasser Warmepumpe ein-
gesetzt, sinkt der Primarenergiebedarf auf 34,5 kWh/(m?- a).
Dies entspricht einem Verhaltnis von 48,3 % bezogen auf den
zuldssigen Primarenergiebedarf.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass mit verfliigbaren
Techniken beide KfW-Effizienzhaus-Forderstufen erreicht wer-
den kénnen und es damit in der Hand des Bauherren liegt,
diese Mdglichkeiten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der
MaBnahmen zu bewerten.

Das aktuelle Forderprogramm der KIW-Bankengruppe kann
im Internet unter: www.KfW.de eingesehen werden.

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Qi 1566,6 | 1344,3 | 12446 8254 426,5 193,7 0,0 34,8 395,9 826,8 | 12550 | 1575,3 KWh
Quws -49,8 -42,7 -39,6 -26,2 -13,6 -6,2 0,0 -1,1 -12,6 -26,3 -39,9 -50,1 kWh
Qry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kWh
Qo ST -11,9 8,8 43,0 59,2 65,2 57,4 40,5 20,9 2,9 -17,4 -24.4 kWh
Qy 1096,6 941,0 871,2 577.8 298,5 135,6 0,0 24,4 2771 578,8 878,5 | 1102,7 KWh
Q 88,4 741 64,7 40,9 21,1 9,6 0,0 1,7 19,6 41,0 65,9 89,1 KWh
2Q, 2542,7 | 2180,3 | 2002,8 | 1293,0 631,1 248,3 0,0 15,9 619,8 | 13355 | 20450 | 25633 KWh
Qy 318,8 259,0 617,2 960,4 967,7 927,8 860,7 878,2 759,8 617,9 226,7 164,7 KWh
Qmwo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KWh
Quwiga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kWh
Q 628,8 567,9 628,8 608,5 628,8 608,5 628,8 628,8 608,5 628,8 608,5 628,8 KWh
2Qq 947,6 826,9 | 1246,0 | 1568,9 | 1596,5 | 1536,3 | 1489,5 | 1507,0 | 1368,3 | 1246,7 835,2 793,5 kWh
Y 0,37 0,38 0,62 1,21 2,53 6,19 0,00 94,84 2,21 0,93 0,41 0,31
Ng 1,000 1,000 0,996 0,797 0,395 0,162 0,000 0,011 0,453 0,932 1,000 1,000
Qp 1595,1 | 13534 762,1 421 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 173,0 | 1209,9 | 1769,8 KWh
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Nachweis fiir ein Wohngebaude nach EnEV Anlage 1

mittels DIN V 4108-6 in Verbindung mit DIN V 4701-10

Objekt: Doppelhaushélfte als EnEV Referenzgebaude

Beheiztes Geb&udevolumen V,: 528,21 m°

Gebaudenutzfliche Ay = 0,32 ¢ V,: 169 m?

Bauteil Bezeichnung Flache A Warmedurchgangs- Temperatur- Warme- Einheit
koeffizient U Korrekturfaktor verlust
me W/ - K)) Fy Hy
AuBenwand Nord 30,56 0,28 1,0 8,657 W/K
Ost/West 61,52 0,28 1,0 17,226 W/K
Sud 28,01 0,28 1,0 7,843 W/K
Gaubenwand Ost/West 3,36 0,28 1,0 0,941 W/K
Fenster Nord 2,88 1,3 1,0 3,744 W/K
Ost/West 9,59 1,3 1,0 12,467 W/K
Sud 18,10 1,3 1,0 23,530 W/K
Hausturelement Nord 3,58 1,8 1,0 6,444 W/K
Dach schrag an AuBenluft 41,73 0,2 1,0 8,346 W/K
Geschossdecke an gedammten Dachraum 62,49 0,35 0,5 10,936 W/K
Bodenplatte an Erdreich 96,86 0,35 0,5 16,951 W/K
A 358,68 ZA-U-F, 116,985 W/K
Waérmebriicken- Warmebrtickenzuschlag pauschal Hwe 17,934 W/K
zuschlag 0,05 W/(m?-K) - 358,68 m?
Transmissionswarmeverlust Hy 2 (A-U-Fy)+Hywp 134,919 W/K
Luftvolumen V Gebaude bis zu 3 Vollgeschosse 0,76 - V, 401,4 m?
Gebaude Uber 3 Vollgeschosse 0,8V, - m°®
Liiftungswarme- Luftdichtheit nsg >3,0 h”' 0,7-0,34-V - W/K
CEllE by Mechanische Abluftanlage Luftdichtheit ngy < 1,5 " 0,55-0,34-V | 75,062 W/K
Hiillflachenfaktor A/, 0,68 m’
Solare Warmegewinne Bauteil/Orientierung Flache A [m?] Gesamtenergie- Fr Fs Fc spezifischer Gewinn
transparenter Bauteile durchlassgrad g [-] A-9-0,9-Fg-Fs-F¢
Fenster Nord 2,88 0,6 0,7 | 09 1,0 1,089
Fenster Ost/West )51 0,6 0,7 0,9 1,0 3,625
Fenster Std 18,10 0,6 0,7 | 09 1,0 6,842
Solare Warmegewinne Absorptionsgrad a [-] Formfaktor F;
opaker Bauteile AuBenwénde 05 05
Dach, schrag 0,8 1,0
Interne Warmegewinne flachenspezifisch q; = 5 W/m? 845 w
Spezifische Warme- massive Bauweise 50 Wh/(m?K) - V, 26410 Wh/K
speicherkapazitét - -
Cuirkc - Ve leichte Bauweise 15 Wh/(m*K) - V, - Wh/K
Jahresheizwirme- absolut Q,=Qr +Qy-Qq 7851 kWh/a
bedarf Q, nutzflachenbezogen Q" 46,45 kWh/(m?-a)
Anlagenaufwands- Brennwertkessel 55/45° C, TW-Solaranlage, mech. Abluftanlage e 1,21 B
zahl e, gemanB Tabelle 9.1, Seite 39
Primérenergiebedarf Q" vorhanden Q" vorh. = €p - (Q" + 12,5) 71,4 kWh/(m?-a)
zulassig Q" . 71,4 kWh/(m?-a)
Spezifischer, auf die Hiillflache bezogener vorhanden H'1 yorh. = Hi/A 0,376 W/(m?- K)
Transmissionswarmeverlust Hy' ulassig H'r 0,45 W/(m2-K)
Endenergiebedarf Warme fossil Gas/Ol aweE 54,71 KWh/(m?-a)
Wérme regenerativ | Solarertrag dwEe,s 12,79 kWh/(m?-a)
Hilfsenergie elektrischer Strom OHEE 4,65 kWh/(m?-a)
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11. Sommerlicher Warmeschutz

I 11.1 Einleitung

Die EnEV verlangt fur Wohngebaude in
§ 3 Absatz 4 ausdrlcklich die Einhaltung
des sommerlichen Warmeschutzes
geman DIN 4108-2.

Das sommerliche Temperaturverhalten
ist von groBer Bedeutung fur die Behag-
lichkeit innerhalb moderner Niedrig-
energiehduser. Die sich maximal ein-
stellenden Raumlufttemperaturen
hangen von der Klimaregion, von der
Bauweise des Gebaudes sowie von
dessen Nutzer ab.

Die Anforderungen haben sich gegenu-
ber der Normausgabe aus dem Jahr
2008 erheblich verscharft. Grund daflr
ist die auch in Deutschland bereits ein-
getretene Klimaveranderung mit deutlich
heiBeren Sommermonaten. Der Deut-
sche Wetterdienst hat eigens zur Neu-
auflage der Norm eine neue Karte der
Sommerklimaregionen erstellt, die diese
Entwicklung dokumentiert. Unter dieser
Voraussetzung und den bereits in der
Vergangenheit festgelegten Anforde-
rungsgroBen, der Einhaltung sog. Uber-
hitzungsstunden ergibt sich, dass eine
Nachweisfuhrung fUr grundflachenbezo-
gene Fensterflachenanteile Uber etwa
40 % kaum noch mdoglich ist. Dies erfor-
dert ein Umdenken bei Architekten und
Bauherren, die Solararchitektur der letz-
ten Jahrzehnte mit kleineren Fenster-
flachenanteilen zu realisieren. Ansonsten
besteht lediglich die Mdglichkeit in Ver-
bindung mit aufwandigen Sonnen-
schutzmaBnahmen eine zuséatzliche
maschinelle Kiihlung vorzusehen, damit
nicht unzumutbare Temperaturbedin-
gungen in Gebauden entstehen kdnnen.

Diese Nachweisverscharfung fuhrt somit
bei Ignorieren der baulichen Moglichkei-
ten eines guten sommerlichen Warme-
schutzes automatisch in kostenintensive
anlagentechnische MaBnahmen, die per
se nicht geeignet sind, CO,-Emissionen
zu reduzieren. Neben dem im Folgen-
den dargestellten vereinfachten Berech-
nungsverfahren der Sonneneintrags-
kennwerte sind auch Gebaudesimulatio-
nen moglich, die im Regelfall eine etwas
gunstigere NachweisfUhrung ermogli-
chen. N&heres hierzu ist in DIN 4108-2
[R3] geregelt.

Die Beeinflussung der Raumlufttempe-
ratur ist durch die Benutzung des
Sonnenschutzes und die Belliftung Uber
Fenster und Luftungsanlagen moglich.
Nach DIN 4108-2 sollen im Nachweis-
verfahren nach [R3] sogenannte Sonnen-
eintragskennwerte fUr kritische Raum-
situationen, d.h. fUr einzelne Raume
oder auch zusammenhangende Raum-
gruppen nicht dberschritten werden.

Grenzen Raume, flr die ein Nachweis
gefUhrt werden soll, an unbeheizte
Glasvorbauten oder sind sie mit Doppel-
fassaden oder transparenter Warme-
dammung versehen, kann das im
Folgenden dargestellte vereinfachte
Nachweisverfahren nur mit Einschran-
kungen angewandt werden.

I 11.2 Verfahren

Durch Einhaltung des Sonneneintrags-
kennwertes Syorn < S,y Wird unter
Standardbedingungen gewahrleistet,
dass eine bestimmte Grenz-Raumtem-
peratur in nicht mehr als 10 % der Auf-
enthaltszeit Uberschritten wird. Diese
Grenz-Temperatur ist abhangig vom
Klimastandort und damit von der durch-
schnittlichen Monatstemperatur des
heiBesten Monats im Jahr und wird in
Deutschland nach drei Regionen geman
Bild 11.1 unterschieden.

Bei Wohn- und wohnahnlich genutzten
Gebéuden kann auf den Nachweis

des Sommerlichen Warmeschutzes ver-
zichtet werden, wenn raum- oder raum-
gruppenweise die in Tabelle 11.1

Neigung der Fenster
gegenuber der

Orientierung der Fenster*

zusammen gestellten, auf die Raum-
grundflache bezogenen Fensterflachen-
anteile nicht Uberschritten werden. Dabei
ist zu beachten, dass bei der Ermittlung
der Fensterflachenanteile z. B. Dach-
flachenfenster bertcksichtigt werden
mussen. Weiterhin kann auf einen Nach-
weis verzichtet werden, wenn Ost- SUd-
und Westfenster mit Sonnenschutzvor-
richtungen mit einem Abminderungsfak-
tor F¢ = 0,3 (z. B. Rollladen) ausgestattet
sind und der grundflachenbezogene
Fensterflachenanteil 35% nicht Uber-
schreitet.

Der Sonneneintragskennwert S eines
Raumes ermittelt sich wie folgt:

mit:

A,, = gesamte Fensterflache in m?
(ermittelt nach Rohbaumalen)

g = Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

Fc = Abminderungsfaktor fir Sonnen-
schutzvorrichtungen

Ag = Nettogrundflache des Raumes

Die Tabelle 11.2 enthalt Anhaltswerte
far Abminderungsfaktoren F¢ von

fest installierten Sonnenschutzvorrich-
tungen. Genauere Kennwerte kdnnen
mit dem in Anhang B der DIN V 4108-6
[R7] beschriebenen Verfahren ermittelt
werden.

Grundflachen-
bezogener Fenster-

Horizontalen flachenanteil g [%]*
Nordost Uber Stid bis Nordwest 10

60°-90° -
Ubrige Nord-Orientierungen 15

0°-60° Alle Orientierungen 7

* sind mehrere Fensterorientierungen vorhanden, ist der kleinere Grenzwert flr f,yg bestimmend.

** der Fensterflachenanteil f,yg ergibt sich aus dem Verhaltnis der Fensterflache zu der Grundflache
des betrachteten Raumes oder der Raumgruppe. Sind beim betrachteten Raum bzw. der Raum-
gruppe mehrere Fassaden oder z. B. Erker vorhanden, ist iy aus der Summe aller Fensterflachen

zur Grundflache zu berechnen.
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Bild 11.1: Sommerklimaregionen (Auszug DIN 4108-2: 2013-02)
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Sonnenschutzvorrichtung? F
g=<0,40 g>0,40
(Sonnenschutzglas) Dreifach- Zweifach-
zweifach Verglasung Verglasung
ohne Sonnenschutzvorrichtung 1,00 1,00 1,00
Innenliegend oder zwischen den Scheiben®
weilB oder hoch reflektierende Oberflachen mit geringer Transparenz® 0,65 0,70 0,65
helle Farben oder geringe Transparenz 0,75 0,80 0,75
dunkle Farben oder héhere Transparenz 0,90 0,90 0,85
AuBenliegend
Fensterladen, Rollladen
Fensterladen, Rollladen, % geschlossen 0,35 0,30 0,30
Fensterladen, Rollladen, geschlossen® 0,15¢ 0,10¢ 0,10¢
Jalousie und Raffstore, drehbare Lamellen
Jalousie und Raffstore, drehbare Lamellen, 45° Lamellenstellung 0,30 0,25 0,25
Jalousie und Raffstore, drehbare Lamellen, 10° Lamellenstellung® 0,20° 0,15¢° 0,15°
Markise, parallel zur Verglasung® 0,30 0,25 0,25
Vordacher, Markisen allgemein, freistehende Lamellen’ 0,55 0,50 0,50

a Die Sonnenschutzvorrichtung muss fest instal-

liert sein. Ubliche dekorative Vorhange gelten
nicht als Sonnenschutzvorrichtung.

b Fir innen- und zwischen den Scheiben
liegende Sonnenschutzvorrichtungen ist eine
genaue Ermittlung zu empfehlen.

¢ Hoch reflektierende Oberflachen mit geringer
Transparenz, Transparenz < 10%,

Reflexion =60%.

d Geringe Transparenz, Transparenz <15%.

e Fc-Werte fir geschlossenen Sonnenschutz
dienen der Information und sollten flr den
Nachweis des sommerlichen Wéarmeschutzes
nicht verwendet werden. Ein geschlossener
Sonnenschutz verdunkelt den dahinterliegen-
den Raum stark und kann zu einem erhéhten
Energiebedarf fur Kunstlicht fihren, da nur ein
sehr geringer bis kein Einfall des natrlichen
Tageslichts vorhanden ist.

—

Dabei muss sichergestellt sein, dass keine
direkte Besonnung des Fensters erfolgt. Dies ist
naherungsweise der Fall, wenn

— bei Stidorientierung der Abdeckwinkel
B=50° ist;

— bei Ost- und Westorientierung der Abdeck-
winkel B =85° ist und y=115° ist.

I 11.3 Anforderungen

Der nach Formel 37 ermittelte Sonnen-
eintragskennwert Sy, darf den
Hochstwert S, nicht Uberschreiten.
Der Hochstwert wird als Summe aus
allen zutreffenden Zuschlagswerten
nach folgender Gleichung ermittelt:

Als Zuschlage S, sind die Werte nach
Tabelle 11.3 anzusetzen:
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11. Sommerlicher Warmeschutz

11.4 Speicherfihigkeit und
Bauart

Anteiliger Sonneneintragskennwert Sy
Klimaregion A B (]
Nachliiftung Bauart
ohne leicht 0,071 0,056 0,041
mittel 0,080 0,067 0,054
schwer 0,087 0,074 0,061
erhéhte NachlUftung | leicht 0,098 0,088 0,078
St | mitn=2n" mittel 0,114 0,103 0,002
schwer 0,125 0,113 0,101
hohe Nachliftung leicht 0,128 0,117 0,105
il 22 S mittel 0160 0152 0,143
schwer 0,181 0,171 0,160
Grundflachenbezogener Fensterflachenanteil fyyg = A,y / Ag
Sy | So=a-(b - fwg) a 0,060
b 0,231
Sonnenschutzglas
S3 quitngs;ir (;n:lt Sonnenschutzglas 0,08 Awgror<0a/ Awgesa
Fensterneigung
S o : o
’ (Ogeze’\rl%g:p gesr Ii%rizontalen) -0,035 - frgig"
Orientierung
Nord-, Nordost- und Nordwest-
Ss orientigrte Fenster §oweit die Neiggng
gegenuber der Horizontalen > 60° ist +0,10  friorg™
sowie Fenster, die dauernd vom
Gebaude selbst verschattet sind
Einsatz passiver Kiihlung
Bauart leicht 0,02
Sg .
mittel 0,04
schwer 0,06

* Treig = Awpneig / Aw,gesamt Mit Awneig = die geneigte Fensterflache

* faord = Awinord / Aw,gesamt Mit Awnorg = die Nord-, Nordost- und Nordwest-orientierte senkrechte
Fensterflache sowie stéandig vom Gebaude selbst verschattete Fensterflache

Die Einteilung in Bauarten erfolgt durch
die Ermittlung der wirksamen Warme-
speicherfahigkeit des betrachteten
Raumes nach DIN V 4108-6. Dabei ist
folgende Einstufung vorzunehmen:

— leichte Bauart: Gebaude ohne Fest-
legung der Baukonstruktion, Holz-
sténderkonstruktion, leichter Dachge-
schossausbau, abgehangte Decken,

— mittlere Bauart: Wohnraume in
Gebauden aus Warmedammziegeln
und massivem Innenausbau,

— schwere Bauart: Wohnraume in Ziegel-
gebauden aus HLz mit p = 1,0 kg/dm?3
und massivem Innenausbau.

Die zuvor gemachten Aussagen stltzen
sich auf Untersuchungen zum EnEV-
PC-Nachweisprogramm und mussen
daher nicht fUr jedes Gebaude explizit
ermittelt werden.

Die neue Nachweisflihrung erlaubt die
BerUcksichtigung passiver Kuhlmal3-
nahmen wie z. B. den Einsatz von Kuhl-
decken oder Flachenheizungen, die im
Sommerfall mit kaltem Wasser z. B. aus
einem Sohlplattenkuhler oder Erdreich-
register durchstromt werden. Als passive
MaBnahmen zur Kuhlung durfen sie
aber nur angerechnet werden, solange
keine maschinelle Kalteerzeugung
erfolgt.
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12. Bewertung von Bestandswohngebauden

I 12.1 Einleitung

Nach EnEV §9 diirfen bei Anderungen
bestehender Gebaude deren gesamter
Primarenergiebedarf sowie der spezi-
fische auf die Hullflache bezogene
Transmissionswarmeverlust insgesamt
nicht mehr als das 1,4-fache des Wertes
von zu errichtenden Gebauden aufwei-
sen. Alternativ kénnen die geanderten
Gebaudeteile in Abhangigkeit der Fest-
legungen der Warmedurchgangskoeffi-
zienten nach Anlage 3 EnEV dimensio-
niert werden. Zur Erstellung eines be-
darfsorientierten Energieausweises
macht die Bewertung nach Bauteilkenn-
werten keinen Sinn, so dass eine Ener-
giebilanz des Gesamtgebaudes zu
bevorzugen ist.

Um Bestandswohngebaude zur Erstel-
lung eines Energiebedarfsausweises
rechnerisch bewerten zu kénnen, sind in
Anlage 3 EnEV sowie in Veroffentlichun-
gen des Bundesministeriums fur Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung Regeln
der Technik niedergeschrieben worden,
die eine sachgerechte Bilanzierung der
Energieflisse erlauben.

Die Randbedingungen zur Energiebilanz
nach DIN V 4108-6 weichen in einigen
Bereichen von denen zu errichtender
Gebéaude ab. So sind z. B. bei Vorhan-
densein von Innenddmmungen an
AuBenwanden die zusatzlichen Warme-
brickeneffekte deutlich groBer als

bei Neubauten. Wenn mehr als 50 %
der AuBenwandflache mit einer Innen-
dammung versehen wird, ist der pau-
schale Warmebrtickenzuschlag A Uyg
auf 0,15 W/(m?- K) zu erhéhen (vgl. For-
mel 11).

12.2 Randbedingungen zur
Energiebilanz

Die Luftwechselrate bertcksichtigt den
aus baulichen Gegebenheiten resultie-
renden Infiltrationsluftwechsel. Weist ein
Bestandsgebaude offensichtliche Undicht-
heiten an Fensterfugen oder im Dachbe-
reich auf, ist die Luftwechselzahl n mit
1,0h " anzusetzen (vgl. Formel 2 und 16).

Bei Altbauten mit Ublicherweise kleine-
ren Fenstern als im Neubau, ist in der
Regel von einem héheren Rahmenanteil
auszugehen. Der Abminderungsfaktor
Frist in diesem Fall auf 0,6 festgelegt
(vgl. Formel 5 und 20). Alle weiteren
Randbedingungen sind exakt gleich mit
denen des Monatsbilanzverfahren flir zu
errichtende Gebaude.

12.3.1 Regeln der Technik

12.3 Regeln zur Datenaufnahme
und Datenverwendung

Die Bewertung von Bestandswohnge-
bauden erfordert die Kenntnis der war-
meschutztechnischen Kennwerte der
Bauteile und der Kennwerte der Anla-
gentechnik. Da diese Eigenschaftswerte
haufig schwierig zu beschaffen sind,
hat das Bundesministerium fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung 6ffentliche
Bekanntmachungen geman §9 Abs. 2
Satz 3 EnEV veranlasst. Inhalt dieser in
der ,Datenrichtlinie” [R27] genannten
Informationen sind Vereinfachungen fur
die Aufnahme geometrischer Abmes-
sungen, die Ermittlung energetischer
Kennwerte sowie Erfahrungswerte fur
Bauteile und Anlagenkomponenten von
Bestandsgebauden.

Da diesen Bekanntmachungen der Stel-
lenwert anerkannter Regeln der Technik
zukommt, kdnnen sie im Rahmen der
Energieausweiserstellung herangezogen
werden. Zur Erstellung eines Energie-
ausweises auf Basis des rechnerischen
Energiebedarfs sind die im Folgenden
aufgeflhrten Regeln zu beachten.

12.3.2 Vereinfachungen beim
geometrischen Aufmaf

Die geometrischen Abmessungen eines
Bestandswohngebaudes kénnen zum
Teil mit vereinfachenden Annahmen
festgelegt werden. So darf die Ermitt-
lung der Fensterflachen inkl. AuBentiren
pauschal mit 20 % der Wohnflache
erfolgen. Diese Fensterflachen sind
dann vollstdndig ost-/westorientiert im
Rechengang anzunehmen. Ist die
Wohnflache eines Gebaudes nicht
bekannt, kann sie aus der nach EnEV
ermittelten Gebaudenutzflache errech-
net werden: bei Ein- und Zweifamilien-

h&usern mit beheiztem Keller betragt
Awonni. = An/1,35, bei allen Ubrigen
Wohngebéuden ist AWohnﬂ. = AN/1 ,2.

Rollladenkasten kénnen pauschal mit
10 % der Fensterflache angesetzt wer-
den. Vor- und Ruckspringe der Fas-
sade bis zu 0,5 m dUrfen Ubermessen
werden und pauschal mit einem
Zuschlag auf Hy von 5 % angesetzt wer-
den. Die gleiche Vorgehensweise ist bei
vorhandenen Dachgauben moglich,
deren Ansichtslange lgaupe @uf 0,5 m
genau bestimmt werden darf und die
mit einem Zuschlag auf Hy von 10 W/K
pro Gaubenseitenwand bertcksichtigt
wird. Die aus Gauben bedingte Volu-
menerhdhung AV, betragt 9 m? - lgaupe-

Innenliegende Kellerabgange durfen
ebenfalls Ubermessen werden. In der
Berechnung erfolgt ein Zuschlag auf Hy
von 50 W/K pro Kellerabgang. Die dar-
aus bedingte Volumenerhdhung AV,
betragt 35 m? je Kellerabgang. Heiz-
korpernischen kdnnen mit 50 % der
Fensterflache abgeschatzt werden.

Hinweis:

Die Anwendung pauschaler Ansatze
kann vor allem bei der gebotenen
Angabe von Sanierungsempfehlungen
zu Fehleinschatzungen der Effizienz
zusatzlicher MaBnahmen flhren.
Daher wird von der Verwendung
dieser Ansétze abgeraten.

Vor allem ist unklar, wie bei Fassaden-
vor- oder Ruckspringen der pau-
schale Zuschlag auf Hy anzuwenden
ist. Erfolgt dieser auf den Basiswert
ohne die eventuell nachfolgenden
Zuschlage fur Gauben und Kellerab-
gange oder wird er erst abschlieBend
auf die Summe aller vorherigen
Zuschlage beaufschlagt?

Das Ziegel-EnEV-Programm setzt
den prozentualen Zuschlag auf die
Transmissionswarmeverluste inkl.
der zuvor addierten Teilzuschlage.
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12. Bewertung von Bestandswohngebauden

12.3.3 Energetische Qualitit von
Bauteilen und Anlagentechnik

Dachgeschoss @

Die Datenrichtlinie des BMVBS [R27]
enthalt zur Beschreibung der energeti-
schen Qualitat der warmetauschenden
Huliflache ein umfangreiches Tabellen-
werk mit nach Baualtersklassen einge-
stuften Warmedurchgangskoeffizienten
fUr Dacher, Dachgeschossdecken,
AuBenwanden, Kellerdecken und Fenster.
Die Kennwerte der opaken Bauteile sind
zudem fur die Basisausfluhrung zuzlg-
lich nachtraglicher Dammschichten
aufgefuhrt, so dass eine Abschatzung
der Dammeigenschaften ohne exakte
Kenntnis der Bauteilaufbauten méglich
ist.
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1,51
6,235

| 92° |

Hinweis:

In Kapitel 14 sind in der Tabelle 14.3
die Warmeleitfahigkeiten von Mauer-
ziegeln in ihrer historischen Entwick-
lung aufgelistet, so dass die Warme-
durchgangskoeffizienten derartiger
AuBenwande sicher bestimmt
werden konnen.
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12. Bewertung von Bestandswohngebauden

Die energetische Bewertung der Kom-
ponenten der Anlagentechnik erfolgt
analog dem Tabellen-Verfahren der DIN
V 4701-10. Die Datenrichtlinie enthalt
umfangreiche Tabelleneintrage mit nutz-
flachenbezogenen pauschalen Kenn-
werten der einzelnen Prozessbereiche,
so dass in Verbindung mit DINV 4701-10
und DIN 4701-12 die Gesamtaufwands-
zahlen bestehender Heiz-, Warmwasser-
und Ldftungsanlagen bestimmt werden
koénnen. Auf Grund des groBen Umfangs
dieser Tabellen wird auf eine Darstellung
in dieser Broschure verzichtet.

Am folgendem Beispiel eines Reihenend-
hauses soll die grundséatzliche Vorgehens-
weise zu Erstellung eines Energieaus-
weises auf Basis des rechnerischen
Energiebedarfs aufgezeigt werden. Das
Gebaude weist die in der folgenden
Tabelle 12.1 aufgelisteten Warmedurch-
gangskoeffizienten und Bauteilflachen
auf. Der Keller des Gebaudes wird als
unbeheizt angenommen, so dass das
beheizte Volumen 334,01 m® und die
beheizte Nutzflache 106,88 m? betragt.
Der Warmeschutz des Gebaudes ent-
spricht bei einem mittleren U-Wert der
Gebaudehdille von 0,69 W/(m? - K) den
Anforderungen der Warmeschutzverord-
nung von 1977. Die WarmebrUcken
werden mit einem pauschalen Zuschlag
von AUy = 0,1 W/(m? - K) berlcksich-
tigt. Die Luftwechselzahl betragt 0,7 h',
Undichtheiten sind somit nicht vorhanden.

12.4 Beispiel Bestandswohn-
gebdude und Sanierungs-
empfehlungen

Der mittels Monatsbilanzverfahren
errechnete Jahresheizwarmebedarf
ergibt sich zu 130,12 kWh/(m? - a). Die
Heizanlage ist im unbeheizten Keller
aufgestellt. Es handelt sich um einen
Gas-Niedertemperaturkessel der Bau-
altersklasse 1987-1994 mit einer
Systemtemperatur 70/55°C und einer
entsprechend gebaudezentralen Vertei-
lung. Die Warmeabgabe erfolgt Uber
Radiatoren an den AuBBenwanden. Die
Trinkwassererwarmung wird von der
selben Anlage bereit gestellt. Eine Zirku-
lation ist vorhanden.

Bauteil Flache [m?] U-Wert [W/(m?- K)]
AuBenwand Nord 28,48
Sid 23,84 0,51
West 51,12
Fenster Nord 5,61
Sid 10,25 3,0
West 3,81
HaustUr (opak) 2,16 3,0
Dachgeschossdecke an
unbeheiztem Dachraum 60,73 0,41
Kellerdecke 60,73 0,84
Summe Hllflache 225,34

Gebaudevolumen Vg

6,236 m- 9,74 m - 550 m = 334,01 m®

Aus den Tabellen der Datenrichtlinie sind
die Anlagenkennwerte in Verbindung mit
DIN V 4701-10 ermittelt worden und
flhren zu einem e,-Wert von 2,10. Der
Endenergiebedarf flr Heizenergie und
Hilfsstrom betragt 267,2 kWh/(m? - a)
und wird nach Energietragern getrennt
im Energieausweis angegeben.

Die nach §20 zu formulierenden Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Energie-
effizienz werden fur den Fall der Fenster-
erneuerung, der zusatzliche Dammung
der Dachgeschossdecke sowie einer
Kombination beider MaBnahmen in Ver-
bindung mit einer Heizungserneuerung
berechnet und im entsprechenden
Formblatt auf Seite 80 dieser Broschire
dargestellt. Die EinzelmaBnahmen sind
in der folgenden Tabelle 12.2 gelistet.
Die Investitionskosten sind dabei grob
geschéatzt worden.

Die MaBnahmen 1 bis 3 bewirken eine
Energieeinsparung von etwa 13.000
kWh pro Jahr. Die geschatzten Investi-
tionskosten von knapp 27.000 € kdn-
nen sich unter Zugrundelegung einer

statischen Amortisation bei einem Ener-
giepreis von etwa 0,12 €/kWh in ca. 30
Jahren amortisieren. Eine dynamische

Betrachtung unter Berlcksichtigung von

Zinsentwicklung und absehbarer Ener-
giepreissteigerung kann unter Umstan-
den zu einer gunstigeren Amortisations-
berechnung fuhren.

Nr. MaBnahme Jahresend- Investitions-  Einsparung
energiebedarf ~ kosten
kWh/(m?-a)]  [€] [%]
0 Istzustand 28.560 - 0
Fenstererneuerung — 20 m? 25.780 11.000 9,5
2 Dachgeschossdecke
démmen — 60 m? 27.720 3.000 3,0
3 wieNr1+2+ 14.800
Brennwertkessel 55/45° C 15.490 13.000 45,8

Thermostatventile + Rohrdammung
+ indirekt beheizter Speicher
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12.5 Anforderungen an
Einzelbauteile

Werden AuBenbauteile nach EnEV §9
saniert oder Gebaudeerweiterungen
vorgenommen, fur die kein Warmeer-
zeuger eingebaut wird, sind die betroffe-
nen AuBenbauteile nach den folgenden
Abschnitten 1 bis 7 auszufihren (Aus-
zug EnEV Anlage 3).

Hinweis:

Das Ziegel-EnEV-Programm umfasst
die Moglichkeit des Einzelbauteil-
Nachweises fur Bestandsgebaude
gemal der EnEV 2014.

12. Bewertung von Bestandswohngebauden

1 AuBenwande

Soweit bei beheizten oder gekihlten
Raumen AuBenwande ersetzt oder
erstmals eingebaut werden, sind die
Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 1
einzuhalten. Dies ist auch auf AuBBen-
wande anzuwenden, die in der Weise
erneuert werden, dass bei einer beste-
henden Wand

a) auf der AuBenseite Bekleidungen in
Form von Platten oder plattenartigen
Bauteilen oder Verschalungen sowie
Mauerwerksvorsatzschalen ange-
bracht werden oder

b) der AuBenputz erneuert wird.

Satz 2 ist nicht auf AuBenwande anzu-
wenden, die unter Einhaltung energie-
sparrechtlicher Vorschriften nach dem
31. Dezember 1983 errichtet oder
erneuert worden sind. Werden Mal3-
nahmen nach Satz 1 oder 2 ausge-
fGhrt und ist die Dammschichtdicke im
Rahmen dieser MaBnahmen aus tech-
nischen Griinden begrenzt, so gelten
die Anforderungen als erfullt, wenn die
nach anerkannten Regeln der Technik
héchstmdagliche Dammschichtdicke
(bei einem Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/(m - K))
eingebaut wird. Werden MaBnahmen
nach Satz 1 oder 2 ausgefuhrt und
wird hierbei Satz 4 angewendet, ist
ein Bemessungswert der Warmeleit-
fahigkeit von A = 0,045 W/(m-K) ein-
zuhalten, sowie Damm-Materialien in
Hohlraume eingeblasen oder Damm-
Materialien aus nachwachsenden Roh-
stoffen verwendet werden.

2 Fenster, Fenstertlren, Dachflachen-
fenster und Glasdéacher

Soweit bei beheizten oder gekuhlten
Raumen gegen AuBenluft abgren-
zende Fenster, Fenstertlren, Dach-
flachenfenster und Glasdéacher in der
Weise erneuert werden, dass

a) das gesamte Bauteil ersetzt oder
erstmalig eingebaut wird,

b) zusatzliche Vor- oder Innenfenster
eingebaut werden oder

c) die Verglasung oder verglaste
Fltigelrahmen ersetzt werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1
Zeile 2 einzuhalten. Werden MaBnah-
men gemal Buchstabe a an Fenster-
tdren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder
Hebemechanismus durchgefuhrt, sind
die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile
2f einzuhalten. Bei MaBnahmen geman
Buchstabe c gilt Satz 1 nicht, wenn
der vorhandene Rahmen zur Aufnahme
der vorgeschriebenen Verglasung
ungeeignet ist. Werden MaBnahmen
nach Buchstabe ¢ ausgeftihrt und ist
die Glasdicke im Rahmen dieser Maf3-
nahmen aus technischen Griinden
begrenzt, so gelten die Anforderungen
als erfullt, wenn eine Verglasung mit
einem Warmedurchgangskoeffizienten
von hochstens 1,3 W/(m2-K) einge-
baut wird. Werden MaBnahmen nach
Buchstabe ¢ an Kasten- oder Ver-
bundfenstern durchgeflhrt, so gelten
die Anforderungen als erfullt, wenn
eine Glastafel mit einer infrarot-reflek-
tierenden Beschichtung mit einer
Emissivitat e, < 0,2 eingebaut wird.
Werden bei MaBnahmen nach Satz 1

1. Schallschutzverglasungen mit einem
bewerteten SchallddmmmaB der
Verglasung von R, g > 40 dB nach
DIN EN ISO 717-1: 1997-01 oder
einer vergleichbaren Anforderung
oder

2. Isolierglas-Sonderaufbauten zur
Durchschusshemmung, Durch-
bruchhemmung oder Spreng-
wirkungshemmung nach anerkann-
ten Regeln der Technik oder

3. Isolierglas-Sonderaufbauten als
Brandschutzglas mit einer Einzelele-
mentdicke von mindestens 18 mm
nach DIN 4102-13: 1990-05 oder
einer vergleichbaren Anforderung

verwendet, sind abweichend von Satz
1 die Anforderungen nach Tabelle 1
Zeile 3 einzuhalten.

3 AuBentlren

Bei der Erneuerung von AuBenttren
durfen nur AuBentiren eingebaut
werden, deren Turflache einen
Warmedurchgangskoeffizienten von
1,8 W/(m2-K) nicht Uberschreitet.
Satz 1 ist auf rahmenlose Turanlagen
aus Glas, Karusselltiiren und kraft-
betatigte Turen nicht anzuwenden.
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12. Bewertung von Bestandswohngebauden

4 Dachflachen sowie Decken und
Wande gegen unbeheizte
Dachraume

Soweit bei beheizten oder gekuhlten
Raumen Dachflachen einschlieBlich
Dachgauben, die gegen die AuBenluft
abgrenzen, sowie Decken und Wande,
die gegen unbeheizte Dachraume
abgrenzen, ersetzt oder erstmals ein-
gebaut werden, sind fur die betroffe-
nen Bauteile die Anforderungen nach
Tabelle 1 Zeile 4a einzuhalten. Soweit
derartige Bauteile in der Weise erneu-
ert werden, dass

a) eine Dachdeckung einschlieBlich
darunter liegender Lattungen und
Verschalungen ersetzt oder neu
aufgebaut werden,

b) ein Abdichtung, die flachig (zum Bei-
spiel mit geschlossenen Nahten und
StoBen) das Gebaude wasserdicht
abdichtet, durch eine neue Schicht
gleicher Funktion ersetzt wird (bei
Kaltdachkonstruktionen einschlief3-
lich darunter liegender Lattungen),

c) bei Wanden zum unbeheizten
Dachraum (einschlieBlich Abseiten-
wanden) auf der kalten Seite Beklei-
dungen oder Verschalungen aufge-
bracht oder erneuert werden oder
Dammeschichten eingebaut werden
oder

d) bei Decken zum unbeheizten Dach-
raum (oberste Geschossdecken) auf
der kalten Seite Bekleidungen oder
Verschalungen aufgebracht oder
erneuert werden oder Dammschich-
ten eingebaut werden,

sind fUr die betroffenen Bauteile bei
MaBnahmen nach den Buchstaben a,
¢ und d die Anforderungen nach
Tabelle 1 Zeile 4a sowie bei MaBnah-
men nach Buchstabe b die Anforde-
rungen nach Tabelle 1 Zeile 4b einzu-
halten. Satz 2 ist nicht auf Bauteile
anzuwenden, die unter Einhaltung
energiesparrechtlicher Vorschriften
nach dem 31. Dezember 1983 errich-
tet oder erneuert worden sind.

Wird bei MaBnahmen nach Satz 2
Buchstabe a der Warmeschutz als
Zwischensparrenddmmung ausgeflhrt
und ist die Dammschichtdicke wegen
einer innenseitigen Bekleidung oder
der Sparrenhohe begrenzt, so gilt die
Anforderung als erflllt, wenn die nach

anerkannten Regeln der Technik
hochstmagliche Dammschichtdicke

(bei einem Bemessungswert der Warme-
leitfahigkeit A = 0,035 W/(m - K)) einge-
baut wird. Werden bei MaBnahmen
nach Satz 2 Buchstabe b Gefalledacher
durch die keilférmige Anordnung einer
Dammschicht aufgebaut, so ist der
Warmedurchgangskoeffizient nach

DIN EN ISO 6946: 2008-04 Anhang C
zu ermitteln; der Bemessungswert des
Warmedurchgangswiderstandes am
tiefsten Punkt der neuen Dammschicht
muss den Mindestwarmeschutz nach

§ 7 Absatz 1 gewahrleisten. Werden
MaBnahmen nach Satz 2 ausgefuhrt
und ist die Dammschichtdicke im Rah-
men dieser MaBnahmen aus techni-
schen Griinden begrenzt, so gelten die
Anforderungen als erflllt, wenn die nach
anerkannten Regeln der Technik hochst-
mogliche Dammschichtdicke (bei einem
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
A = 0,035 W/(m-K)) eingebaut wird;
werden MaBnahmen nach Satz 2
ausgeflhrt und wird hierbei der erste
Halbsatz angewendet, ist ein Bemes-
sungswert der Warmeleitfahigkeit

A = 0,045 W/(m-K) einzuhalten, soweit
Damm-Materialien in Hohlraume einge-
blasen oder Damm-Materialien aus
nachwachsenden Rohstoffen verwendet
werden. Die Satze 1 bis 6 sind nur auf
opake Bauteile anzuwenden.

5 Wande gegen Erdreich oder unbe-
heizte Raume (mit Ausnahme von
Dachraumen) sowie Decken nach
unten gegen Erdreich, AuBenluft
oder unbeheizte Raume

Soweit bei beheizten Raumen Wande,
die an Erdreich oder an unbeheizte
Raume (mit Ausnahme von Dachraumen)
grenzen, oder Decken, die beheizte
Raume nach unten zum Erdreich, zur
AuBenluft oder zu unbeheizten Raumen
abgrenzen, ersetzt oder erstmals einge-
baut werden, sind die Anforderungen
der Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten. Dies ist
auch anzuwenden, soweit derartige
Bauteile in der Weise erneuert werden,
dass

a) auBenseitige Bekleidungen oder Ver-
schalungen, Feuchtigkeitssperren
oder Drainagen angebracht oder
erneuert werden,

b) FuBbodenaufbauten auf der beheiz-
ten Seite aufgebaut oder erneuert
werden oder

c) Deckenbekleidungen auf der Kalt-
seite angebracht werden.

Satz 2 ist nicht auf Bauteile anzuwen-
den, die unter Einhaltung energiespar-
rechtlicher Vorschriften nach dem

31. Dezember 1983 errichtet oder
erneuert worden sind. Werden MaB3-
nahmen nach Satz 1 oder 2 ausge-
fUhrt und ist die Dammschichtdicke im
Rahmen dieser MaBnahmen aus tech-
nischen Grinden begrenzt, so gelten
die Anforderungen als erfullt, wenn die
nach anerkannten Regeln der Technik
héchstmdagliche Dammschichtdicke
(bei einem Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/(m - K))
eingebaut wird. Werden MaBnahmen
nach Satz 1 oder 2 ausgeftihrt und
wird hierbei Satz 4 angewendet, ist ein
Bemessungswert der Warmeleitfahig-
keit von A = 0,045 W/(m -K) einzuhal-
ten, soweit Damm-Materialien in Hohl-
raume eingeblasen oder Damm-Mate-
rialien aus nachwachsenden Rohstof-
fen verwendet werden.

6 Vorhangfassaden

Soweit bei beheizten oder gekuhlten
Raumen Vorhangfassaden in Pfosten-
Riegel-Konstruktion, deren Bauart
DIN EN 13947: 2007-07 entspricht, in
der Weise erneuert werden, dass das
gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig
eingebaut wird, sind die Anforderun-
gen nach Tabelle 1 Zeile 2d einzuhal-
ten. Werden bei MaBnahmen nach
Satz 1 Sonderverglasungen entspre-
chend Nummer 2 Satz 5 verwendet,
sind abweichend von Satz 1 die Anfor-
derungen nach Tabelle 1 Zeile 3c ein-
zuhalten.
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7 Anforderungen

Tabelle 1
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen

12. Bewertung von Bestandswohngebauden

Falt-, Schiebe- oder Hebe-

Nummer 2 Buchstabe a

1,6 W/(m? - K)?

Zeile | Bautell MaBnahme nach Wohngebaude und Zonen Zonen von Nicht-
von Nichtwohngebauden wohngebauden mit
mit Innentemperaturen Innentemperaturen
>19°C von 12 bis < 19° C
Hochstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten U,."

1 | AuBenwande Nummer 1 Satz 1 und 2 0,24 W/(m? - K) 0,35 W/(m? - K)
2a | Fenster, Fenstertliren Nummer 2 Buchstabe a und b 1,3 W/(m? - K)? 1,9 W/(m? - K)?
2b | Dachflachenfenster Nummer 2 Buchstabe a und b 1,4 W/(m? - K)? 1,9 W/(m? - K)?
2¢ | Verglasungen Nummer 2 Buchstabe ¢ 1,1 W/(m? - K)® keine Anforderung
2d | Vorhangfassaden Nummer 6 Satz 1 1,5 W/(m? - K)® 1,9 W/(m? - K)®
2e | Glasdacher Nummer 2 Buchstabe a und ¢ 2,0 W/(m? - K)® 2,7 W/(m? - K)®
2f | Fensterttiren mit Klapp-,

1,9 W/(m? - K)?

Sonderverglasungen

Nummer 6 Satz 2

2,3 W/(me - K)*

mechanismus
3a | Fenster, Fenstertlren,
Dachflachenfenster mit Nummer 2 Buchstabe a und b 2,0 W/(m? - K)? 2,8 W/(m? - K)?
Sonderverglasungen
3b | Sonderverglasungen Nummer 2 Buchstabe ¢ 1,6 W/(m? - K)® keine Anforderung
3c | Vorhangfassaden mit

3,0 W/(m? - K)*

4a

Dachflachen einschlieBlich
Dachgauben, Wande gegen

Nummer 4 Satz 1 und 2

Decken nach unten gegen Erd-
reich oder unbeheizte Rdume

Buchstabe a und ¢

urjbehe!zteln Dachrgum ) Buchstabe a, ¢ und d 0,24 W/(m? - K) 0,35 W/(m? - K)
(einschlieBlich Abseitenwanden),
oberste Geschossdecken
4b | Dachflachen mit Abdichtung Nummer 4 Satz 2 - -
Buchstabe b 0,20 W/(m? - K) 0,35 W/(m? - K)
5a | Wande gegen Erdreich oder
unbeheizte Raume (mit Aus-
nahme von Dachrdumen) sowie NI @ b7 1/ Uil 2 0,30 W/(m? - K) keine Anforderung

AuBenluft

Buchstabe a und ¢

0,24 W/(? - K)

5b | FuBbodenaufbauten Nummer 5 Satz 2 0,50 W/ - K) keine Anforderung
Buchstabe b
5¢ | Decken nach unten an Nummer 5 Satz 1 und 2

0,35 W/(m? - K)

1) Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils
unter Berticksichtigung der neuen und der

vorhandenen Bauteilschichten; flir die Berech-
nung der Bauteile nach den Zeilen 5a und b ist

DIN 4108-06: 2003-06 Anhang E und fur die
Berechnung sonstiger opaker Bauteile ist
DIN EN ISO 6946: 2008-04 zu verwenden.

2) Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffi-
zienten des Fensters; der Bemessungswert des
Warmedurchgangskoeffizienten des Fensters ist

technischen Produkt-Spezifikationen zu ent-
nehmen oder gemaB den nach den Landes-
bauordnungen bekannt gemachten energeti-
schen Kennwerten fur Bauprodukte zu bestim-
men. Hierunter fallen insbesondere energeti-
sche Kennwerte aus Européischen Technischen

zu ermitteln.

Bewertungen sowie energetische Kennwerte
der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1
und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassungen.

3) Bemessungswert des Warmedurchgangs-
koeffizienten der Verglasung; FuBnote 2 ist
entsprechend anzuwenden.

4) Warmedurchgangskoeffizient der Vorhang-
fassade; er ist nach DIN EN 13947: 2007-07




12. Bewertung von Bestandswohngebauden

12.6 Anforderungen an
bestehende Gebaude

Die vorangegangenen Abschnitte dieses
Kapitels verdeutlichen, dass der Verord-
nungsgeber von einer Verscharfung der
Anforderungswerte im Bereich der
Bestandsgebaude gegenuber der EnEV
2009 Abstand genommen hat. So bleibt
das Bauteilverfahren gemaBi Anlage 3

(s. Abschnitt 12.5) der EnEV im Wesent-
lichen unverandert.

Gleichwohl sind zukinftig ergdnzende
Anforderungen an die einzelnen Bauteile
gestellt worden. Grundséatzlich sind
hinsichtlich des Einbaus von Damm-
schichten bei AuBenwanden, die aus
technischen Griinden begrenzt sind,
verbesserte Warmeleitfahigkeiten

A =0,035W/(m - K) anstelle des bishe-
rigen Grenzwertes von 0,040 W/(m - K)
gefordert. Bei Verwendung von in Hohl-
raume eingeblasene oder aus nach-
wachsenden Rohstoffen bestehenden
Dammestoffen gilt jedoch eine Warme-
leitfahigkeit von 0,045 W/(m - K) als
zulassig.

Im Bereich der nicht opaken Bauteile
gelten die Anforderungen an die Fenster
als nach wie vor erfullt, wenn eine Ver-
glasung mit einem Warmedurchgangs-
koeffizienten von héchstens 1,3 W/(m?- K)
eingebaut wird. Bei der Erneuerung von
AuBenturen durfen deren Turflachen
einen Warmedurchgangskoeffizienten
von 1,8 W/(m? - K) mit Inkrafttreten der
EnEV 2014 nicht Uberschreiten. Hinge-
wiesen sei zudem noch auf die Wande
an unbeheizten Dachraum, die nunmehr
gemal Anlage 3, Punkt 4 einen Warme-
durchgangskoeffizient von 0,24 W/(m? - K)
statt bisher 0,30 W/(m? - K) zu erbringen
haben.

Nachriistpflichten

Die Nachrustungen bei Anlagen und
Gebauden werden wie bisher in § 10
formuliert. Folgende Neuregelungen

sind eingearbeitet worden:

Die bisherigen Regelungen zur AuBerbe-
triebnahme alter Heizkessel, welche flr
Erzeuger gelten, die vor dem 1. Oktober
1978 aufgestellt worden sind, wurden
erweitert. In Zukunft diirfen Heizkessel,
die vor dem 1. Januar 1985 eingebaut
oder aufgestellt worden sind, ab 2015

nicht mehr betrieben werden. Zudem
durfen flissig oder gasférmig betriebene
Heizkessel, die nach dem 1. Januar
1985 eingebaut oder aufgestellt worden
sind, nach Ablauf von 30 Jahren eben-
falls nicht mehr betrieben werden.

Des Weiteren besteht fur Eigenttimer
von Wohn- sowie Nichtwohngebauden
die Pflicht, dass im Falle einer jahrlichen
Nutzung der Gebaude von mindestens
4 Monaten, bei gleichzeitiger Beheizung
und Innentemperaturen von mindestens
19° C, zugangliche Decken beheizter
Raume zum unbeheizten Dachraum
(oberste Geschossdecken) ein bestim-
mtes Dd&mmniveau erreichen mussen.
Decken, die nach dem 31. Dezember
2015 nicht den Anforderungen an den
Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2:
2013-02 erflillen, sind derart auszu-
fUhren, dass der Warmedurchgangsko-
effizient der obersten Geschossdecke
0,24 W/(m? - K) nicht Uberschreitet. Die
Pflicht gilt ebenfalls als erfullt, wenn
anstelle der obersten Geschossdecke
das dartber liegende Dach entspre-
chend gedammt ist oder den Anforde-
rungen an den Mindestwarmeschutz
nach DIN 4108-2: 2013-02 genugt.

Gebaudeerweiterungen

Die bisher im § 9, Absétze 4 und 5
gefassten Regelungen fur An- und
Erweiterungsbauten werden zukinftig
nicht mehr nach der GroBe der hinzu-
kommenden Flache differenziert, son-
dern nach dem Kriterium, ob im Zuge
der Sanierung/UmbaumaBnahme ein
neuer Warmeerzeuger flr die Gesamt-
beheizung des Gebaudes eingebaut
wird. In Konsequenz bedeutet dies,
dass im Falle einer Gebaudeerweiterung
ohne den Einbau eines neuen Warme-
erzeugers die Anforderungen bei Ande-
rung von AuBenbauteilen und bei Errich-
tung kleiner Gebaude gemali Anlage 3
einzuhalten sind.

Sollte die Gebaudeerweiterung in Ver-
bindung mit dem Einbau eines neuen
Warmeerzeugers zur Beheizung des
Gesamtgebaudes durchgefuhrt werden,
so sind die Anforderungen des Bilanz-
verfahren gemas § 3 fur den Wohnge-
baudebereich bzw. § 4 fir den Nicht-
wohngebaudebereich maBgebend.
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13. Checkliste zum Niedrigstenergiehaus

Stadtebau:

@ Sldorientierung der Fassaden mit
Hauptfensterflachen.

@ Ausreichende Gebaudeabstande zur
Solarnutzung bei tiefstehender
Sonne.

@ Hoéchstmdagliche Verdichtung durch
Reihenh&user oder Blockbebauung.

@ Solarorientierte Dachneigungen und
Firstlinien.

@ Begrinung zur sommerlichen
Verschattung und zur Beeinflussung
des Mikroklimas.

Architektur:

@& Kompakte Baukorper mit méglichst
breiter Stdfront bei reduzierter
Gebaudetiefe.

@ Keine Vor- und Ruckspriinge von
mehr als 0,5m aus der Baulinie.

@ Anordnung von Pufferrdumen oder
Gebaudeteilen untergeordneter
Nutzung im Norden.

® Verzicht auf Erker und Gauben bei
vereinfachten Dachformen.

@ Sinnvoll aufeinander abgestimmtes
Dammkonzept.

@ Darstellung aller wichtigen Baudetails
im Rahmen der AusfUhrungsplanung.

@ Erstellung spezifizierter Aus-
schreibungsunterlagen mit exakten
Produktangaben.

Passive Solarenergienutzung:

@ Fensterflachenanteile stidorien-
tierter Fassaden = 50 %, Ubrige
Anteile nicht Uber die zur Belichtung
notwendigen hinaus.

@ Optimierte Flachenorientierung und
-neigung zur passiven und aktiven
Solarenergienutzung.

@ Gebéudezonierung und -schnitt
nach Nutzungszonen mit unter-
schiedlichen Raumtemperaturen.

@ Anordnung speicherfahiger Innen-
bauteile im Strahlengang der Sonne.

@ Verzicht auf raumseitige Damm-
schichten.

Liftungskonzept:

@ Luftdichtheit der Gebaudehlille
anstreben.

@ Bei Fensterlliftung Méglichkeit der
Querltftung schaffen.

@ Nicht jedes Fenster muss 6ffenbar
sein.

@ Innenliegende Raume oder solche
mit hohem notwendigen Luftwechsel
mit mechanischer Abluft versehen.

@ Zuluftvorwarmung Uber Glas-
anbauten oder Erdreich méglich.

@ Notwendigkeit einer mechanischen
Zu- und Abluftanlage mit
Warmeruckgewinnung prufen.

Baulicher Warmeschutz:

® Massive AuBenwéande mit sinnvollem
Warmeschutz sowohl monolithisch
als auch zusatzgedadmmt ein- und
mehrschalig.

@ Fenster mit mindestens doppelt
verglasten Warmeschutzglasern
mit Edelgasfullung und Infrarotver-
spiegelung und gleichzeitig hohem
Gesamtenergiedurchlassgrad.

® Hochwéarmedammende Fenster-
rahmen mit moglichst groBer Blend-
rahmenstarke zum Erzielen einer
hohen Luftdichtheit in der Einbau-
fuge.

@ AuBentUren mit warmegedammter
Fullung.

@ Schragdéacher mit Vollsparren- und
Untersparrendammung und abge-
stimmten Dichtheitsschichten.

® GroBzlgige Warme- und Trittschall-
dammungen unter schwimmenden
Estrichen.

@ Hochwertige D&mmung von Ab-
seitenwanden, Gauben und Decken-
flachen gegen AuBenluft.

Bauausfiihrung:

@ Vermeidung von Warmebricken an
Bauteilanschliissen (Deckenauflager,
Rollladenkasten, Dachanschllsse).

@ Verwendung geeigneter Materialien
und Materialkombinationen
(Dammung der Satteldacher).

@ Einsatz hochwertiger Verglasungen in
warmegedammten Fensterrahmen
(insbesondere bei Dachflachenfen-
stern).

@ Uberwachung der Bauausfiihrung an
handwerklich schwierigen Baudetails
(Dachanschlusse, Kehlgebalk,
Abseiten).

@ AusfUhrung dauerhaft luft- und wind-
dichter AnschlUsse (Kehlgebélk,
Gauben, Fenstereinbaufugen).

@ Thermische Trennung auskragender
und in Kaltbereiche ragender Bauteile
(Balkone, Vordéacher).

@ Uberpriffung der warmetechnischen
Kennwerte anhand von Produkt-
begleitzetteln und Lieferscheinen.

@ Kurze Heiz- und Warmwasser-
leitungen zur Verringerung der
Verteilverluste.

@ Aufstellort der Warmeerzeugung
innerhalb der thermischen Huille.

@ Ausreichende Dammung der Rohr-
leitungen auch bei Verlegung in Bau-
teilen und bei Durchdringungen.

@ Einbau zeitlich steuerbarer Zirkula-
tionspumpen, Beleuchtung, etc.

@ Uberpriifung der maglichen Damm-
starke bei Brauchwasserspeichern
Uber die vorhandene hinaus.

@ Beschadigungen von Dichtungs-
ebenen durch Elektroinstallationen,
Dunstrohre etc. vermeiden.

@ Einsatz von Photovoltaik zur Eigen-
stromversorgung prtfen.
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14, Warmetechnische Bemessungswerte

14.1 Mindestanforderungen an
den Warmeschuiz

Die folgenden Tabellen enthalten Mindest-
werte des baulichen Warmeschutzes
nach DIN 4108-2, sowie auszugsweise
Bemessungswerte genormter Baustoffe
nach DIN 4108-4 und DIN EN 12524,
Die Anforderungen an den Warmedurch-
lasswiderstand ein- und mehrschaliger
Bauteile mit einer flachenbezogenen
Masse m‘ = 100 kg/m?, die Raume
gegen die AuBenluft, niedrig beheizte
Bereiche, Bereiche mit wesentlich niedri-
geren Innentemperaturen oder unbe-
heizte Bereiche abtrennen sind in der
folgenden Tabelle 14.1 aufgefuhrt.

Der Warmedurchlasswiderstand ein- und
mehrschaliger Bauteile mit einer flachen-
bezogenen Masse m*‘ < 100 kg/m? muss
mindestens R = 1,75 (m? - K)/W betragen.

Bei thermisch inhomogenen Bauteilen,
wie sie beispielsweise bei Skelett-, Rah-
men oder Holzstanderbauweisen, aber
auch bei Fassaden als Pfosten-Riegel-
Konstruktionen vorkommen, ist im
Bereich des Gefachs ein Warmedurch-
lasswiderstand von Rg = 1,75 (m? - K)/W
einzuhalten. Zusatzlich gilt fir das
gesamte Bauteil im Mittel ein Anforde-
rungswert R, = 1,0 (m? - K)/W.

Auch bei Rollladenkasten gilt fur das ge-
samte Bauteil im Mittel R, > 1,0 (m?-K)/W.
Im Bereich des Deckels muss darUber
hinaus ein Warmedurchlasswiderstand
von mindestens R = 0,55 (m? - K)/W
vorhanden sein.

Der Mindestwarmeschutz muss an jeder
Stelle vorhanden sein. Hierzu gehdren
u.a. auch Nischen unter Fenstern, BrUs-
tungen von Fensterbauteilen, Fenster-
stlrze, Wandbereiche auf der AuBen-
seite von Heizkdrpern und Rohrkanalen,
insbesondere fur ausnahmsweise in
AuBenwéanden angeordnete wasser-
fUhrende Leitungen.

Zeile | Bauteile Beschreibung Warme- Warmetbergangs-
durchlass- widerstand Rg
widerstand [(m?- K)/W]
ilab
des Bauteils innen, auBen,
Rin [(m?- K)/W] Rsi Rse
1.1 gegen AuBenluft 1,29 0,13 0,04
1.2 Winde beheizter zu Tiefgarargen nicht beheizte Raume (auch nicht beheizte Dachraume oder nicht 10 0.13 013
Riume beheizte Kellerraume auBerhalb der warmetibertragenden Umfassungsflache) ’ ’ g
1.3 gegen Erdreich 1,2 0,13 0
2 Dachschréage
beheizter Riume gegen AuBenluft 1,2 0,10 0,04
3.1 gegen AuBenluft 1,2 0,13 0,04
3.2 i zu beltfteten Rdumen zwischen Dachschragen und Abseitenwanden bei 0.90 0.10 010
Decken beheizter ausgebauten Dachraumen ’ ’ ’
——— Raume nach oben - - — - — —
3.3 und Flachdzcher zu nicht beheizten Raumen, zu bekriechbaren oder noch niedrigeren Raumen 0,90 0,10 0,10
3.4 zu Radumen zwischen geddmmten Dachschrégen und Abseitenwanden bei 0.35 013 013
ausgebauten Dachraumen ’ ’ g
412 gegen AuBenluft, gegen Tiefgarage, gegen Garagen (auch beheizte), 175 047 0.04
Durchfahrten (auch verschlieBbare) und belliftete Kriechkeller ’ ’ !
4.2 Decken beheizter gegen nicht beheizten Kellerraum 0,90 0,17 0,17
4.3 R&ume nach unten | unterer Abschluss (z. B. Sohlplatte) von Aufenthaltsrdumen, unmittelbar an das 090 017 0
Erdreich grenzend bis zu einer Raumtiefe von 5 m ’ ’
4.4 Uber einen nicht bellifteten Hohlraum, z. B. Kriechkeller, an das Erdreich grenzend 0,90 0,17 0,13
5.1 Wande zwischen beheiztem Raum und direkt beheiztem Treppenraum, Wande
zwischen beheiztem Raum und indirekt beheiztem Treppenraum, sofern die 0,07 0,13 0,13
anderen Bauteile des Treppenraums die Anforderungen der Tabelle 3 erflillen
5.2 Bauteile an Wande zwischen beheiztem Raum und indirekt beheiztem Treppenraum,
Treppenrdumen wenn nicht alle anderen Bauteile des Treppenraums die Anforderungen der 0,25 0,13 0,13
Tabelle 3 erflllen
5.3 oberer und unterer Abschluss eines beheizten oder indirekt beheizten wie Bauteile 0.13 013
Treppenraumes beheizter Rdume ’ g
6.1 Bauteile zwischen | Vohnungs- und Gebaudetrennwénde zwischen beheizten Raumen 0,07 0,13 0,13
6.2 beheizten Rdumen | Wohnungstrenndecken, Decken zwischen Raumen unterschiedlicher Nutzung 0,35 0,13 0,13

# Vermeidung von FuBkalte

° bei erdberiihrten Bauteilen: konstruktiver Warmedurchlasswiderstand

¢ bei niedrig beheizten Raumen 0,55 (m? - K)/W.
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I 14.2 Tabellierte Bemessungswerte

14. Warmetechnische Bemessungswerte

Zeile Stoff Rohdichte®® Bemessungswert der Richtwert der Wasser-
p Warmeleitfahigkeit A dampf-Diffusions-
kg/m? W/(m-K) widerstandszahl® u
1 Putze, Mértel und Estriche
1.1 Putze
Putzmértel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk (1800) 1,00 15/35
Putzmértel aus Kalkgips, Gips, Anhydrit und Kalkanhydrit (1400) 0,70 10
Leichtputz <1300 0,56
Leichtputz <1000 0,38 15/20
Leichtputz <700 0,25
Gipsputz ohne Zuschlag (1200) 0,51 10
Warmedammputz nach DIN V 18550
Warmeleitfahigkeitsgruppe 060 0,060
070 0,070
080 (=200) 0,080 5/20
090 0,090
100 0,100
Kunstharzputz (1100) 0,70 50/200
1.2 Mauermortel
Zementmortel (2000) 1,6 15/35
Normalmdrtel NM (1800) 1,2 15/35
Dlnnbettmauermértel (1600) 1,0 15/35
Leichtmauermortel nach DIN EN 1996-1-1 <1000 0,36 15/35
Leichtmauermaortel nach DIN EN 1996-1-1 <700 0,21 15/35
Leichtmauermortel 250 0,10
400 0,14
700 0,25 5/20
1000 0,38
1500 0,69
1.3 Estriche
Gussasphalt-Estrich (2300) 0,90 d
Zement-Estrich (2000) 1,4
Anhydrit-Estrich (2100) 1,2 15/35
Magnesia-Estrich 1400 0,47
2300 0,70
2 Beton-Bauteile
2.1 Beton nach DIN EN 206 Siehe DIN EN ISO 10456
2.2 Leichtbeton und Stahlleichtbeton 800 0,39
mit geschlossenem Geflige nach DIN EN 206 900 0,44
und DIN 1045-2, hergestellt unter 1000 0,49
Verwendung von Zuschlagen mit porigem 1100 0,55
Geflge nach DIN 4226-2 ohne 1200 0,62
Quarzsandzusatz® 1300 0,70 70/150
1400 0,79
1500 0,89
1600 1,0
1800 1,45
2000 1,35
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14. Warmetechnische Bemessungswerte

Zeile Stoff Rohdichte®® Bemessungswert der Richtwert der Wasser-
p Warmeleitfahigkeit A dampf-Diffusions-
kg/m? W/(m-K) widerstandszahl® w
2.3 Dampfgehérteter Porenbeton 350 0,11
nach DIN 4223-1 400 0,13
450 0,15
500 0,15
550 0,18
600 0,19 5/10
650 0,21
700 0,22
750 0,24
800 0,25
900 0,29
1000 0,31
24 Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefiige
- mit nichtporigen Zuschlagen 1600 0,81 3/10
nach DIN 4226-1, z. B. Kies 1800 1,1
2000 1,4 5/10
- mit porigen Zuschlagen nach 600 0,22
DIN 4226-2, ohne Quarzsandzusatz® 700 0,26
800 0,28
1000 0,36
1200 0,46 5/15
1400 0,57
1600 0,75
1800 0,92
2000 1,2
- ausschlieBlich unter Verwendung 400 0,12
von Naturbims 500 0,15
600 0,18
700 0,20
800 0,24
900 0.28 S
1000 0,32
1100 0,37
1200 0,41
1300 0,47
- ausschlieBlich unter Verwendung 400 0,13
von Bléhton 500 0,16
600 0,19
700 0,23
800 0,26
900 0,30
1000 0,35
1100 0.39 e
1200 0,44
1300 0,50
1400 0,55
1500 0,60
1600 0,68
1700 0,76
3 Bauplatten
3.1 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt nach DIN 4166
Porenbeton-Bauplatten (Ppl) mit 400 0,20
normaler Fugendicke und Mauermértel 500 0,22
nach DIN 1053-1 verlegt 600 0,24 5/10
700 0,27
800 0,29
Porenbeton-Planbauplatten 350 0,11
(Pppl), dinnfugig verlegt 400 0,13
450 0,15
500 0,16
550 0,18 5/10
600 0,19
650 0,21
700 0,22
750 0,24
800 0,25
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14. Warmetechnische Bemessungswerte

Zeile Stoff Rohdichte®® Bemessungswert der Richtwert der Wasser-
P Warmeleitfahigkeit A dampf-Diffusions-
kg/m? W/(m-K) widerstandszahl® u
3.2 Wandplatten aus Leichtbeton 800 0,29
nach DIN 18162 900 0,32
1000 0,37 5/10
1200 0,47
1400 0,58
3.3 Wandbauplatten aus Gips nach 750 0,35
DIN 18163, auch mit Poren, 900 0,41 5/10
Hohlrdumen, Fiillstoffen oder 1000 0,47
Zuschlagen 1200 0,58
3.4 Gipskartonplatten nach DIN 18180 900 0,25
4 Mauerwerk, einschlieBlich Mortelfugen
4.1 Mauerwerk aus Mauerziegeln nach DIN V 105-1 bis DIN V 105-6 teilweise ersetzt durch DIN V 105-100 bzw.

Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN V 20000-401

4.2

NM/DM’
\ollklinker, Hochlochklinker, Keramikklinker 1800 0,81
2000 0,96
5200 12 50/100
2400 1,4
Vollziegel, Hochlochziegel, Fullziegel 1200 0,50
1400 0,58
1600 0,68
1800 0,81 5/10
2000 0,96
2200 1,2
2400 1,4
LM21/LM36° NM/DM’
Hochlochziegel mit Lochung A und B 550 0,27 0,32
nach DIN V 105-2 bzw. LD-Ziegel 600 0,28 0,33
nach DIN EN 771-1 in Verbindung 650 0,30 0,35
mit DIN V 20000-401 700 0,31 0,36
750 0,33 0,38 5/10
800 0,34 0,39
850 0,36 0,41
900 0,37 0,42
950 0,38 0,44
1000 0,40 0,45
Hochlochziegel HLZW und Warmedammziegel 550 0,19 0,22
nach DIN V 105-2 bzw. LD-Ziegel 600 0,20 0,23
nach DIN EN 771-1 in Verbindung 650 0,20 0,23
mit DIN V 20000-401, SollmaB h = 238 mm 700 0,21 0,24
750 0,22 0,25 5/10
800 0,23 0,26
850 0,23 0,26
900 0,24 0,27
950 0,25 0,28
1000 0,26 0,29

NM/DM'
Mauerwerk aus Kalksandsteinen 1000 0,50
nach DIN V 106-1 bis -2 bzw. 1200 0,56 5/10
nach DIN EN 771-2 in Verbindung 1400 0,70
mit DIN V 20000-402 1600 079
1800 0,99
2000 11 1923
2200 1,3
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Zeile Stoff Rohdichte®® Bemessungswert der Richtwert der Wasser-
p Warmeleitfahigkeit A dampf-Diffusions-
kg/m? W/(m-K) widerstandszahl® w
NM/DM*
4.3 Mauerwerk aus Hiittensteinen 1000 0,47
nach DIN 398 1200 0,52
1400 0,58
1600 0.64 forice
1800 0,70
2000 0,76
DM’
4.4 Mauerwerk aus Porenbeton- 350 0,11
Plansteinen (PP) nach DIN 4165-100 400 0,13
bzw. DIN EN 771-4 in Verbindung 450 0,15
mit DIN V 20000-404 500 0,16 5/10
550 0,18
600 0,19
650 0,21
700 0,22
750 0,24
800 0,25
4.5 Mauerwerk aus Betonsteinen
LM21/DM* LM36' NM'
Hohlbldcke (Hbl) nach DIN V 18151-100, Gruppe 1° 450 0,20 0,21 0,24
500 0,22 0,23 0,26
Steinbreite (cm) Anzahl der Kammerreihen 550 0,23 0,24 0,27
17,5 - 20,0 =2 600 0,24 0,25 0,29
24 2-4 650 0,26 0,27 0,30
30 3-5 700 0,28 0,29 0,32 5/10
36,5 4-6 800 0,31 0,32 0,35
42,5 =6 900 0,34 0,36 0,39
49 =6 1000 0,45
1200 0,53
1400 0,65
1600 0,74
Hohlblécke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und 450 0,22 0,23 0,28
Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2 500 0,24 0,25 0,30
550 0,26 0,27 0,31
Steinbreite (cm) Anzahl der Kammerreihen 600 0,27 0,28 0,32
11,5-17,5 1 650 0,29 0,30 0,34
24 2 700 0,30 0,32 0,36 5/10
30 2 800 0,34 0,36 0,41
36,5 3 900 0,37 0,40 0,46
42,5 5 1000 0,52
49 5 1200 0,60
1400 0,72
1600 0,76
LM21/DM' LM36° NM’
Vollblécke (Vbl,S-W) nach DIN V 18152-100 450 0,14 0,16 0,18
500 0,15 0,17 0,20
550 0,16 0,18 0,21
600 0,17 0,19 0,22
650 0,18 0,20 0,23 5/10
700 0,19 0,21 0,25
800 0,21 0,23 0,27
900 0,25 0,26 0,30
1000 0,28 0,29 0,32
Vollblécke (Vbl) und VbI-S nach DIN V 18152-100 450 0,22 0,23 0,28
aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlagen 500 0,23 0,24 0,29
als Naturbims und Blahton 550 0,24 0,25 0,30
600 0,25 0,26 0,31
650 0,26 0,27 0,32
700 0,27 0,28 0,33 5/10
800 0,29 0,30 0,36
900 0,32 0,32 0,39
1000 0,34 0,35 0,42
1200 0,49
1400 0,57
1600 0,62
1800 0,68 10/15
2000 0,74
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Zeile Stoff Rohdichte®® Bemessungswert der Richtwert der Wasser-
p Warmeleitfahigkeit A dampf-Diffusions-
kg/m? W/(m-K) widerstandszahl®
Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100 450 0,21 0,22 0,31
500 0,22 0,23 0,32
550 0,23 0,25 0,33
600 0,24 0,26 0,34
650 0,25 0,27 0,35
700 0,27 0,29 0,37 5/10
800 0,30 0,32 0,40
900 0,33 0,35 0,43
1000 0,36 0,38 0,46
1200 0,54
1400 0,63
1600 0,74
1800 0,87 10/15
2000 0,99
Mauersteine nach DIN V 18153-100 800 0,60
aus Beton bzw. DIN EN 771-3 900 0,65 5/15
in Verbindung mit DIN V 20000-403 1000 0,70
1200 0,80
1400 0,90
1600 1,1
1800 1,2
2000 14 A
2200 1,7
2400 2,1
Zeile Stoff Kategorie | Kategorie Il Richtwert der
Wasserdampf-
Nennwert Bemessungs- Grenzwert Bemessungs- Diffusions-
wert wert widerstandszahl®
) 8 M grenz" AT w
5 Warmedammstoffe
5.1 Mineralwolle (MW) 0,030 0,036 0,0290 0,030
nach DIN EN 13162 0,031 0,037 0,0299 0,031
0,032 0,038 0,0309 0,032
0,033 0,040 0,0319 0,033 1
0,034 0,041 0,0329 0,034
0,035 0,042 0,0338 0,035
0,050 0,060 0,0480 0,050
5.2 Expandierter 0,030 0,036 0,0290 0,030
Polystyrolschaum (EPS) 0,031 0,037 0,0299 0,031
nach DIN EN 13163 0,032 0,038 0,0309 0,032
0,033 0,040 0,0319 0,033 20/100
0,034 0,041 0,0329 0,034
0,035 0,042 0,0338 0,035
0,050 0,060 0,0480 0,050
5.3 Extrudierter 0,026 0,031 0,0252 0,026
Polystyrolschaum (XPS) 0,027 0,032 0,0261 0,027
nach DIN EN 13164 0,028 0,034 0,0271 0,028
0,029 0,035 0,0280 0,029 80/250
0,030 0,036 0,0290 0,080
0,040 0,048 0,0385 0,040
5.4 Polyurethan- 0,020 0,024 0,0195 0,020
Hartschaum (PUR) 0,021 0,025 0,0204 0,021
nach DIN EN 13165" 0,022 0,026 0,0214 0,022
0,023 0,028 0,0223 0,023 40/200
0,024 0,029 0,0233 0,024
0,025 0,030 0,0242 0,025
0,040 0,048 0,0428 0,045
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Zeile Stoff Kategorie | Kategorie Il Richtwert der
Wasserdampf-
Nennwert Bemessungs- Grenzwert Bemessungs- Diffusions-
wert wert widerstandszahl®
D N Agrenz" AT u
5.5 Phenolharz- 0,020 0,024 0,0195 0,020
Hartschaum (PF) 0,021 0,025 0,0204 0,021
nach DIN EN 13166 0,022 0,026 0,0214 0,022
0,023 0,028 0,0223 0,023 10/60
0,024 0,029 0,0233 0,024
0,025 0,030 0,0242 0,025
0,035 0,042 0,0338 0,035
5.6 Schaumglas (CG) 0,038 0,046 0,0366 0,038
nach DIN EN 13167 0,039 0,047 0,0375 0,039
0,040 0,048 0,0385 0,040 Sq=1500 m
0,055 0,066 0,0529 0,055
5.7 Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168
Holzwolle-Platten (WW) 0,060 0,072 0,0576 0,060
0,061 0,073 0,0585 0,061
0,062 0,074 0,0595 0,062
0,063 0,076 0,0604 0,063 /5
0,064 0,077 0,0614 0,064
0,065 0,078 0,0623 0,065
0,10 0,12 0,057 0,10
Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C)
mit expandiertem 0,030 0,036 0,0290 0,030
Polystyrolschaum (EPS) 0,031 0,037 0,0299 0,031
nach DIN EN 13163 0,032 0,038 0,0309 0,032
0,033 0,040 0,0319 0,033 20/50
0,034 0,041 0,0329 0,034
0,035 0,042 0,0338 0,035
0,050 0,060 0,0480 0,050
mit Mineralwolle (MW) 0,030 0,036 0,0290 0,030
nach DIN EN 13162 0,031 0,037 0,0299 0,031
0,032 0,038 0,0309 0,032
0,033 0,040 0,0319 0,033 1
0,034 0,041 0,0329 0,034
0,035 0,042 0,0338 0,035
0,050 0,060 0,0480 0,050
Holzwolledeckschicht(en) 0,10 0,12 0,0957 0,10
nach DIN EN 13168 0,11 0,13 0,1090 0,11
0,12 0,14 0,1190 0,12 2/5
0,13 0,16 0,1280 0,13
0,14 0,17 0,1380 0,14
5.8 Blahperlit (EPB) 0,045 0,054 0,0432 0,045 5
nach DIN 13169 0,046 0,055 0,0443 0,046
0,047 0,056 0,0452 0,047
0,065 0,078 0,0624 0,065
5.9 Expandierter Kork (ICB) 0,040 0,049 0,0368 0,040
nach DIN EN 13170 © 0,041 0,050 0,0377 0,041
0,042 0,052 0,0386 0,042
0,043 0,053 0,0395 0,043 5/10
0,044 0,054 0,0404 0,044
0,045 0,055 0,0413 0,045
0,055 0,067 0,0504 0,055
5.10 Holzfaserdammstoff (WF) 0,032 0,039 0,0303 0,032
nach DIN EN 13171 © 0,033 0,040 0,0312 0,033
0,034 0,042 0,0322 0,034 5
0,085 0,043 0,0331 0,035
0,060 0,073 0,0565 0,060
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Zeile Stoff Rohdichte®® Bemessungswert der Richtwert der Wasser-
P Warmeleitfahigkeit A dampf-Diffusions-
kg/m? W/(m-K) widerstandszahl® u
5.11 Schaumkunststoffe, an der Verwendungstelle hergestellt
Polyurethan (PUR)-Ortschaum nach DIN 18159-1 (Treibmittel CO,)
Warmeleitfahigkeitsgruppe 035 0,035
040 (>49) 0,040 30/100
Harnstoff-Formaldehyd (UF)-Ortschaum nach DIN EN 18159-2
Warmeleitfahigkeitsgruppe 035 0,035
040 (=10) 0,040 e
6 Holz- und Holzwerkstoffe
6.1 Konstruktionsholz 500 0,13 20/50
700 0,18 50/200
6.2 Holzwerkstoffe
Sperrholz 300 0,09 50/150
500 0,13 70/200
700 0,17 90/220
1000 0,24 110/250
Zementgebundene Spanplatte 1200 0,23 30/50
Spanplatte 300 0,10 10/50
600 0,14 15/50
900 0,18 20/50
OSB-Platten 650 0,13 30/50
Holzfaserplatte, MDF-Platte 250 0,07 2/5
400 0,10 5/10
600 0,14 10/12
800 0,18 10/20
7 Beldge, Abdichtstoffe und Abdichtungsbahnen
741 FuBbodenbelage i
" Siehe DIN EN 12524
7.2 Abdichtstoffe
7.3 Dachbahnen, Dachabdichtungsbahnen
Bitumendachbahn nach DIN 52128 (1200) 0,17 10000/80000
Nackte Bitumenbahnen nach DIN 52129 (1200) 0,17 2000/20000
Glasvlies-Bitumendachbahnen nach DIN 52143 - 0,17 20000/60000
Kunststoff-Dachbahn nach - - 50000/75000 (2,0K)
DIN 16729 (ECB) 70000/90000 (2,0
Kunststoff-Dachbahn nach DIN 16730 (PVC-P) - - 10000/30000
Kunststoff-Dachbahn nach DIN 16731 (PIB) - - 40000/1750000
7.4 Folien Siehe DIN EN 12524
PTFE-Folien Dicke d = 0,05 mm - - 10000
PA-Folie Dicke d = 0,05 mm - - 50000
PP-Folie Dicke d = 0,05 mm - - 1000
8 Sonstige gebrauchliche Stoffe®
8.1 Lose Schiittungen, abgedeckt"
- aus porigen Stoffen:
Blahperit (= 100) 0,060
Blahglimmer (= 100) 0,070
Korkschrot, expandiert (= 200) 0,055
Huttenbims (= 600) 0,13 3
Blahton, Blahschiefer (= 400) 0,16
Bimskies (= 1000) 0,19
Schaumlava <1200 0,22
<1500 0,27
- aus Polystyrolschaumstoff-Partikeln (15) 0,050 3
- aus Sand, Kies, Splitt (trocken) (1800) 0,70 3
8.2 Fliesen
8.3 Glas Siehe DIN EN 12524

8.4

Natursteine
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Zeile Stoff Rohdichte®* Bemessungswert der Richtwert der Wasser-
p Warmeleitfahigkeit A dampf-Diffusions-
kg/m? W/(m-K) widerstandszahl°u
8.5 Lehmbaustoffe 500 0,14
600 0,17
700 0,21
800 0,25
900 0,30
1000 0,35 5/10
1200 0,47
1400 0,59
1600 0,73
1800 0,91
2000 1,1
8.6 Bdéden, naturfeucht
Erdreich - Ton, Schlick, Schlamm 1200 - 1800 i/ 50/50
Sand, Kies 1700 - 2200 2,0 50/50
8.7 Keramik und Glasmosaik
Keramik, Porzellan 2300 1,3
Natronglas 2500 1,0
Quarzglas 2200 1,4 ®
Glasmosaik 2000 1,2
8.8 Metalle
Aluminiumlegierungen 2800 160
Bronze 8700 65
Messing 8400 120
Kupfer 8900 380
Gusseisen 7500 50 o0
Blei 11300 35
Stahl 7800 50
Nichtrostender Stahl 7900 17
Zink 7200 110
8.9 Gummi
Naturkautschuk 910 0,13 10000
Neopren 1240 0,23 10000
Butylkautschuk 1200 0,24 200000
Schaumgummi 60-80 0,06 7000
Hartgummi 1200 0,17 oo
Ethylen-Propylenedien 1150 0,25 6000
Polyisobutylenkautschuk 930 0,20 10000
Polysulfid 1700 0,40 10000
Butadien 980 0,25 100000
a Die in Klammern angegebenen Rohdichte- Die Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit i A=Ap- 1,2 (auBer fur Zeilen 5.9 und 5.10,

werte dienen nur zur Ermittlung der flachen-
bezogenen Masse, z. B. fiir den Nachweis
des sommerlichen Warmeschutzes.

Die bei den Steinen genannten Rohdichten
entsprechen den Rohdichteklassen der
zitierten Stoffnormen.

Es ist jeweils der flr die Baukonstruktion
unguinstigere Wert einzusetzen. BezUglich der
Anwendung der u-Werte siehe DIN 4108-3.
Bei Quarzsand erhéhen sich die Bemessungs-
werte der Warmeleitfahigkeit um 20 %.

sind bei Hohlbldcken mit Quarzsandzusatz flir
2 KHblum 20 % und fiir 3 K Hbl bis 6 K Hbl
um 15 % zu erhdhen.

Bezeichnung der Mértelartelarten nach

DIN 1053-1 : 1996-11:

- NM - Normamortel;

- LM21- Leichtmértel mit A = 0,21 W/(m* K);
- LM36 - Leichtmortel mit A = 0,36 W/(m* K);
- DM - Dinnbettmortel.

Diese Stoffe sind hinsichtlich ihrer warme-
schutztechnischen Eigenschaften nicht
genormt. Die angegebenen Warmeleitfahig-
keitswerte stellen obere Grenzwerte dar.

Die Dichte wird bei losen Schittungen als
Schittdichte angegeben.

dort ist zusatzlich die Umrechnung der
Feuchte hinzuzurechnen)

Kk Der Wert A gren; ist im Rahmen der technischen

Spezifikationen des jeweiligen Dammstoffs
festzulegen.

m A =Agen - 1,05
n Bei der Ermittlung von Bemessungswerten

nach der Kategorie Il darf abweichend wie
folgt vorgegangen werden:

A =hgrenz - (1+2), der Zuschlagswert Z ist
nach DIN 4108-4 Anhang C zu ermitteln.

o Umrechnung der Feuchte ist enthalten.
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14.3 Historisches
Ziegelmauerwerk

Die Werte der Warmeleitfahigkeit von
Ziegelmauerwerk sind seit Bestehen der
DIN 4108 normativ geregelt. So enthalt
die Ausgabe von 1952 Rechenwerte der
Warmeleitfahigkeit flr Ziegelmauerwerk
in Abhangigkeit der Steinrohdichte. Die
erste Mauerziegelnorm istim August 1922
verdffentlicht worden. Die aus dieser Zeit
stammenden Ziegel hatten gewdhnlich
Abmessungenvon25cm- 12cm-6,5cm,
das sog. ReichsmaB. Die Warmeleit-
fahigkeit eines so beschaffenen Mauer-

14. Warmetechnische Bemessungswerte

werks war normativ noch nicht be-

schrieben. Aufzeichnungen verschiede-
ner Autoren weisen eine Warmeleitfahig-
keit zwischen 0,6 und 1,1 W/(m - K) auf.

Lochziegel sind in DIN 105 ab Ausgabe
1952 aufgefihrt. Damit waren Steinroh-
dichten bis zu 1200 kg/m3 moglich.

Die Anordnung in Wanddickenrichtung
versetzter Stege zur Verringerung der
Warmeleitfahigkeit ist dort erstmalig
beschrieben. Porosierte Lochziegel sind
ab etwa 1970 auf dem Markt angeboten
worden. In Verbindung mit den Stein-
lochungen waren Rohdichten bis zu
600 kg/m?3 mdoglich. Eine weitere Absen-

kung der Warmeleitfahigkeit von Ziegel-
mauerwerk resultierte aus der Entwick-
lung von warmedammenden Leichtmor-
teln (LM) und die mértellose StoBfuge
mit Verzahnung. Am vorlaufigen Ende
der Entwicklungsskala steht die Ein-
flhrung der DUnnbettlagerfuge (DBM)
etwa 1985, die bei in Steinhthe plan
geschliffenen Ziegeln zu einer weiteren
Verringerung der Warmeleitfahigkeit bei
gleichzeitiger Verbesserung der Druck-
festigkeiten des Mauerwerks und
schnellerer Verarbeitbarkeit fuhrte. Die
Warmeleitfahigkeit dieser Produkte ist in
der Regel den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen zu entnehmen.

Zeitraum Typ Format Rohdichte p Bemessungswert A [W/(m - K)]
[kg/m?] NM LM21/LM36
ab 1952 KMz, KK > 1900 1,05
DIN 4108: 1952-7
DIN 4108: 1960-5 KLz KHK 0.79
DIN 4108: 1969-8 MZ, HL.z 1000 0,46
1200 0,52
1400 0,60
1800 0,79
ab 1981 KMz, KHLz, 1800 0,81
DIN 4108-4: 1981-8 KK, KHK 2000 0,96
DIN 4108-4: 1985-12 2200 1,20
MZ, HLz 1200 0,50
1400 0,58
1600 0,68
1800 0,81
2000 0,96
HLz A+B 700 0,36 0,30
800 0,39 0,33
900 0,42 0,36
1000 0,45 0,39
HLz W > 238 mm 700 0,30 0,24
800 0,33 0,27
900 0,36 0,30
1000 0,39 0,33
ab 1991 KK, KHK 1800 0,81
DIN 4108-4: 1991-11 2000 0,96
DIN 4108-4: 1998-03 2200 1,20
MZ, HLz 1200 0,50
1400 0,58
1600 0,68
1800 0,81
2000 0,96
HLz A+B 700 0,36 0,30
800 0,39 0,33
900 0,42 0,36
1000 0,45 0,39
HLz W > 238 mm 700 0,30 0,24
800 0,33 0,27
900 0,36 0,30
1000 0,39 0,33

ab 2002

DIN 4108-4: 2002-02
DIN 4108-4: 2003-06
DIN 4108-4: 2004-07

siehe DIN 4108-4 : 2013-02 bzw. Tabelle 14.2 Abschnitt 4.1

KMz, KHLz = Klinker; KK, KHK = Keramikklinker; MZ = \ollziegel; HLz = Hochlochziegel
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Zeitraum Typ Rohdichte U [W/(m2-K)]
[kg/m?] Normalmortel in cm Leichtmdrtel in cm
d=24 d=236,5 d=24 d=236,5
B?N1215§8 19507 KMz, KK >=1900 2,32 1,82
DIN 4108: 1960-5 KHLz, KHK >=1900 1,98 1,51
DIN 4108: 1969-8 Mz, HL.z 1000 1,38 1,00
1200 1,51 1,11
1400 1,66 1,23
1800 1,98 1,51
ab 1981 KMz, KHLz, 1800 2,01 1,63
DIN 4108-4: 1981-8 KK, KHK 2000 2,21 1,72
DIN 4108-4: 1985-12 2200 2,49 1,98
MZ, HLz 1200 1,47 1,07
1400 1,62 1,20
1600 1,80 1,35
1800 2,01 1,63
2000 2,21 1,72
HLz A+B 700 1,15 0,82 1,00 0,70
800 1,22 0,88 1,08 0,76
900 1,29 0,93 1,15 0,82
1000 1,36 0,99 1,22 0,88
HLz W 700 1,00 0,70 0,83 0,58
800 1,08 0,76 0,92 0,64
900 1,15 0,82 1,00 0,70
1000 1,22 0,88 1,08 0,76
ab 1991 KK, KHK 1800 2,01 1,63
DIN 4108-4: 1991-11 2000 2,21 1,72
DIN V 4108-4: 1998-03 2200 2,49 1,98
MZ, HLz 1200 1,47 1,07
1400 1,62 1,20
1600 1,80 1,35
1800 2,01 1,63
2000 2,21 1,72
HLz A+B 700 1,15 0,82 1,00 0,70
800 1,22 0,88 1,08 0,76
900 1,29 0,93 1,15 0,82
1000 1,36 0,99 1,22 0,88
HLz W 700 1,00 0,70 0,83 0,58
800 1,08 0,76 0,92 0,64
900 1,156 0,82 1,00 0,70
1000 1,22 0,88 1,08 0,76
ab 2002 MZ, HLz, KK 1200 1,47 1,07
DIN 4108-4: 2002-02 KHK 1400 1,62 1,20
DIN 4108-4: 2004-07 1600 1,80 1,35
DIN 4108-4: 2007-06 1800 2,01 1,563
DIN 4108-4: 2013-02 2000 2,21 1,72
2200 2,49 1,98
2400 2,68 2,16
HLz A+B 550 1,05 0,74 0,92 0,64
600 1,08 0,76 0,94 0,66
650 1,13 0,80 1,00 0,70
700 1,15 0,82 1,02 0,72
750 1,20 0,86 1,08 0,76
800 1,22 0,88 1,10 0,78
850 1,27 0,92 1,15 0,82
900 1,29 0,93 1,18 0,84
950 1,34 0,97 1,20 0,86
1000 1,36 0,99 1,25 0,90
HLz W 550 0,77 0,53 0,68 0,47
600 0,80 0,56 0,71 0,49
650 0,80 0,56 0,71 0,49
700 0,83 0,58 0,74 0,52
750 0,86 0,60 0,77 0,54
800 0,89 0,62 0,80 0,56
850 0,89 0,62 0,80 0,56
900 0,92 0,64 0,83 0,58
950 0,94 0,66 0,86 0,60
1000 0,97 0,68 0,89 0,62

' Berlicksichtigte Putzflachen: AuBen: 15 mm Kalkzement-Putz Innen: 12 mm Gipsputz
KMz, KHLz = Klinker; KK, KHK = Keramikklinker; MZ = Volliziegel; HLz = Hochlochziegel
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I 15.1 Normen und Regelwerke

(R1]

(R2]

(R3]

[R4]

(R3]

(RE]

(R7]

[R8]

[R10]

Bundesregierung: Zweite Ver-
ordnung zur Anderung der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV)
vom 18. November 2013 Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2013
Teil | Nr. 67, Seite 3951ff., Bonn.
DIN 4108-1: Warmeschutz im
Hochbau — Teil 1: GréBen und
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Dieses Kapitel enthalt Hinweise zu den
wichtigsten, im Rahmen der EnEV-
Nachweisfuhrung zu verwendenden
Normen. Einige der hier zitierten Nor-
men befinden sich im Entwicklungs-
stadium und werden daher sicherlich in
n&chster Zeit Uberarbeitet. Es ist daher
wichtig, die Aktualitat dieser Papiere zu
hinterfragen. Jede Norm ist daher mit
ihrem Erscheinungsdatum gekenn-
zeichnet. DIN Normen und VDI Richt-
linien kdnnen beim Beuth Verlag, Berlin
erworben werden.

DIN EN 832: Warmetechnisches
Verhalten von Gebduden -
Berechnung des Heizenergiebedarfs,
Wohngebéaude: 2003-06

Basisnorm zur DIN V 4108-6, zusatzlich mit Aussagen
zur Genauigkeit des Verfahrens und Fehlerabschatzung
(zurlick gezogen).

DIN 1946-6: Raumlufttechnik Teil 6:
Liiftung von Wohnungen - Alilgemeine
Anforderungen, Anforderungen zur
Bemessung, Ausfiihrung und Kenn-
zeichnung, Ubergabe/Ubernahme
(Abnahme) und Instandhaltung: 2009-05
Bemessung und Ausfiihrung von LiftungsmaBnahmen
in Wohnungen.

DIN 4108-1: Warmeschutz im Hoch-
bau, GroBen und Einheiten: 1981-08

Wird zurlickgezogen und durch europaische Normen
DIN EN ISO 7354 und DIN EN ISO 9346 ersetzt.

DIN 4108-2: Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebauden,
Mindestanforderungen an den
Waéarmeschutz: 2013-02

Tabellierte Werte von minimalen Wéarmedurchlasswid-
erstanden von Bauteilen, Anforderungen an Warme-
briicken zur Vermeidung von Tauwasser und Schim-
melpilzbildung, Anforderungen und Nachweisflhrung
zum sommerlichen Warmeschutz (Erganzung At).

DIN 4108-3: Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebauden,
Klimabedingter Feuchteschutz,
Anforderungen, Berechnungsverfah-
ren und Hinweise fiir Planung und
Ausfiihrung: 2001-07

Rechenverfahren zur Dampfdiffusion, Schlagregen-
schutz.

16. Fuhrer durch die Normung

DIN 4108-4: Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebauden,
Warme- und feuchteschutztechnische
Bemessungswerte: 2013-02

Tabellierte Bemessungswerte genormter Baustoffe
flr warmeschutztechnische Berechnungen, weiter-
fihrende Angaben in DIN EN 12524,

DIN V 4108-6: Warmeschutz und Ener-
gie-Einsparung in Gebauden, Berech-
nung des Jahresheizwarme- und Jah-
resheizenergiebedarfs: 2003-06

Rechenprozedur und Randbedingungen zum
EnEV-Nachweisverfahren zur Bestimmung des Jahres-
heizwérmebedarfs.

DIN 4108-7: Warmeschutz und Ener-
gie-Einsparung in Gebduden, Luft-
dichtheit von Gebauden - Planungs-
und Ausfiihrungsempfehlungen sowie
-beispiele: 2011-01

Zeichnerische Darstellung luftdichter Bauteilanschllsse
und Empfehlung von Materialien, Definition und Anfor-
derung an Luftwechselzahl bei Dichtheitsprifung.

DIN 4108-10: Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebauden,
Anwendungsbezogene Anforderun-
gen an Warmedammstoffe - Werk-
maBig hergestellte Warmedamm-
stoffe: 2008-06

Definition und tabellierte Kurzzeichen zu Anwendungs-
bereichen von Warmedammstoffen.

DIN 4108, Beiblatt 2: Warmeschutz im
Hochbau, Beiblatt 2, Warmebriicken -
Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele:
2006-03

Zeichnerische Darstellung warmebrtickenarmer
Anschlussdetails zur Inanspruchnahme eines redu-
zierten Warmebrlckenzuschlags im EnEV Nachweis-
verfahren.

DIN V 4701-10: Energetische Bewer-
tung heiz- und raumlufttechnischer
Anlagen, Heizung, Trinkwasser-
erwarmung, Liiftung: 2003-08
Rechenverfahren zur Bewertung von Anlagentechni-
ken im Wohnungsbau, tabellierte Kennwerte von
Standardkomponenten fur Heizung, Liftung und
Trinkwassererwarmung.

DIN V 4701/A1: Energetische Bewer-
tung heiz- und raumlufttechnischer
Anlagen: Heizung, Trinkwasser-
erwarmung, Liiftung: 2006-12

Anderung der Primérenergiefaktoren

DIN EN ISO 6946: Bauteile -
Waérmedurchlasswiderstand und
Warmedurchgangskoeffizient -
Berechnungsverfahren: 2008-04
Ersetzt teilweise DIN 4108-5 und regelt die Berech-
nung von Warmedurchgangskoeffizienten nicht
transparenter Bauteile auch mit Luftschichten und
aus zusammengesetzten Querschnitten.

DIN EN ISO 10077-1: Warmetechni-
sches Verhalten von Fenstern, Tiiren
und Abschliissen - Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten

Teil 1 Allgemeines: 2010-06

Bemessung von Glasern, Fensterrahmen, Abstandhal-
tern und Zusatzelementen Uber die der DIN 4108-4
hinaus.

DIN EN ISO 10211: Warmebriicken im
Hochbau - Warmestréme und Ober-
flachentemperaturen, Detaillierte
Berechnungen: 2009-04

Beschreibung allgemeiner Rechenverfahren zur
numerischen Berechnung von zwei- und drei-
dimensionalen Warmebricken.

DIN EN ISO 10456: Baustoffe und
produkte. Warme und feuchtetechni-
sche Eigenschaften. Tabellierte
Bemessungswerte und Verfahren zur
Bestimmung der warmeschutztechni-
schen Nenn- und Bemessungswerte:
2010-05

Bemessungsverfahren und tabellierte Werte Ublicher
Baustoffe Uber die der DIN 4108-4 hinaus.

DIN EN ISO 13370: Warmetechnisches
Verhalten von Gebauden - Warme-
tibertragung iiber das Erdreich -
Berechnungsverfahren: 2008-04
Ausflihrliche Berechnung des Warmedurchgangs-
koeffizienten erdreichberiihrter Bauteile unter Bertick-
sichtigung instationérer Temperatureffekte.

DIN EN ISO 13789: Warmetechnisches
Verhalten von Gebauden - Spezi-
fischer Transmissions- und Liiftungs-
warmedurchgangskoeffizient -
Berechnungsverfahren: 2008-04
Rechenprozedur zur Bestimmung des Transmissions-
warmeverlustkoeffizienten an AuBenluft und an
unbeheizte bzw. niedrig temperierte Rdume.

DIN EN 13829: Warmetechnisches
Verhalten von Gebauden - Bestim-
mung der Luftdurchldssigkeit von
Gebauden - Differenzdruckverfahren:
2001-02

Beschreibung der Messprozedur und der Mess-
ausrlstung zum Differenzdruckverfahren

(z. B. Blower Door).

DIN EN ISO 14683: Warmebriicken im
Hochbau - Langenbezogener Warme-
durchgangskoeffizient — Vereinfachtes
Verfahren und Anhaltswerte: 2008-04

Beschreibung und Bewertung von zweidimensionalen
Warmebricken.
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17. Glossar

Abluft
Die aus dem Raum abstromende Luft.

AuBenluft

Die aus dem Freien Uber eine Luftungs-
anlage angesaugte Luft (auch Frischluft
genannt).

Niedrigstenergiehaus

GemaB Richtlinie des EU-Parlaments
ein Gebaude, das eine sehr hohe
Gesamtenergieeffizienz aufweist.

Der sehr geringe Energiebedarf soll zu
einem ganz wesentlichen Teil durch
Energie aus erneuerbaren Quellen
gedeckt werden.

Energietréager

Bei fossilen Energietragern die Art des
Brennstoffs oder der elektrische Strom
zum Betreiben eines Warmeerzeugers
bzw. von Hilfsaggregaten.

Energieverbrauch

Am Energiezahler gemessene End-
energiemenge, die individuellem Ver-
brauchsverhalten und z. B. den Klima-
bedingungen des Abrechnungszeit-
raums folgt.

Erdwarmetauscher

Vorerwarmung der Zuluft einer LUftungs-
anlage Uber ein im Erdreich verlegtes
Rohrleitungsnetz mit Kondensat-
abscheider.

Fensterliiftung

Uber dass Offnen der Fenster erfolgt
eine freie LUftung in Abhangigkeit der
Windanstrémung und des Auftriebs
durch Lufttemperaturunterschiede.

Fortluft
Die ins Freie Uber eine Luftungsanlage
abgeblasene Luft.

Photovoltaik

Nutzung der Sonnenstrahlung zur
Erzeugung von elektrischem Strom aus
Photovoltaikzellen.

Heizwarmebedarf (jahrlicher)
Rechnerische Warmemenge (absolut
oder flachenbezogen), die einem Raum
oder einer Zone Uber die Heizflachen
zugefuhrt werden muss, um die
gewUnschten Raumtemperaturen
unter bestimmten Nutzungs- und
Klimabedingungen zu gewahrleisten
[kWh/a oder kWh/(m? - a)].

Heizenergiebedarf
Rechnerischer Endenergiebedarf zur
Erzeugung von Heizwarme unter BerUck-

sichtigung normierten Nutzungs- und
Klimarandbedingungen und der Effizienz
der verwendeten Anlagenkomponenten.

Heizlast

Warmeleistung, die ein Heizerzeuger in
Abhangigkeit der Warmeverluste zum
Erreichen einer gewlinschten Raumtem-
peratur aufbringen muss [W].

Infiltration

Durch Konstruktionsfugen und Fehl-
stellen der Geb&udehdlle hindurch-
gehende unkontrollierbare Luftstrome.

Isothermen
Linien gleicher Temperatur in Bauteil-
schichten oder auf Bauteiloberflachen.

Konvektion
Wérmetransport Uber erzwungene oder
freie Luftstromungen an Oberflachen.

Luftdichtheit

Eine luftdichte Gebaudehulle wird zur
Vermeidung unkontrollierter Infiltrations-
luftwechsel und eines konvektiven
Feuchtedurchgangs durch die Kon-
struktion nach DIN 4108-7 gefordert.

Luftwechselzahl

Gibt an, wie haufig das Luftvolumen
einer Zone innerhalb einer Stunde Uber
freie oder maschinelle LUftung ausge-
wechselt wird [h].

Primérenergie

Rechnerische Energiemenge, die Uber
den Endenergiebedarf hinaus deren
vorgelagerte nicht erneuerbare Prozess-
energie zur Gewinnung, Transport und
Veredelung bertcksichtigt.

Raumklimagerat

Elektrische Maschine (meist Hubkolben-
verdichter) zur Verringerung des Tempe-
raturniveaus der Raumluft durch
Warmeaustausch am Verdampfer und
Verdichtung eines Kaltemittels im zur
AuBenluft angeordneten VerflUssiger
oder Kondensator (vgl. Warmepumpe).

Referenzgebaude

Spiegelbild des real geplanten Gebau-
des mit einer standardisierten Bauaus-
fihrung und Anlagentechnik geman
EnEV-Vorgabe zur Festlegung des
zuldssigen Primarenergiebedarfs.

Sole

Wasser-Glykol Gemisch zur Warme-
Ubertragung in geschlossenem Kreis-
lauf einer Warmepumpe mit Erdreich
als Warmequelle.

Solarthermie

Nutzung der thermischen Energie
der Solarstrahlung z. B. Uber Solar-
kollektoren zur Wassererwarmung.

Transmissionswirmeverlust
Warmestrom durch die warmetau-
schende Gebaudehdille als Produkt
aus Warmedurchgangskoeffizient U
und Bauteilfliche A [W/K]. Kann auch
auf die Hullflache bezogen sein

H't (W/(m? - K)].

Volumenstrom
Volumentransport eines flissigen oder
gasférmigen Mediums pro Zeiteinheit.

Warmedurchgangskoeffizient U
Der U-Wert gibt den Warmestrom an,
der durch 1 m? Bauteilflache bei 1 K
Temperaturdifferenz der angrenzenden
Lufttemperaturen flieBt [W/(m? - K)].

Je niedriger der U-Wert, desto héher
die Warmedammung.

Warmedurchlasswiderstand

Der Widerstand, den die Bauteilschich-
ten mit 1 m? Bauteilflache dem Warme-
strom bei 1 K Temperaturdifferenz
zwischen deren Oberflachen entgegen-
setzen. Kehrwert des U-Wertes ohne
die Warmeubergangswiderstande
zwischen Oberflachen und Umgebungs-

Iuft [(m? - K)/W].

Warmeleitfahigkeit A

Wérmestrom in Watt, der durch eine

1 m? groBBe Schicht mit 1 m Dicke hin-
durchgeht, wenn die Temperaturdiffe-
renz zwischen den Oberflachen 1 K
betragt [W/(m - K)].

Warmepumpe

Elektrische Maschine (meist Hubkolben-
verdichter) zur Erh6hung des Tempera-
turniveaus der Warmequelle (Erdreich,
Grundwasser, AuBenluft) mit Expansion
am Verdampfer und Verdichtung eines
Kéltemittels im raumseitigen VerflUssi-
ger/Kondensator.

Waérmetauscher

Ubertragung von Warmeenergie eines
warmen flissigen oder gasférmigen
Mediums auf ein kélteres Medium (auch
Warmedbertrager WUT genannt).

Zuluft

Die dem Raum zugefuhrte Luft Gber
Fenster oder mechanische Luftungs-
anlage.
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Abminderungsfaktor (Solarstrahlung) 6

Anforderungen (EnEV) 38
Anlagenluftwechsel 12
Ausnutzungsgrad (der Gewinne) 7,14
Aufwandszahl 8
AuBenwande 18
Bestandswohngebaude 52
Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit 16, 56ff
Biomassenerzeuger 42
Bodenplatten 26
Brennwertnutzung 35
Brennwert-Heizanlage 35
Bruttovolumen 11,38
Décher 24
Decken 26
Dichtheitsprifung 6,11
DIN-Normen 73
Drahtanker 19
Elektrische Trinkwassererwarmung 33
Energieausweis 76ff
Energieeinspargesetz (EnEG) 2
Energiebedarf 4
Energieverbrauch 4
Energiebilanz 58
Endenergie 8
ErdberUhrte Bauteile 17
Fenster 22
Fensterflachenanteil 48
Flachenheizungen 11
Fossile Brennstoffe 8
Gesamtenergiedurchlassgrad 6
Gebaudenutzflache 38
Glasvorbauten (unbeheizt) 7,13
Heizwarmebedarf 7
Heizenergiebedarf 7
Heizgradtagszahl 8
Heizkorpernische 53
Heizunterbrechung 14
Hilfsenergie (elektrisch) 8,34
Historisches Ziegelmauerwerk 69
Innenwéande 21

Interne Gewinne

18. Stichwortverzeichnis

Jahresnutzungsgrad (Heizkessel) 33
Kellerwande 21
KfW-Effizienzhaus 46
Klimadaten 8,15
Klimaeinfluss 8
Kuhlenergie 8
Langwellige Abstrahlung 13
Leichte Gebaude/Bauart 14,51
LUftungswéarmeverlust 5
Luftdichtheit 30
Luftdichtheitskonzept 30
Luftdichtheitsschicht 31
Luftschicht (stehend, belliftet) 16
Luftwechselzahl 5,11
Maschinelle Luftung 12
Mechanische Luftungsanlagen 34
Mindestwéarmeschutz 60
Monatsbilanz(verfahren) 4,10
Nachtabsenkung 14
Nettovolumen 5
Niedertemperatur-Heizanlage 33
Normen 73
Nutzereinfluss 8
Nutzflache 6,38
Opake Bauteile 13
Passive Solarenergienutzung 7
Perimeterd@mmung 10
Pellets 33,39
Primarenergiebedarf 8
Primérenergiefaktor 8
Primarenergie-Aufwandszahl 37
Rahmenanteil 12
Raum(luftjtemperatur 9,12
Referenzgebaude 39
Regenerative Energien 7
Rollladen 23,28,48,52
Schwere Gebaude/Bauart 14,51
Solarabsorption 6,13
Solare Gewinne 7,12
Solarstrahlung 6,13
Sommerliche Klimaregionen 48
Sommerlicher Warmeschutz 48
Sonneneintragskennwert 48
Sonnenschutzvorrichtungen 48
Speicherverluste 36
Stillstandsverluste 36
Strangschema (Heizanlage) 33

Tabellen-Verfahren 36
Temperatur-Korrektur-Faktor 5,10
Thermische Solaranlagen 34
Transmissionswarmeverlust 5,10
Transparente Warme-

dammung (TWD) 13
Trinkwarmwasserbedarf 7
Ubergabeverluste 36
Umkehrdach 17,25
Verordnungstext 4
Verschattung 6,12
Verteilverluste 33
Wérmebricken 27
Wérmebriickendetails 29
Warmedurchgangskoeffizient 5,16
Warmedurchlasswiderstand 16,60
Warmegewinne 6
Warmegewinn-/Verlustverhaltnis 14
Wérmeleitfahigkeit 16, 61ff
Warmepumpe 42
Warmerlckgewinnung 12,39
Warmespeicherfahigkeit 6
Warmestrom(verlauf) 27
Wérmetbergangswiderstand 16,60
Wérmelbertragende

Umfassungsflache 5,38
Warmeverluste 5
Wetterdaten 15
Wirksame Warmespeicherfahigkeit 14,51
Wirtschaftlichkeitsgebot 2
Wohnflache 52
Zeitkonstante 14
Ziegelwande monolithisch 18
Zirkulation (Trinkwasser) 9,36
Zulassungsziegel 18,63,69
Zusatzgedammte AuBenwéande 20
Zweischalige AuBenwéande 16,19
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19. Hinweise zu Energieausweisen

Grundsatze des Energieausweises

Der Aussteller hat Energieausweise
nach § 16 [R1] auf der Grundlage des
berechneten Energiebedarfs (Energie-
bedarfsausweis) oder des erfassten
Energieverbrauchs (Energieverbrauchs-
ausweis) nach MaBgabe der Absatze 2
bis 6 sowie der § 18 und 19 auszustel-
len. Es ist zuldssig sowohl den Energie-
bedarf als auch den Energieverbrauch
anzugeben.

Energieausweise durfen in den Fallen
des § 16 Absatz 1 nur auf der Grund-
lage des Energiebedarfs ausgestellt
werden. In den Fallen des § 16 Absatz 2
sind ab dem 1. Oktober 2008 Energie-
ausweise fur Wohngebaude, die weni-
ger als funf Wohnungen haben und fur
die der Bauantrag vor dem 1. Novem-
ber 1977 gestellt worden ist, auf der
Grundlage des Energiebedarfs auszu-
stellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das
Wohngebaude

e schon bei der Baufertigstellung das
Anforderungsniveau der Warme-
schutzverordnung vom 11. August
1977 (BGBL. | S. 1554) eingehalten
hat oder )

e durch spéatere Anderungen minde-
stens auf das in Nummer 1 bezeich-
nete Anforderungsniveau gebracht
worden ist.

FUr derartige Wohngeb&ude durfen
Energieausweise auf der Grundlage des
erfassten Verbrauchs gemaB § 19 aus-
gestellt werden.

Ausstellung auf Grundlage des
Energiebedarfs

Werden Energieausweise flr zu errich-
tende Gebaude auf der Grundlage des
berechneten Energiebedarfs ausgestellt,
sind die Ergebnisse der nach den §§ 3
bis 5 erforderlichen Berechnungen
zugrunde zu legen. Die Ergebnisse sind
in den Energieausweisen anzugeben,
soweit ihnre Angabe fur Energiebedarfs-
werte in den Mustern der Anlagen 6-8
vorgesehen ist. In den Fallen des § 3
Absatz 5 Satz 3 sind die Kennwerte zu
verwenden, die in den Bekanntmachun-
gen nach § 3 Absatz 5 Satz 1 der
jeweils zutreffenden Ausstattungsvari-
ante zugewiesen sind. Werden Ener-
gieausweise fur bestehende Gebaude
auf der Grundlage des berechneten
Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die
erforderlichen Berechnungen § 9 Absatz
2 anzuwenden. Die Ergebnisse sind in
den Energieausweisen anzugeben,
soweit ihre Angabe fur Energiebedarfs-
werte in den Mustern der Anlagen 6 bis
8 vorgesehen ist.

Hinweise fur die Ausstellung von
Energieausweisen auf Grundlage des
Energieverbrauchs kénnen dem § 19
der Energieeinsparverordnung [R1]
entnommen werden.
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ENERGIEAUSWEIS «- wonngensue

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '  18.11.2013

Registriernummer 2 1

Gultig bis: (oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...”)
Gebaude
Gebaudetyp Einfamiliendoppelhaushélfte
Adresse 12345 Ort
Gebaudeteil
Baujahr Gebaude 3 2014 Gebiudefoto
Baujahr Warmeerzeuger 3 4 2014 (freiwillig)
Anzahl Wohnungen 1
Gebéudenutzflache (A,) 169,03 m? | O nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt
Wesentliche Energietrager fur | Erdgas
Heizung und Warmwasser 3
Erneuerbare Energien Art: Solarthermie Verwendung: Warmwasser
Art der Luftung/Kihlung 0 Fensterliftung O LUftungsanlage mit Warmeriickgewinnung O Anlage zur

0 Schachtluftung X Luftungsanlage ohne Warmerlickgewinnung Kihlung
Anlass der Ausstellung X Neubau 0 Modernisierung 0 Sonstiges
des Energieausweises O Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitiat des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermégli-
chen (Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/VVerbrauch durch O Eigentimer X Aussteller
O Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefuigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebduden zu ermdglichen.

Aussteller
Titel, Vorname, Nachname
Stralle 1.05.2014
Ort Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachtraglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben maoglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
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ENERGIEAUSWEIS ¢ wonngensuae

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2

BereChneter Energlebedarf des GebaUdeS (oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...”) 2
Energiebedarf
CO,-Emissionen 3 kg/(m?-a)
Endenergiebedarf dieses Gebdudes
59,4 KkWh/(m?a)
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
71,4  kWh/(m?-a)
Priméarenergiebedarf dieses Gebadudes
Anforderungen gemaB EnEV * Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedarf
IstWert 71,4 kwh/(m?-a) Anforderungswert 71,4 kwWh/(m?-a) X Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitét der Gebdudehiille Hy' O Verfahren nach DIN V 18599
IstWert 0,376 Wim2-K)  Anforderungswert 0,45 wim2-K) O Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) X[ eingehalten [0 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV
Endenergiebedarf dieses Gebdudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 59,4 kWh/(m*-a)
Angaben zum EEWarmeG 3 Vergleichswerte Endenergie
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wirme- und Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare- - eI c | o | | F -
Energien-Warmegesetzes (EEWarmeG) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
Art: Solarthermie  peckungsanteil: 17,7 % -Q NS o & ~ & »
v &F S S & $F
% $ &S &9 $@ O o
L < OL L& S& S&
o U Salve Q‘Z)b@ £ 2.9 20
% LK S S &P o
&Y & % £f &e
9
ErsatzmafRnahmen © @ @y § o8 o8
S S
Die Anforderungen des EEW&rmeG werden durch die §§ @wéz’ Q‘fg:q’
ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 & s 7
EEWarmeG erfiillt.
[0 Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
verschérften Anforderungswerte der EnEV sind i
eingehalten. Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
O Diein Verbi . EEW o
velfslcr:]hégs:iun?gr;::fngswen:?;%:gv sind % Die Ene_rgie_einsparverordnung Ié_sst_ far _die Berechnung des_ Er]ergiebedarfs
eingehalten. unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
Vi harfter Anford t nissen fuhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
Pefst_:_ artter Antor r(?.rungswe KWh/(m2- erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsachlichen
rimérenergiebedarf: (m*-a) Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Verscharfter Anforderungswert Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebé&udenutzflache (A), die im
fir die energetische Qualitat der Allgemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebaudes.
Gebaudehllle H;": W/(m2-K)
1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe
4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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ENERGIEAUSWEIS «- wonngeviude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom !

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Energieverbrauch
| I
- 7
A
\
A

~

AEEs |C| D

0
w

¢
2\

25 50 75 100 125

Registriernummer 2 3
(oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...”)

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes
kWh/(m?-a)

E | F R

150 175 200 225 >250

iR kWh/(m?-a)

\

-

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes

7
L __.“ Primédrenergieverbrauch dieses Gebaudes

[Pflichtangabe fir Immobilienanzeigen] kWh/(m?-a)
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Zeitraum Energietréger 3 ;rLTg?;__ Energieverbrauch Wa:r\:vtviai!sser Anteil Heizung Klima-
von bis faktor [kWh] [KWh] [kWh] faktor

Vergleichswerte Endenergie
AENET|c | o | | F O
0 25 50

75 100 125 150 175 200

G I

225 >250

*Y&F S s & $&
@ S 3 SO S SP4 ISP
N .9 S N2 .S
3 S [22) o & o &
I << SO L& S& &&
Y2 &8 8 L9 FY
g&E I8 oF 88 8¢
& &s® A SIS
@ vy F &S &S
NI
& & 2F
S $F &g
SR 4

Erlduterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebdude, in denen die Wéarme fiur Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwéarme
beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzflache (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen gréRer ist als die
Wohnflache des Gebé&udes. Der tatsachliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

3 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kuhlpauschale in kWh

2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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ENERGIEAUSWEIS «- wonngebiude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '  18.11.2013

Registriernummer 2 4

(oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...”)

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MafRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X moglich O nicht moglich
Empfohlene Modernisierungsmafinahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
. . in als geschatzte geschatzte
Nr Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in Zusammenhang | Einzel- | Amortisa- Kosten pro
' Anlagenteile einzelnen Schritten mit groBerer maf3- tionszeit eingesparte
Modernisierung nahme Kilowatt-
stunde
Endenergie
1 | Austausch Fenster| A=20m? U, =1,3 W/(m* K) O X 10 Jahre 4,00 €
2 | Dammung DG-
Decke A=60m? U, =0,20 W/(m?* K) O X 3 Jahre 3,50 €
3 | Austausch Heiz-
erzeuger/-speicher | BW-Kessel 55/45° C O X 20 Jahre 1,50 €
+ Rohrddmmung
+ Thermostatventile
+ indirekt beheizter Speicher
Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand  Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemaf3

Nummern 142 1+2+3
Prima iebedarf

IV 299,51 262,29 164,03
Einsparung gegeniiber

Ist-Zustand [%] 1 2,4 % 45,2 %
Endergiebedarf

foWh )] 267,2 233,4 144,9
Einsparung gegentiber

Ist-Zustand [%] 1 6,7 % 45,8
CO2-Emissionen

[kg/(m**a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
Reihenendhaus Seite 54
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ENERGIEAUSWEIS s wongevsude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Erlauterungen

Angabe Gebaudeteil — Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemal dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
baude zu behandeln ist (siche im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil* deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dartber informiert, wofiir und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua-
litdt des Gebadudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Riickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
baudes ab. Er bertcksichtigt neben der Endenergie auch die
so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z. B.
Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusétzlich kdénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes
freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitit der Gebadudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: H;"). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitat aller warmeuibertragenden Umfas-
sungsflachen (Auflenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wérmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fur Heizung, Liftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fur die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlcksichtigung der Energieverluste zuge-
fihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige LUftung sicher-
gestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

18.11.2013

Angaben zum EEWarmeG — Seite 2

Nach dem EEW&rmeG missen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWarmeG*
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfillung abzulesen. Das Feld
,Ersatzmaflnahmen” wird ausgefillt, wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstédndig durch MaRnahmen
zur Einsparung von Energie erflllt werden. Die Angaben
dienen gegeniiber der zustédndigen Behorde als Nachweis des
Umfangs der Pflichterfillung durch die ErsatzmalRnahme und
der Einhaltung der fiir das Geb&ude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebdude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fur die Heizung wird anhand der konkreten &rtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Ge-
bdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich; insbe-
sondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall l&ngerer Leerstdnde wird hierfiir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch Uber eine Pauschale bertcksich-
tigt: Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
sVerbrauchserfassung® zu entnehmen.

Primarenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Geb&ude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietréager berlck-
sichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafur
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebaude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefédhr die Werte fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.
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Beratungsstellen der Ziegelindustrie

Anfragen zum Bauen mit Ziegeln
nehmen folgende Stellen entgegen:

Bundesverband der Deutschen
Ziegelindustrie e. V.
Schaumburg-Lippe-Str. 4
53113 Bonn

Telefon: 0228-91493-0
Telefax: 0228-91493-28
info@ziegel.de
http://www.ziegel.de

Ziegel-Anwendungstechnik
Bahnhofsplatz 2a

26122 Oldenburg

Telefon: 0441-21026-12
Telefax: 0441-21026-20
altaha@ziegelindustrie.de
http://www.ziegelindustrie.de

Ziegel-Zentrum NordWest e. V.
Eggestrale 3

34414 Warburg

Telefon: 05642 -9494-69
Telefax: 05642-9494-70
info@ziegel-zentrum.de
http://www.ziegel-zentrum.de

Bayerischer Ziegelindustrie
Verband e. V.
BeethovenstralB3e 8

80336 Munchen

Telefon: 089-746616-0
Telefax: 089-746616-30
bzv@ziegel.com
http://www.ziegel.com

Ziegel Zentrum Sud e. V.
BeethovenstraBBe 8
80336 Munchen

Telefon: 089-746616-11
Telefax: 089-746616-60
info@ziegel.com
http://www.ziegel.com
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UNIPOR-Mitgliedswerke

Ziegelwerke Otto Bergmann GmbH

Im Roten Lith 3

32689 Kalletal OT Hohenhausen

Tel. 05264 6482-0 - Fax 05264 6482-64
E-Mail Info@Bergmann-Ziegel.de
www.Bergmann-Ziegel.de

Pasel & Lohmann Ziegelwerke GmbH

Salzkottener StraRe 35/ 36

33178 Borchen - Alfen

Tel. 05258 6001 - Fax 05258 6588
E-Mail Pasel-Lohmann.Alfen@t-online.de

Ziegelwerk Schmid GmbH & Co.

Erligheimer Stral3e 45

74357 Bonnigheim

Tel. 07143 8744-0 - Fax 07143 8744-50
E-Mail info@ziegelwerk-schmid.de
www.ziegelwerk-schmid.de

Ziegelwerke Leipfinger-Bader KG

ZiegeleistralRle 15

84172 Vatersdorf

Tel. 08762 733-0 - Fax 08762 733-110
E-Mail info@leipfingerbader.de
www.leipfinger-bader.de

Ziegelwerke Leipfinger-Bader GmbH & Co. KG

Ziegelwerk Schonlind

Ziegeleistralle 1 - 92249 Vilseck

Tel. 09662 700870 - Fax 09662 7232
E-Mail schoenlind@leipfingerbader.de
www.leipfinger-bader.de

Horl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer StralRe 17

85221 Dachau

Tel. 08131 555-0 - Fax 08131 555-111
E-Mail info@hoerl-hartmann.de
www.hoerl-hartmann.de

Anton Hanrieder OHG Ziegelwerk

Harland 19 1/2

85406 Zolling

Tel. 08167 9559696 - Fax 08167 9036
E-Mail hanrieder.harland@t-online.de

Ziegelwerke Otto Bergmann GmbH

Heinrich-Spier-Stralde 11

32839 Steinheim OT Bergheim

Tel. 05233 9558-0 - Fax 05233 9558-28
E-Mail Info@Bergmann-Ziegel.de
www.Bergmann-Ziegel.de

Alten Ziegelei GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 1

37586 Dassel - Wellersen

Tel. 05562 252 - Fax 05562 6610
E-Mail info@alten-ziegel.de
www.alten-ziegel.de

Klinker- und Ziegelwerk FranzWenzel GmbH & Co. KG

Offenbacher Landstrale 105

63512 Hainburg - Hainstadt

Tel. 06182 9506-0 - Fax 06182 9506-20
E-Mail info@ziegelwerk-wenzel.de
www.ziegelwerk-wenzel.de

Ziegelwerke Leipfinger-Bader KG

Aussere Freisinger Strale 31

84048 Puttenhausen

Tel. 08751 846860 - Fax 08751 84686 26
E-Mail info@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

Wohrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel. 08168 9062-0 - Fax 08168 9062-23

E-Mail info@woehrl-ziegel.de
www.woehrl-ziegel.de - www.ziegeldecken.info

Horl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Ziegeleistralle 24

86368 Gersthofen

Tel. 0821 4789-0 - Fax 0821 4789-299
E-Mail info@hoerl-hartmann.de
www.hoerl-hartmann.de

UNIPOR Ziegel Marketing GmbH

Landsberger Stral3e 392

81241 Munchen

Tel. 089 749867-0 - Fax 089 749867-11
E-Mail info@unipor.de
www.unipor.de



HORL &
HARTMANN

Innovative Ziegelprodukte
von UNIPOR - okologisch
wertvoll fur aktiven
Klimaschutz

Wenn es um Hauser und Wande
geht, ist Ziegel einer der flihrenden
Baustoffe in Deutschland. Denn
Ziegel ist ein rein 0kologisches
Naturprodukt. Die Natur sorgt fur
seine unubertroffen positiven

Eigenschaften wie den hervorra-
genden Warme- und Schallschutz.

~UNIPOR bekennt sich zu seiner Verantwortung fiir die Natur. Wir investieren in
okologische Betriebsgestaltung, fordern den 6kologischen Kreislauf und schaffen
aus erschopften Tongruben renaturierte Flachen und Biotope, die in kurzer Zeit
wieder von der einheimischen Flora und Fauna besiedelt werden.”

Anton Hérl, Vorstandsvorsitzender UNIPOR

AusTonabbaugebieten entstehen abwechselungsreiche Landschaften. Vorstandsvorsitzender Anton Horl (li.) und
Stellvertreter Rudolf Bax.

www.hoerl-hartmann.de

Horl & Hartmann Ziegeltechnik Horl & Hartmann Ziegeltechnik
GmbH & Co. KG GmbH & Co. KG

ZiegeleistralRe 24 Pellheimer Strale 17

86368 Gersthofen 85221 Dachau

Tel. 0821 4789-0 Tel. 08131 555-0

Fax 0821 4789-299 Fax 08131 555-111

E-Mail info@hoerl-hartmann.de E-Mail info@hoerl-hartmann.de
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	3.2.2 Lüftungswärmeverluste beifreier Lüftung
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	Nachrüstpflichten
	Gebäudeerweiterungen


	13. Checkliste zum Niedrigstenergiehaus
	14. Wärmetechnische Bemessungswerte
	14.1 Mindestanforderungen an den Wärmeschutz
	14.2 Tabellierte Bemessungswerte
	14.3 Historisches Ziegelmauerwerk

	15. Literatur
	15.1 Normen und Regelwerke
	15.2 Fachliteratur
	15.3 Weiterführende Literatur

	16. Führer durch die Normung
	17. Glossar
	18. Stichwortverzeichnis
	19. Hinweise zu Energieausweisen
	Grundsätze des Energieausweises
	Ausstellung auf Grundlage des Energiebedarfs

	Impressum
	Beratungsstellen der Ziegelindustrie



